








Rechtsextremistische Bands und Liedermacher treten in jüngster Zeit vermehrt im Rahmen

von politischen Veranstaltungen rechtsextremistischer Organisationen, z. B. der NPD, 

auf. In Hessen wurden im Berichtsjahr drei derartige Veranstaltungen bekannt. Am 

10. Januar trat im Rahmen des NPD-Hessenkongresses in Wölfersheim (Wetteraukreis)

die als Liedermacher bekannte rechtsextremistische Gruppe Carpe Diem (Baden-

Württemberg) auf. Im Anschluss an den Gründungskongress des hessischen JN-Landes-

verbandes spielten am 17. April ebenfalls Carpe Diem sowie eine weitere, bislang 

unbekannte Band. Schließlich trat der thüringische Liedermacher Julmond am 10. Juni

in Gelnhausen (Main-Kinzig-Kreis) im Anschluss an einen Vortragsabend des dortigen

NPD-Kreisverbandes auf.

Vertrieb rechtsextremistischer Musik und Szeneartikel

Rechtsextremistische Musik sowie Devotionalien der Szene werden überwiegend

durch spezialisierte Händler vertrieben. Diese bieten ihre Ware im Internet  an oder 

treten auf Veranstaltungen als „fliegende Händler“ auf. In Hessen

existierten zu Beginn des Berichtszeitraums noch zwei Versand -

läden: Sleipnir-Shop und White Noise Records (beide Main-Kinzig-

Kreis). Mitte des Jahres wurden diese Versandhandlungen von 

einem Betreiber außerhalb Hessens  übernommen.

Bedeutung der subkulturellen rechtsextremistischen Szene
Die subkulturell orientierten Rechtsextremisten sind weiterhin ein wichtiges Beob-

achtungsfeld. Allerdings verliert dieses Spektrum merklich an Bedeutung. Übte die

Szene früher durch „Leitfiguren“, Skinhead-Bands und Skinhead-Kameradschaften eine

große Anziehungskraft auf Jugendliche aus, so fehlen diese „Anreize“ in den letzten

Jahren in Hessen. Bands wie HKL und Störmanöver existieren zwar weiterhin, bieten

der hessischen Szene aber kaum Kontaktmöglichkeiten, da sie überwiegend in anderen

Bundesländern auftreten. Es fehlen Berührungspunkte wie Konzerte oder gemeinsame

Treffpunkte, welche die hessischen Szeneaktivisten mit jugendlichen Neueinsteigern

teilen könnten.

Die Zahl der Personen, die der hessischen subkulturell orientierten rechtsextremistischen

Szene angehören, wird vermutlich auch in den nächsten Jahren rückläufig sein. Rechts-

extremistische Musik ist zwar noch immer ein Lockmittel für viele junge Menschen,

auch solche, die bisher keinen Kontakt mit der „rechten Szene“ hatten. Allerdings ver-

bleiben nur noch wenige Personen für einen längeren Zeitraum allein im subkulturellen

Spektrum. Diese Szene hat, nachdem die Skinhead-Subkultur an Attraktivität verloren

hat, keine besonders hohe Bindungskraft mehr. Diejenigen Personen, die sich tatsäch-

lich vom Rechtsextremismus angezogen fühlen, wenden sich deshalb nach einigen

Konzertbesuchen häufig neonazistischen Bestrebungen, zum Teil auch der NPD zu.

Zum Bedeutungsverlust der subkulturellen Szene hat aber auch das konsequente Vor-

gehen der hessischen Sicherheitsbehörden gegen rechtsextremistische Musikveran-

staltungen beigetragen.
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Merkmale des Linksextremismus

Die Beseitigung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung und die Errichtung

eines totalitären, sozialistisch-kommunistischen Systems oder einer „herrschaftsfreien

Gesellschaft“ ist das Ziel linksextremistischer Bestrebungen. 

Orthodoxe Kommunisten – wie die Deutsche Kommunistische Partei (DKP) oder einzelne

Zusammenschlüsse in der Partei DIE LINKE. – orientieren sich an den Lehren von Karl

Marx und Friedrich Engels. 

Marx und Engels analysierten die zu ihrer Zeit bestehenden Eigentums- und Wirtschafts-

verhältnisse und leiteten hieraus Grundaussagen einer gesellschaftlichen Entwicklung

ab, die zunächst zum Sozialismus und dann zum Kommunismus führen soll. Sie gehen

davon aus, dass in allen Gesellschaften Menschen bestimmten Klassen angehören. Die

Klassen seien untereinander hierarchisch gegliedert und führten einen andauernden

„Klassenkampf“ gegeneinander. Die in einer Gesellschaft herrschende Klasse kon trolliere

die Produktionsmittel und damit den in der Gesellschaft erwirtschafteten Reichtum. In

kapitalistischen Gesellschaften sei die Arbeiterklasse gezwungen, ihre Arbeitskraft an

Kapitalisten – welche die Produktionsmittel besitzen – zu verkaufen. Die Arbeiter erhielten

von den Kapitalisten jedoch nicht den tatsächlichen Gegenwert ihrer Arbeit, sondern

lediglich einen geringen Teil dessen. Den Rest eigneten sich die Kapitalisten an. Durch

diese Ausbeutung würden die Kapitalisten immer reicher und die Arbeiter immer ärmer.

Deshalb müssten sich die Arbeiter vom Kapitalismus befreien. Hierzu müssten sie die

bestehenden Eigentumsverhältnisse grundlegend verändern und sich die Produkti-

onsmittel aneignen. Dieses sei nur im Rahmen des Klassenkampfes und einer Revolution

möglich. An den Sturz der Kapitalisten durch eine Revolution der Arbeiter schließe sich

eine Übergangsphase des Sozialismus an. In dieser werde das politische und wirt-

schaftliche System eines Landes grundlegend verändert, was schließlich in einer klassen-

losen Gesellschaft, dem Kommunismus, münde.

Neben Marx und Engels berufen sich orthodoxe Kommunisten auch auf Lenin. Dieser

formulierte – aufbauend auf der Theorie der beiden Vordenker des Marxismus – die

Notwendigkeit, die Arbeiterklasse durch eine als Kaderpartei konzipierte kommunistische

Partei, bestehend aus Berufsrevolutionären, zu führen. Diese Partei habe die Aufgabe,

die Arbeiterschaft politisch zu mobilisieren und zu lenken. Gemäß den Vorstellungen

des Marxismus-Leninismus muss die kommunistische Partei dann durch eine Revolution

die Macht im Staate erringen und über eine „Diktatur des Proletariats“ die angestrebte

kommunistische Gesellschaft errichten. 

Auch Vertreter des Maoismus und des Trotzkismus stellen die Partei als Instrument der

Errichtung einer kommunistischen Gesellschaft in den Mittelpunkt ihrer Überlegungen.

Maoistische Organisationen wie die Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands

(MLPD) orientieren sich an der chinesischen Variante des Kommunismus, wie sie Mao

Tse-Tung aus den Lehren von Marx und Engels entwickelte. 
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Trotzkisten wie die Sozialistische Alternative (SAV) und das Netzwerk marx21 in der Par-

tei DIE LINKE. berufen sich auf die Lehren Leo Trotzkis. Trotzkis Modifikation des Marxis-

mus-Leninismus entstand aus Opposition zu Stalin. Wesentliche Elemente des Trotzkismus

sind die Theorie der „permanenten Revolution“ und das Festhalten am „proletarischen

Internationalismus“. Trotzkisten verfolgen zudem die Strategie, andere Parteien und

Gruppierungen zu unterwandern, um diese für ihre Zwecke zu instrumentalisieren. 

Anarchisten wie die Freie Arbeiterinnen- und Arbeiter Union (FAU) hingegen lehnen,

in Abgrenzung zu kommunistischen Organisationen, jegliche Herrschaft von Menschen

über Menschen – insbesondere in Gestalt des Staates – ab. Sie sehen den Staat als 

repressive Zwangsinstanz, welche zerschlagen werden müsse. Ihr Ziel ist eine „herr-

schaftsfreie Gesellschaft“. 

Autonome stehen wie auch immer gearteten Reglementierungen, verbindlichen Struk-

turen sowie gesellschaftlichen und staatlichen Normen ablehnend gegenüber. Ihre 

Positionen bauen insbesondere auf Negativabgrenzungen, sogenannten „Anti-Haltun-

gen“ auf. Diese sind typisch für ihre grundsätzliche Protest- und Verweigerungshaltung

gegenüber dem bestehenden politischen und gesellschaftlichen System. Ihr Handeln

zielt u. a. auf die Errichtung „herrschaftsfreier Räume“, um dem Einzelnen ein „selbstbe -

stimmtes“ Leben zu ermöglichen. Um ihre Ziele zu erreichen, halten sie die Anwendung

von Gewalt gegen Personen und Sachen für ein legitimes Mittel. Durch ihren militanten

Aktionismus stellen sie eine Bedrohung für die Innere Sicherheit in Deutschland dar. 

Überblick

Die Partei DIE LINKE.1 vertritt weiterhin programmatische Ziele, die mit der freiheit -

lichen demokratischen Grundordnung nicht vereinbar sind. Im Hinblick auf den hessi-

schen Landesverband der Partei DIE LINKE. ist zudem festzustellen, dass offen extre-

mistische Zusammenschlüsse wie die Kommunistische Plattform der Partei DIE LINKE.

(KPF) und die Antikapitalistische Linke (AKL) in der Partei aktiv sind. Vertreter offen 

extremistischer Zusammenschlüsse verfügen im Landesverband durchaus über Einfluss.

Die politische Arbeit der Partei war im Berichtsjahr durch außerparlamentarische Akti-

vitäten vor allem im Zusammenhang mit den Protesten gegen die Feierlichkeiten zum

60. Jahrestag der NATO Anfang April in Kehl (Baden-Württemberg) und Straßburg

(Frankreich) sowie durch die verschiedenen Wahlkämpfe des „Superwahljahres 2009“

geprägt. Bei den Wahlen zum Hessischen Landtag, zum Deutschen Bundestag sowie

zum Europäischen Parlament konnte DIE LINKE. – in Hessen wie bundesweit – teils 

beachtliche Zuwächse erzielen. 

Andere linksextremistische Parteien verlieren dagegen – auch auf Grund der Erfolge

der Partei DIE LINKE. – immer mehr an politischem Gewicht. Während die durch Über-

alterung, finanzielle Probleme und innerparteiliche Auseinandersetzungen geschwächte

1 Das Landesamt für Verfassungsschutz Hessen beobachtet die Partei DIE LINKE. weiterhin. Die Fraktion bzw. die Abge-

ordneten des hessischen Landtags der Partei DIE LINKE. werden hingegen aus Rechtsgründen nicht beobachtet.

Anarchismus

DIE LINKE.

Sonstige 

Organisationen

Autonome

„Anti-Haltungen”
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DKP in Hessen bei der Bundestagswahl zugunsten der Partei DIE LINKE. auf eine Teil-

nahme verzichtete, trat die MLPD an. Sie erreichte jedoch in Hessen das schlechteste

Zweitstimmenergebnis aller angetretenen Parteien. Weitere linksextremistische Orga-

nisationen – etwa die linksextremistische Hilfs- und Unterstützungsorganisation Rote

Hilfe (RH), die trotzkistische SAV oder die anarchistische FAU – traten in Hessen im Be-

richtsjahr nur vereinzelt mit Aktionen, Demonstrationen und Kampagnen in Erscheinung. 

Bei hessischen Autonomen war im Berichtsjahr eine Ausweitung der Aktionsfelder der

Szene festzustellen. Während im Vorjahr Demonstrationen und Aktionen in den drei

Themenbereichen „Antifaschismus“, „Antirepression“ und „Selbstverwaltete Freiräume“

eindeutig im Vordergrund standen, gewannen nunmehr auch vorher wenig themati-

sierte Aktionsfelder an Bedeutung. Neben dem unter der Bezeichnung „Antirassismus“

geführten Kampf gegen die angeblich „rassistische“ Ausländer- und Asylpolitik in

Deutschland gilt dieses vor allem für sogenannte „antideutsche“ Themen. Diese rückten

mit der Zuspitzung des Nahostkonfliktes Anfang des Jahres sowie wegen der Proteste

der Opposition im Iran nach der dortigen Präsidentschaftswahl in den Fokus von 

Autonomen. Hier wurde deutlich, dass weite Teile der hessischen autonomen Szene

nicht eindeutig einem der sich im linksextremistischen Spektrum feindlich gegenüber

stehenden Lager (den Antiimperialisten und den Antideutschen) zuzuordnen sind.

Viele Gruppen tendieren aber in Richtung des antideutschen Spektrums, welches die

uneingeschränkte Solidarität mit dem Judentum im Allgemeinen und dem Staat Israel

im Besonderen fordert.

Linksextremistisches Personenpotenzial2

2009 2008 2007

Gewaltbereite Linksextremisten3

Autonome

Hessen 400 400 350

Bund 6.100 5.800 5.800

Anarchisten

Hessen 40 40 40

Bund 500 500 500

Sonstige Linksextremisten
Marxisten-Leninisten, Trotzkisten u. a.

Hessen4 4.600 4.400 3.900

Bund5 25.300 25.200 24.800

Linksextremisten gesamt6

Hessen 4.900 4.730 4.180

Bund 31.900 31.200 30.800

2 Die Zahlen sind gerundet und teilweise geschätzt. In den Zahlen nicht enthalten sind Mitglieder linksextremistisch 

beeinflusster Organisationen.
3 Berücksichtigt sind nicht nur Personen, die als Täter oder Tatverdächtige festgestellt wurden, sondern auch Personen -

zusammenschlüsse, bei denen Anhaltspunkte für Gewaltbereitschaft vorhanden sind.
4 Der stetige Anstieg der Zahlen beruht insbesondere auf dem Anstieg der Mitgliederzahl der Partei DIE LINKE..
5 Einschließlich Kommunistischer Plattform der Partei DIE LINKE. (KPF) sowie der Mitglieder weiterer offen extremistischer

Zusammenschlüsse innerhalb der Partei DIE LINKE..
6 In der Gesamtsumme sind Mehrfachmitgliedschaften abgezogen.

Autonome
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7 Kein Beobachtungsobjekt der Verfassungsschutzbehörden.

DIE LINKE.

Auf dem Sonderparteitag der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED) im

Dezember 1989 wurde die Partei des Demokratischen Sozialismus (PDS) durch Umbe-

nennung der SED in SED ⁄ PDS gegründet. Seit ihrem 1. Parteitag im Februar 1990 hieß

die Partei nur noch PDS. Auf einer außerordentlichen Tagung des 9. Partei-

tages der PDS am 17. Juli 2005 benannte sie sich um in Die Linkspartei.

PDS (Die Linke.PDS). Im Rahmen der Fusion zwischen Die Linke.PDS und

der Wahlalternative Arbeit und Soziale Gerechtigkeit (WASG)7 fand am 

16. Juni 2007 der Gründungsparteitag der Partei DIE LINKE. in Berlin statt.

Programmatik
Da frühestens im Jahr 2011 ein neues Parteiprogramm verabschiedet werden soll, sind

Aussagen zur politischen Zielsetzung der Partei DIE LINKE. nach wie vor im Grund -

lagenpapier „Programmatische Eckpunkte“ zu finden. Darin propagiert DIE LINKE. unter

ausdrücklicher Bezugnahme auf Karl Marx, dass alle Eigentums- und Herrschaftsver-

hältnisse überwunden werden müssten, „in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein 

geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist“. Aus dieser Zielsetzung 

leitet die Partei für sich ausdrücklich den Anspruch ab, „Grundzüge einer umfassenden

gesellschaftlichen Umgestaltung vor[zulegen]“. 

Als politische Umsetzungsstrategie gilt der von der Partei geprägte Begriff des „strate-

gischen Dreiecks“. Dieser beinhaltet als Richtschnur politischen Handelns außerparla-

mentarischen Kampf, parlamentarische Mitarbeit und Regierungsbeteiligung sowie

das Ziel eines über die Grenzen der bisherigen Gesellschaftsordnung hinausgehen-

den Systems. In den „Programmatischen Eckpunkten“ heißt es dazu:

„Gesellschaftlicher Protest, Entwicklung von Alternativen und Gestaltungsanspruch: DIE

LINKE wird gesellschaftlichen Protest, den Einsatz für soziale Verbesserungen und die

Entwicklung von Reformalternativen unter den gegebenen kapitalistischen Verhältnis-

sen und die Gestaltung von Entwicklungswegen, die über die gegenwärtige Gesell-

schaft hinausweisen, zusammenführen. Keiner dieser drei Aspekte darf zu Gunsten der

anderen vernachlässigt werden.“

Gründung: 2007

Bundesvorsitzende: Lothar Bisky, Oskar Lafontaine

Landesvorsitzende:
Ulrike Eifler, ab 21. November 2009
Heidemarie Scheuch-Paschkewitz, Dr. Ulrich Wilken

Mitglieder:
In Hessen 2.696, bundesweit 77.645
(nach Eigenangaben der Partei zum 30.09.2009)

Medien (Auswahl):
Neues Deutschland (Erscheinungsweise täglich), 
Politische Berichte (Erscheinungsweise 14-tägig), 
regionale Publikationen, Internetpräsenzen

Entstehung

Umfassende gesellschaftliche

Umgestaltung

Strategisches

Dreieck



Dies zeigt, dass DIE LINKE. – ungeachtet ihrer Mitarbeit in Regierungen und Parlamen-

ten – ein über die Grenzen der gegenwärtigen Gesellschaftsordnung hinausgehendes

System gerade auch mit außerparlamentarischen Mitteln anstrebt.

DIE LINKE. bekennt sich zum „demokratischen Sozialismus“. In textlicher Anlehnung an

die Definition des sozialistischen Zieles im „Manifest der kommunistischen Partei“ von

Karl Marx und Friedrich Engels heißt es hierzu in den „Programmatischen Eckpunkten“:

„Ziel des demokratischen Sozialismus, der den Kapitalismus in einem transformatorischen

Prozess überwinden will, ist eine Gesellschaft, die in der Freiheit des anderen nicht die

Grenze, sondern die Bedingung der eigenen Freiheit ist.“

Geschulte Parteimitglieder erkennen die große textliche Ähnlichkeit des letzten Halb-

satzes mit einer Passage des „Kommunistischen Manifests“ zur Beschreibung der 

„Sozialistischen Gesellschaft“. Sie erkennen daher auch die für den „transformatori-

schen Prozess“ notwendige Voraussetzung, nämlich, dass das Proletariat sich „durch

eine Revolution [...] zur herrschenden Klasse macht“.

Offen extremistische Zusammenschlüsse innerhalb der Partei
DIE LINKE. versteht sich als pluralistische Partei. Sie duldet und fördert innerhalb der

Partei verschiedene Gruppen, Arbeitsgemeinschaften und Plattformen mit unterschied-

licher politischer Ausrichtung. Gerade formell durch die Partei anerkannte Zusammen-

schlüsse verfügen über Einfluss, da sie finanziell gefördert werden und Delegierte bei

Parteitagen stellen können. Für den Verfassungsschutz sind die folgenden offen extre-

mistischen Zusammenschlüsse bzw. Strömungen der Partei besonders relevant:

Die Kommunistische Plattform der Partei DIE LINKE (KPF) ist innerhalb der Partei der

Zusammenschluss, der sich am deutlichsten zum Kommunismus bekennt. So heißt es

in einer Selbstdarstellung der KPF auf der Internetseite der Partei DIE LINKE.:

„Die Kommunistische Plattform ist ein offen tätiger Zusammenschluß von Kommunistinnen

und Kommunisten in der Partei DIE LINKE [...]. Die Bewahrung und Weiterentwicklung

marxistischen Gedankenguts ist wesentliches Anliegen der Kommunistischen Plattform.

Die Plattform tritt sowohl für kurz- und mittelfristig angestrebte Verbesserungen im Inte-

resse der Nicht- und wenig Besitzenden innerhalb der kapitalistischen Gesellschaft als

auch für den Sozialismus als Ziel gesellschaftlicher Veränderungen ein.“ (Schreibweise

wie im Original)

In Hessen organisierte die vom hessischen Landesverband der Partei DIE LINKE. formell

als Landesarbeitsgemeinschaft anerkannte KPF am 26. April und 16. August zwei Landes -

konferenzen. Für die Veranstaltung im April war unter anderem Nina Hager, Mitglied

des DKP-Parteivorstands, als Referentin angekündigt. 

Das Marxistische Forum (MF) ist ein orthodox-kommunistisch geprägter parteiinterner

Zusammenschluss. Auf einer Internetseite der Partei DIE LINKE. finden sich Ausfüh-

rungen zu Gründung, Zielen und Schwerpunkten des MF:

„[Das MF] wurde im Mai 1995 gegründet. In den Diskussionen dieser Jahre um das 

Oppositionsverständnis der PDS, die Rolle des Klassenkampfs in der bestehenden 
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Gesellschaft und über den Umgang mit der Eigentumsfrage als Grundlage zur Über-

windung des Kapitalismus bildete sich das Marxistische Forum. Sein Ziel ist, den Rang

der marxistischen Gesellschaftsanalyse innerhalb der Diskussion in der Partei durch die

Verbreitung marxistischen Wissens und dialektischen Herangehens zu erhöhen.“

Der Geraer Dialog/Sozialistischer Dialog (GD/SD) ist ein bundesweiter Zusammen-

schluss von Dogmatikern. Einer Selbstdarstellung im Internet zu Folge hat sich der

GD/SD „in den wenigen Jahren seines Bestehens als ein nicht unwesentlicher Teil der

marxistisch-kommunistisch-sozialistischen Strömungen und Plattformen auf dem Weg

zur Partei DIE LINKE erwiesen.“ Der GD/SD sieht sich auch in der Partei DIE LINKE. in

der Pflicht, „um antikapitalistische und sozialistische Positionen in und außerhalb der

Partei zu ringen“.

Ebenfalls als offen extremistisch ist die Strömung Antikapitalistische

Linke (AKL) einzustufen. Mit dem Aufruf „Für eine antikapitalistische

Linke“ begründeten führende Vertreter offen extremistischer Gruppierungen innerhalb

der damaligen Linkspartei.PDS im März 2006 die parteiinterne Strömung AKL. 

Die programmatischen Aussagen der AKL zeichnen sich durch vier Aspekte aus. Ers-

tens erhebt die AKL die Forderung nach einer Überwindung der bestehenden Gesell-

schaftsordnung und der Einführung des Sozialismus. In ihrer Gründungserklärung wird

geäußert, dass „das kapitalistische System“ mit dem „Wegfall der Systemkonkurrenz“ in

eine „neue expansive und aggressive Phase“ getreten sei. DIE LINKE. müsse deshalb

„die gesellschaftliche Alternative zum Kapitalismus wieder in die öffentliche Debatte

[...] bringen“. Dabei sei „eine an die Wurzeln gehende Kapitalismuskritik“ und eine „Ori-

entierung auf eine sozialistische Perspektive“ nötig.

Im Juni 2006 fand in Berlin das erste bundesweite Treffen von rund 200 Unterzeich-

nern und Sympathisanten des Aufrufs statt. Es wurde eine Erklärung mit dem Titel „Ge-

genmacht organisieren – Gesellschaft verändern. Dieses Land braucht weder eine ge-

spaltene noch eine angepasste, sondern eine starke Linke!“ verabschiedet.

In aller Deutlichkeit wird hier formuliert, dass es der AKL um „die Überwindung der

herrschenden gesellschaftlichen Verhältnisse“ geht. Dafür sei eine öffentliche Debatte

über eine gesellschaftliche Alternative zum Kapitalismus notwendig. Als „positiver 

Bezugspunkt“ sollten in diesem Zusammenhang „die jüngsten Entwicklungen in Bolivien

und Venezuela“ dienen.

Zweitens wird von der AKL die Diktatur in der DDR verharmlost. Mitte März 2007 führte

die AKL in Erfurt eine bundesweite Konferenz mit etwa 300 Teilnehmern durch. Unter

den Anwesenden befanden sich auch Funktionäre der DKP. In der Abschlusserklärung

dieses Treffens heißt es unter anderem, dass man sozialistische „Errungenschaften“

würdigen müsse. Man dürfe sich nicht an der „totalitarismustheoretischen Diskreditie-

rung gegenwärtiger oder vergangener Sozialismusversuche“ beteiligen. Aus der Ge-

schichte der DDR müsse man lernen und deren „fortschrittliche Entwicklungen“ würdigen. 
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Drittens interpretiert die AKL den „antifaschistischen“ Kampf als Kampf gegen das

Ganze, d. h. gegen die bestehende Gesellschaftsordnung, welche nach Auffassung der

AKL für das Entstehen „faschistischer“ Tendenzen verantwortlich ist. 

Bei dem Treffen im März 2007 mahnte die AKL in ihrer Abschlusserklärung, man müsse

sich für einen „konsequenten Antifaschismus“ einsetzen. Antifaschistischer Widerstand

müsse sich auch „gegen die strukturellen Bedingungen von Unfreiheit, Ungleichheit

und Ausbeutung“ richten. Schließlich seien es „die bestehenden Eigentums- und Macht-

 verhältnisse, die faschistoiden Entwicklungen und Gefahren den Boden bereiten.“

Viertens betont die AKL die Bedeutung einer Bündnispolitik, die ausdrücklich auch die

DKP einschließt, um breiten gesellschaftlichen Widerstand gegen die „herrschenden

Verhältnisse“ zu erzeugen. Im September 2007 veröffentlichte die AKL eine Erklärung

„Für eine antikapitalistische Politik und Praxis in und mit der neuen Partei DIE LINKE“.

Darin heißt es, man habe mit bundesweiten Konferenzen

„auch Parteiunabhängige und VertreterInnen aus Gewerkschaften, den sozialen Bewe-

gungen, der Friedensbewegung sowie aus der DKP in den Prozess der Parteibildung

einbezogen und damit deutlich gemacht, dass die neue linke Partei sich nicht nur auf

eine Fusion zwischen WASG und Linkspartei.PDS beschränken darf, sondern auf ein

breites Bündnis von linken Kräften orientieren muss.“

Ziel sei ein „strömungsübergreifendes Bündnis linker Kräfte in der Partei, deren ge-

meinsamer Nenner“ darin bestehe,

„dass die neue Linke auch perspektivisch keine Machtreserve der neoliberalen SPD wer-

den darf, sondern eine Partei des Protestes, des Widerstands und der grundsätzlichen

Kapitalismuskritik wird, die die Systemalternative wieder in die öffentliche Debatte bringt.“

In einer Erklärung vom 4. Januar 2008 mit dem Titel „Antikommunismus stoppen!

Bündnisfähigkeit ausbauen! DIE LINKE stärken!“ thematisierte die AKL die Bündnis -

politik der Partei DIE LINKE. sowie die von Teilen der Partei ausgehenden Absetz -

bewegungen gegenüber anderen Kräften des „linken“ Spektrums.

Die öffentlichen Überlegungen, künftig ausschließlich Parteimitglieder bei den Listen-

aufstellungen zu berücksichtigen, gefährdeten „die Bündnisfähigkeit und die linke 

Bewegung insgesamt.“ Verbindungen zur DKP, so beklagt die AKL in der Erklärung,

würden „teilweise als schädlich hingestellt“. DIE LINKE. dürfe sich nicht dadurch schwä-

chen, dass sie sich gegenüber marxistischen Strömungen in der Partei und kommunis-

tischen Parteien wie der DKP abgrenzt. Dieses schädige DIE LINKE. langfristig selbst.

Schließlich sei der Erfolg der Partei DIE LINKE. auch „der Solidarität der DKP“ zu ver-

danken. Stattdessen müsse die Partei „das Parlament als Bühne für die Darstellung

emanzipatorischer Alternativen“ nutzen, um den öffentlichen Diskurs zu verändern und

auf diese Weise breiten „gesellschaftlichen Widerstand“ zu mobilisieren.

In der Bundespartei ist die AKL lediglich ein informeller Zusammenschluss bzw. eine

Strömung. Vom hessischen Landesverband der Partei DIE LINKE. ist sie demgegen-

über formell als Landesarbeitsgemeinschaft anerkannt. In Hessen führte die AKL am 
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1. Februar in Frankfurt am Main eine „Antikriegskonferenz“ vor dem Hintergrund des

bevorstehenden 60. Gründungstages der NATO durch. Für den 2. Mai lud die AKL

zu einem Strategieseminar in Gießen ein. Ein angekündigtes Thema dieser Veran -

staltung war: „Überwindung des Kapitalismus – kann die Linke konkrete Strategien 

anbieten?“

Die Sozialistische Linke (SL) wurde 2006 als sozialistische Strömung

in der Partei DIE LINKE. gegründet. Im Gründungsaufruf der SL

heißt es:

„Wir stehen für eine Linke, die die Tradition der sozialistischen ArbeiterInnenbewegung in

sich aufhebt und einen neuen Anlauf unternimmt, die Vorherrschaft des Kapitals zu über-

winden. [...] Mit diesem Text melden wir uns als eine breite Strömung zu Wort, die an links-

sozialdemokratische und reformkommunistische Traditionen anknüpft. Wichtige Grundla-

gen unserer Positionen bilden marxistische Gesellschaftsanalyse und Strategiediskussion.“

Der SL – welche in Hessen formell als Landesarbeitsgemeinschaft anerkannt ist – ge-

hören auch Trotzkisten eines 2007 in Frankfurt am Main gegründeten Netzwerks in der

neuen Linken an. Dieses Netzwerk im Umfeld der Publikation marx21 – Magazin für 

internationalen Sozialismus besteht aus ehemaligen Mitgliedern der aufgelösten trotz-

kistischen Gruppe Linksruck. Angehörige dieses Netzwerks sind in Positionen aufge-

stiegen, aus denen heraus sie Einfluss auf das Wirken des hessischen Landesverbandes

ausüben können. In der Partei DIE LINKE. wollen die Mitglieder des Netzwerks in der

Strömung SL für „eine neue Partei des Klassenkampfes und eines Sozialismus von un-

ten“ kämpfen. Sie beabsichtigen „ein Netzwerk von Marxisten [zu] gründen, das in und

mit der ‚Sozialistischen Linken’ als übergreifende Strömung für eine am Klassenkampf

orientierte Partei streitet.“ Sie wollen damit „dazu beitragen, dass die Partei ‚Die Linke.’

ihr Potential entfaltet.“

Das Ziel ihrer Politik ist die Überwindung der gegenwärtigen Gesellschaftsordnung

durch eine Revolution. So heißt es in einer Ausgabe der Publikation marx21: 

„Massenbewegungen in Rätestrukturen [können] eine demokratische Selbstverwaltung

entwickeln, welche in einer Revolution den bestehenden Staatsapparat entmachtet, das

Großkapital enteignet und die Grundlage für eine neue Gesellschaftsordnung legt.“

Auf einer marx21-„Unterstützerversammlung“ am 22. Februar in Frankfurt am Main

wurde eine Resolution mit der Überschrift „Widerstand entwickeln, Alternativen zum

Kapitalismus aufzeigen“ verabschiedet, in der unter anderem ausgeführt wird:

„[marx21] wirbt für die Idee, dass es eine gerechtere Welt nur geben kann, wenn die

Ausbeutung von Menschen durch Menschen beendet wird, die unterdrückten Klassen

sich den gesellschaftlichen Reichtum kollektiv aneignen und die Produktion demokra-

tisch verwaltet wird [...]

Wir werden uns als marxistischer Pol innerhalb der Partei auch weiterhin schwerpunkt-

mäßig für den Parteiaufbau der LINKEN zu einer sozialistischen Massenpartei einsetzen.“

Insgesamt ist festzuhalten, dass die Partei DIE LINKE. eine Strömungspartei ist: Neben

gemäßigten Strömungen agieren in ihr auch offen extremistische Zusammenschlüsse.
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Bemerkenswert ist, dass ein Großteil der extremistischen Strömungen als „bundesweiter

Zusammenschluss“ bzw. in Hessen als „Landesarbeitsgemeinschaft“ anerkannt ist. 

Einige dieser extremistischen Strömungen stellen in Parteigremien Delegierte oder

Funktionsträger und verfügen so über Einfluss in der Gesamtpartei.

Teilnahme an Wahlen
Bei der hessischen Landtagswahl am 18. Januar trat der Landesverband der Partei 

DIE LINKE. erneut an. Bei der Landtagswahl im Januar 2008 hatte die Partei noch 

5,1 Prozent der Wählerstimmen erhalten. Mit einem Stimmenanteil von 5,4 Prozent

überwand die Partei DIE LINKE.Hessen nun wieder die Fünf-Prozent-Hürde und zog –

wie schon vor einem Jahr – mit sechs Abgeordneten in den Landtag ein. Allerdings hat

die Partei ihre erklärten Ziele, stärker im neuen Hessischen Landtag vertreten zu sein

und einen Politikwechsel in Hessen zu ermöglichen, nicht erreicht. Zwar konnte die Partei

wegen der niedrigen Wahlbeteiligung ihren Stimmenanteil geringfügig verbessern,

musste aber real einen Stimmenverlust hinnehmen. Durch Überhangs- und Aus-

gleichsmandate ist die Partei zudem anteilsmäßig schwächer im Landtag (118 statt 110

Abgeordnete) vertreten als nach der letzten Landtagswahl.

Wie im Jahre 2004 trat die Partei DIE LINKE. auch bei der Wahl zum Europäischen 

Parlament am 7. Juni an. Im Vorfeld dieser Europawahl wurde im Gegensatz zur Wahl

2004 kein Versuch unternommen, das linksextremistische Lager zu bündeln. Dennoch

konnte die Partei ihr Ergebnis mit bundesweit 7,5% (in Hessen 3,9%) der Wählerstimmen

gegenüber der Europawahl 2004 um 1,4% (in Hessen um 1,8%) verbessern und erneut

in das Europäische Parlament einziehen. Insgesamt stellt DIE LINKE. nunmehr acht

(2004: sieben) der 99 deutschen Abgeordneten des insgesamt 736 Abgeordnete 

umfassenden Europaparlaments. Ihr erklärtes Wahlziel, mindestens zehn Prozent der

Wählerstimmen auf sich zu vereinigen, verfehlte die Partei aber deutlich.

Bei der Wahl zum 17. Deutschen Bundestag am 27. September kandidierte

die Partei DIE LINKE. in Hessen in allen 21 Bundestagswahlkreisen mit

einem Direktkandidaten sowie mit einer zehn Personen umfassenden

Landesliste. Die Partei erzielte einen Erststimmenanteil von bundesweit 11,1% (in Hessen

7,1%) und einen Zweitstimmenanteil von bundesweit 11,9% (in Hessen 8,5%). Damit

konnte sie gegenüber der Bundestagswahl 2005 ihr Erststimmenergebnis um 3,1% (in

Hessen um 2,9%) und das Zweitstimmenergebnis um 3,2% (in Hessen um 3,2%) ver-

bessern und erneut in den Deutschen Bundestag einziehen. Die Partei DIE LINKE. ist

nunmehr mit 76 Abgeordneten (2005: 54), davon vier aus Hessen, im Bundestag ver-

treten. Das Wahlziel der Partei, „10 plus X“ der Wählerstimmen zu erlangen, wurde 

damit erheblich übertroffen.

Außerparlamentarische Aktivitäten
Schwerpunkt der außerparlamentarischen Aktivitäten war für die Partei DIE LINKE. im

Berichtsjahr – bundesweit wie in Hessen – die Mobilisierung und Teilnahme an Protest-

aktionen zu den Feierlichkeiten zum 60. Jahrestag der NATO Anfang April in Kehl (Ba-

den-Württemberg) und Straßburg (Frankreich). In einem im Internet veröffentlichten

Aufruf heißt es dazu:
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„Für DIE LINKE ist die Mobilisierung zu den Protesten zum NATO Gipfel ein deutliches

Signal gegen die imperiale Kriegspolitik des Bündnisses, gegen die atomare Erst-

schlagsstrategie und den Krieg in Afghanistan. Die Mobilisierung knüpft an die erfolg-

reiche G8-Mobilisierung an und ist Teil der zahlreichen Wahlkämpfe im Superwahljahr

2009. Der Parteivorstand ruft die Mitglieder, Freundinnen und Freunde der LINKEN auf,

sich an den Protestaktionen zum NATO-Gipfel zu beteiligen. Er unterstützt und verbreitet

den internationalen Aufruf ‚Nein zur NATO – Nein zum Krieg’ zu den Protesten.“

Auch in Hessen beteiligte sich die Partei DIE LINKE. an der Mobilisierung zu den Pro-

testen. An führender Stelle waren hierbei unter anderem Vertreter der offen extremis-

tischen Zusammenschlüsse innerhalb des Landesverbandes aktiv.

Kontakte zu extremistischen Organisationen im In- und Ausland
Ergänzend zu der parlamentarischen Tätigkeit in Bund, Ländern und Gemeinden 

arbeitet DIE LINKE. im Rahmen ihres außerparlamentarischen Kampfes auch mit 

anderen linksextremistischen Organisationen und Parteien zusammen und beteiligt

sich auch an von diesen initiierten Aktionen.

In Hessen arbeitet die Partei auf kommunaler Ebene zum Teil mit der DKP zusammen.

So bilden die beiden Parteien im Kreistag Darmstadt-Dieburg weiterhin eine gemein-

same Fraktion. Bei den hessischen Kommunalwahlen 2006 traten auch in weiteren

Kommunen Mitglieder der DKP auf „offenen Listen“ der Partei DIE LINKE. an und 

errangen Mandate.

Exemplarisch für die Zusammenarbeit von DIE LINKE.Hessen mit extremistischen Par-

teien und Gruppierungen steht weiterhin der „LinksTreff Georg Fröba“ in Darmstadt.

Hier teilen sich die Stadtverordnetenfraktion von DIE LINKE.Darmstadt, der Kreisver-

band DIE LINKE.Darmstadt ⁄ Odenwald, die Kreistagsfraktion DIE LINKE.⁄ DKP Darm-

stadt-Dieburg und der Kreisverband DKP Darmstadt-Dieburg Büroräume. Ein weiterer

Nutzer ist die Rote Hilfe (RH).

Nach wie vor pflegt DIE LINKE. auch auf internationaler Ebene enge Beziehungen zu

marxistisch-leninistischen Parteien. Sie ist Mitglied der im Mai 2004 in Rom gegründeten

„Partei der Europäischen Linken“ (EL). Diese ist ein Zusammenschluss von Parteien aus

21 Ländern, darunter auch solche aus dem kommunistischen Spektrum.

Die Solidaritätsarbeit mit Kuba ist für die Partei weiterhin von großer Bedeu-

tung. Seit 1991 wird diese Arbeit maßgeblich von der AG Cuba Si beim Partei-

vorstand der Partei DIE LINKE. (Cuba Si) – einer auch in Hessen aktiven bun-

desweiten Arbeitsgemeinschaft innerhalb der Partei – getragen. Die „politische

und materielle Solidarität mit dem sozialistischen Kuba“ ist das wesentliche Anliegen

der Arbeit von Cuba Si. Nach eigenen Angaben unterhält Cuba Si „partnerschaftliche

Kontakte“ mit der „Kommunistischen Partei Kubas“ (PCC), der Partei Fidel Castros.
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8 Vgl. Abschnitt Arbeiterpartei Kurdistans (PKK), S. 68ff.

Die Partei DIE LINKE. greift sowohl durch einzelne Vertreter als auch durch Gremien

der Partei Anliegen der in Deutschland mit einem vereinsrechtlichen Betätigungsver-

bot belegten PKK8 bzw. deren Nachfolgeorganisation KONGRA GEL auf, um diese 

politisch zu unterstützen. So veranstalteten DIE LINKE. Kreisverband Frankfurt am Main

und die dem KONGRA GEL nahestehende Föderation Kurdischer Vereine in Deutsch-

land (YEK-KOM) am 26. Oktober in Frankfurt am Main gemeinsam ein Kurdistan-

Diskussionsforum.

Landesverband Hessen
Der Landesverband DIE LINKE.Hessen ist in 25 Kreis- und Stadtverbände gegliedert.

Auf dem am 21. November in Melsungen (Schwalm-Eder-Kreis) durchgeführten Landes-

parteitag wurden Wahlen für vier durch Rücktritte frei gewordene Vorstandsposten

durchgeführt. Die gegenwärtige Zusammensetzung des Vorstands belegt, dass offen

extremistische Strömungen in der Partei DIE LINKE. über Einfluss verfügen. Mehrere

Vertreter dieser Strömungen sowie Personen mit einem Vorlauf bzw. einer aktiven Mit-

gliedschaft in extremistischen Organisationen außerhalb der Partei DIE LINKE. gehören

dem Vorstand an.

Vertreter offen extremistischer Zusammenschlüsse – der KPF, der AKL sowie der SL –

waren auch an der Erarbeitung des auf dem Landesparteitag mit großer Mehrheit ver-

abschiedeten Leitantrags beteiligt. Hier ist ihre Handschrift deutlich sichtbar:

„Die gegenwärtige Krise macht deutlich, dass das kapitalistische System den demokra-

tischen und sozialen Lebensinteressen der Menschen in unserem Land nicht gerecht

wird. Wir brauchen eine soziale und wirtschaftliche Neuordnung, deren Ziel und Inhalt

nicht das kapitalistische Gewinn- und Machtstreben sein kann. 

Das Ergebnis der Bundestagswahl bringt auch eine wachsende Polarisierung in unserer

Gesellschaft, die nach wie vor durch einen unüberbrückbaren Interessengegensatz zwi-

schen Kapital und Arbeit geprägt ist, zum Ausdruck. [...] Wir sind [...] die Partei des de-

mokratischen Sozialismus. [...]

Wir stellen die Eigentums- und Machtfrage mit dem Ziel der Überwindung der kapita-

listischen Gesellschaftsordnung und des Aufbaus einer neuen, in der die Ausbeutung

des Menschen durch den Menschen beseitigt ist.“ (Schreibweise wie im Original)

Jugendarbeit
Seit Mai 2007 existieren die beiden parteinahen Jugendorganisationen der Partei 

DIE LINKE., der Jugendverband Linksjugend [´solid] und der Hochschulverband 

DIE LINKE.Sozialistisch-Demokratischer Studierendenverband (DIE LINKE.SDS). 

Linksjugend [‘solid] bezeichnet sich selbst als „Jugendverband der Partei DIE LINKE“.

In ihrem Grundsatzprogramm unterstützt Linksjugend [´solid] ausdrücklich die Ziele

des „grundsätzlichen Systemwechsel[s]“ und die Überwindung „kapitalistischer“ Pro-

duktions- und Herrschaftsverhältnisse.



Zudem bekennt sich Linksjugend [´solid] unmissverständlich zum Marxismus:

„Wir wollen eine Welt, in der Menschen friedlich, frei, gesund und gleich-

berechtigt leben können. Weil uns der Kapitalismus Menschenwürde, Ge-

rechtigkeit, unzerstörte Natur, Freiheit, Demokratie und Gleichberechti-

gung nicht geben kann, haben wir uns in einem sozialistischen

Jugendverband zusammengeschlossen. Unser Ziel ist und bleibt‚ ‚alle Verhältnisse um-

zuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein

verächtliches Wesen ist.’ (Karl Marx).“

Linksjugend [‘solid] will also „nicht weniger als die Welt verändern“. Die „Überwindung

kapitalistischer Produktions- und Herrschaftsverhältnisse“ sei notwendig, um in einer

„Gesellschaft ohne Ausbeutung, Unterdrückung und Krieg“ ein „menschenwürdiges

Leben für [...] alle“ zu erreichen. Als „SozialistInnen, KommunistInnen, AnarchistInnen“

kämpfen die Mitglieder von Linksjugend [‘solid] für das Ziel einer „klassenlose[n] 

Gesellschaft“.

Um diesen „grundsätzlichen Systemwechsel“ zu erreichen, wolle Linksjugend [‘solid]

„die Bühne des Parlamentarismus [...] nutzen“, sich aber „nicht der Illusion hingeben,

dass dort der zentrale Raum für reale Veränderungen sei“. Diese gesellschaftlichen 

Veränderungen fänden „schwerpunktmäßig außerhalb der Parlamente“ statt. Massen-

hafter „Widerstand, die Selbstorganisation in Betrieben, Schulen und Hochschulen und

die bewusste Aktion der organisierten Mehrheit der Bevölkerung“ könnten zur „Um-

wälzung der Verhältnisse“ führen. 

Der „Kampf“ von Linksjugend [‘solid] gelte „dem Kapitalismus, für ein ganz anderes

Ganzes – für eine Gesellschaft, in der die Menschen ihr Leben endlich selbstbestimmt

gestalten können“.

Als Quintessenz ihres Grundsatzprogramms formuliert Linksjugend [‘solid]:

„Es reicht nicht, von einer besseren Welt zu reden. Wir müssen sie uns erschaffen. Hier

und jetzt. Linke Politik darf nicht nur im Kopf stattfinden, sondern muss so radikal wie die

Wirklichkeit gelebt werden. [...] 

Natürlich wollen wir den Kapitalismus zerstören. Aber diesem Zerstörerischen ruht auch

etwas Schöpferisches inne.“ 

Der Landesverband Linksjugend [´solid] Hessen ist nach eigener Darstellung im Inter-

net in 14 Orts-, Basis- und Regionalgruppen untergliedert.

Der Studentenverband DIE LINKE.SDS bekennt in seinem Programm offen, die beste-

hende „kapitalistische Gesellschaftsordnung“ überwinden und den Sozialismus ein-

führen zu wollen:

„Der Kapitalismus ist für uns nicht das Ende der Geschichte. Wir stehen ein für die Über-

windung der kapitalistischen Gesellschaftsordnung und stellen ihr unsere handlungs-

bestimmende Perspektive einer sozialistischen Gesellschaft entgegen.“

In Hessen sind Hochschulgruppen von DIE LINKE.SDS in Darmstadt, Frankfurt am

Main, Kassel, Gießen und Marburg aktiv.
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Sonstige Linksextremisten

Deutsche Kommunistische Partei (DKP)

Die DKP versteht sich nach wie vor als „revolutionäre Partei der Arbeiterklasse“, die in

der Tradition der 1956 vom Bundesverfassungsgericht verbotenen Kommunistischen

Partei Deutschlands (KPD) steht. Das Ziel der DKP ist – so das Parteiprogramm – „der

Sozialismus/Kommunismus“.

Die DKP hält die „kapitalistischen“ Macht- und Eigentumsverhältnisse für die Ursache

von „Ausbeutung und Entfremdung, Krieg, Verelendung und Zerstörung unserer natür-

lichen Umwelt.“ Das „kapitalistische Profitprinzip“ sei so zu einer „Gefahr für den Fort-

bestand der menschlichen Zivilisation“ geworden. Daher will sie die bestehenden Ver-

hältnisse in einem revolutionären Bruch, „durch den Klassenkampf für eine neue

Gesellschaftsordnung, den Sozialismus“ überwinden. Als „erste Phase der kommunis-

tischen Gesellschaftsformation“ sei der Sozialismus zugleich „eine Etappe auf dem

Weg zum Kommunismus.“

Dabei beruft sich die DKP auf die Lehren von Marx, Engels und Lenin:

„Fundament und politischer Kompass der Politik der DKP sind die von Marx, Engels und

Lenin begründeten und von anderen Marxistinnen und Marxisten weitergeführten 

Erkenntnisse des wissenschaftlichen Sozialismus [...] Die DKP wendet diese Lehren 

des Marxismus auf die Bedingungen des Klassenkampfes in unserer Zeit an und trägt zu

ihrer Weiterentwicklung bei.“

In Hessen gliedert sich die DKP nach eigener Darstellung in 14 Kreisorganisationen.

Sie sind unterschiedlich aktiv und geben zum Teil eigene Kleinzeitungen heraus.

Am 19. September führte die DKP in Mörfelden (Landkreis Groß-Gerau) eine Ideologie-

konferenz durch. Bei dieser referierte unter anderem der Bundesvorsitzende der DKP,

Heinz Stehr. Es sollten Antworten auf die fortwährende Krise der überalterten, finan-

ziell gebeutelten und durch Flügelkämpfe geschwächten Partei gefunden werden.

Auch sollte das Verhältnis zur Partei DIE LINKE. diskutiert werden. 

Bei der Bundestagswahl trat die DKP in Hessen nicht an. Stattdessen unterstützte sie

die Partei DIE LINKE.. In einer Erklärung des hessischen Bezirksvorstandes der DKP

vom 29. August hieß es hierzu:

Gründung: 1968

Bundesvorsitzende: Heinz Stehr

Landesvorsitzender: Michael Beltz

Mitglieder: In Hessen 450, bundesweit 4.000

Medien (Auswahl):
Unsere Zeit (UZ) (Erscheinungsweise wöchentlich),
 Internetpräsenzen
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„Wir Kommunistinnen und Kommunisten wissen, dass Wahlen allein die gesellschaftliche

Realität nicht ändern können. Entscheidend ist der außerparlamentarische Kampf, ist der

Druck, den die von der Misere betroffenen Menschen selbst entfalten. Dass ein solches

Klima des Widerstandes entsteht und sich zunehmend weiter ausbreiten kann, dafür

stehen die DKP und ihre Mitglieder [...] Wir sind bereit, unsere ganze Kraft für die Schaf-

fung breiter Bündnisse [...] für einen Politikwechsel und schließlich die Überwindung

des kapitalistischen Systems einzusetzen. Wir wissen aber auch, dass linke Positionen

im Parlament in diesem Kampf sehr hilfreich sind. [...] Die DKP Hessen unterstützt deshalb

bei diesen Bundestagswahlen die Kandidatinnen und Kandidaten und die Landesliste

der Partei Die LINKE, die als einzige kandidierende Partei [...] gegen die unsoziale, 

undemokratische und kriegstreiberische Politik der im Bundestag vertretenen Parteien

steht.“ (Schreibweise wie im Original)

Die mit der DKP eng verbundene Jugendorganisation Sozialistische Deutsche 

Arbeiterjugend (SDAJ) ist in Hessen mit mehreren Ortsgruppen aktiv. Mitglieder der

SDAJ beteiligten sich im Berichtsjahr unter anderem an der Demonstration unter dem

Motto „Wir zahlen nicht für eure Krise“ am 28. März in Frankfurt am Main sowie an ver-

schiedenen „antifaschistischen“ Veranstaltungen. 

Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD)

Die MLPD hielt auch im Berichtsjahr an ihrer traditionellen, maoistisch-stalinistischen

Orientierung fest. Die Partei versteht sich als „politische Vorhutorganisation der Arbeiter-

klasse in Deutschland“. Das grundlegende Ziel der Partei ist laut ihrem Parteiprogramm

„der revolutionäre Sturz der Diktatur des Monopolkapitals und die Errichtung der Dikta-

tur des Proletariats“, welche zum Aufbau einer „klassenlosen kommunistischen 

Gesellschaft“ führen soll. 

Um dieses Ziel zu erreichen, will die Partei „das Vertrauen der Volksmassen erringen,

die entscheidende Mehrheit der Arbeiterklasse für den revolutionären Kampf gewinnen

und sich mutig an die Spitze der Kämpfe der Arbeiterklasse stellen.“ Grundlage dieser

politischen Arbeit seien die „Lehren von Marx, Engels, Lenin, Stalin und Mao Tsetung.“ 

Die MLPD hat in den vergangenen Jahren – bundesweit wie in Hessen – weiter an Be-

deutung eingebüßt. Dieses liegt zum einen an der weitgehenden Isolation der Partei

selbst im linksextremistischen Spektrum. Ihr ideologisch rigoroses Auftreten schließt

eine intensive Bündnispolitik mit anderen Kräften dieses Spektrums aus. So betrachtet

Gründung: 1982

Bundesvorsitzender: Stefan Engel

Landesvorsitzender: Veit Müller

Mitglieder: In Hessen 100, bundesweit 2.000

Medien (Auswahl): Rote Fahne (Erscheinungsweise wöchentlich), Internetpräsenzen
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die MLPD die Partei DIE LINKE. und die DKP als „Hauptträger des modernen Revisionis-

mus in Deutschland“. Von „diesen revisionistischen und entarteten ‚Kommunisten’“

müsse sich die MLPD in ihrem „Kampf um den Sozialismus“ entschieden abgrenzen. 

Zum anderen wird die MLPD durch ihre anhaltende Erfolglosigkeit bei Wahlen zer-

mürbt. So erreichte die Partei bei der Bundestagswahl – welche im Berichtsjahr den ab-

soluten Schwerpunkt der politischen Arbeit der Partei darstellte – mit 0,1 Prozent der

Zweitstimmen bundesweit (0,0 in Hessen) ein äußerst schwaches Ergebnis. 

Bei der Bewertung dieses Wahlergebnisses konzentrierte sich die MLPD auf zwei As-

pekte. Erstens – so eine Erklärung der Partei zur Bundestagswahl – habe es „Wahlma-

nipulationen“ gegeben. In der „BRD“ gebe es ein „intrigantes System der Behinderun-

gen und Manipulationen“, das vor allem zu Lasten „revolutionärer Parteien“ gehe.

Zweitens habe die MLPD mit ihrem Wahlergebnis dennoch einen „Achtungserfolg im

Gegenwind“ errungen, so der Parteivorsitzende Stefan Engel in einem Interview mit

der Parteipublikation Rote Fahne. Einzelne Ergebnisse in Wahlkreisen hätten gezeigt,

dass die „Anziehungskraft der MLPD bei den Massen“ wachse. Nun gelte es, „für die

Perspektive des echten Sozialismus“ zu kämpfen“, zumal die nun gewählte „Wunsch -

regierung der herr schenden Monopole [...] künftig einen verschärften Kurs gegen die

Massen“ einleiten werde. Dieses werde „zweifellos die Entwicklung des Klassenkampfs

nachhaltig beeinflussen.“

Der MLPD-Landesverband Rheinland-Pfalz, Hessen, Saarland (RHS) hat seinen Sitz in

Frankfurt am Main. In Hessen sind Ortsgruppen in Kassel, Frankfurt, Darmstadt und

Rüsselsheim aktiv. In Wiesbaden und Kassel existieren zudem Ortsgruppen des MLPD-

Jugendverbandes REBELL.

Sozialistische Alternative (SAV)

Die SAV bezeichnet sich selbst als revolutionäre, sozialistische Organisation und ist die

deutsche Sektion des trotzkistischen Dachverbandes „Committee for a Workers’ Inter-

national“ mit Sitz in London (Großbritannien).

Mitglieder dieser trotzkistischen Organisation gelangten im Rahmen der für Trotzkisten

typischen „Entrismuspolitik“ – also durch die offene oder verdeckte Unterwanderung

bestehender Organisationen – zunächst in die WASG9 und darüber in die Partei 

Gründung: 1994

Bundesvorsitzender: Sascha Stanicic

Mitglieder: In Hessen 65, bundesweit 400

Medien (Auswahl):
Solidarität – Sozialistische Zeitung (Erscheinungsweise 
monatlich), Internetpräsenz

LINKSEXTREMISMUS

9 Kein Beobachtungsobjekt der Verfassungsschutzbehörden.
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DIE LINKE.. Zudem wurden 2008 alle Mitglieder durch die Bundesspitze der Organi-

sation zum Eintritt in DIE LINKE. aufgerufen. Nunmehr sind SAV-Mitglieder – zum Teil

in herausgehobener Funktion – in der Partei DIE LINKE. politisch aktiv. Hier wollen sie

laut einer Erklärung der Organisation „den Kräften mehr Gewicht verleihen, die sich in

der LINKEN für eine kämpferische, sozialistische Politik engagieren.“ Es gelte, innerhalb

der Partei den „Aufbau eines marxistischen Flügels“ zu forcieren und über den Rahmen

des kapitalistischen Systems hinauszugehen – als Ausgangspunkt, um den Kapitalismus

zu überwinden und eine sozialistische Demokratie zu erkämpfen.“

Die SAV besteht allerdings als eigenständige Organisation fort. Im Berichtsjahr war sie

in verschiedenen Politikfeldern aktiv. So beteiligte sie sich etwa an den Protesten des

linksextremistischen Spektrums gegen die Politik Israels im Gaza-Konflikt zu Beginn des

Jahres und engagierte sich bei der Großdemonstration zum Thema „Wir zahlen nicht

für Eure Krise“ am 28. März in Frankfurt am Main. Zudem führte die SAV im April ihre

„Sozialismustage 2009“ unter dem Motto „MARX IS BACK – Widerstand gegen kapita-

listische Krise!“ in Berlin durch.

In Hessen ist die SAV mit den Ortsgruppen Kassel, Fulda und Frankfurt am Main vertreten.

Rote Hilfe e. V. (RH)

Die RH wurde 1975 in Anlehnung an eine 1924 in der Weimarer Republik entstandene,

von der KPD initiierte, Hilfsorganisation gleichen Namens gegründet. Sie versteht sich

als „parteiunabhängige, strömungsübergreifende linke Schutz- und Solidaritätsorgani-

sation“. Diesem Selbstverständnis entsprechend sorgt die – von Linksextremisten 

diverser Ausrichtungen getragene – RH für politische und finanzielle Unterstützung von

durch staatliche „Repression“ betroffenen Aktivisten aus dem gesamten „linken“ und

linksextremistischen Spektrum. Auf diese Weise versucht die RH, unter Linksextremisten

Vertrauen in eine leistungsfähige Solidaritätsorganisation zu erzeugen und so staatlichen

Strafandrohungen ihren abschreckenden Charakter zu nehmen.

Aus ihrer ablehnenden Haltung gegenüber der freiheitlichen demokratischen Grund-

ordnung macht die RH keinen Hehl. In ihrer Publikation Die Rote Hilfe beschreibt sie

die Bundesrepublik Deutschland als:

„ein nationalstaatlich fixiertes, bürgerlich-kapitalistisches Herrschaftssystem, das von 

unterschiedlichen Unterdrückungsmechanismen (wie Rassismus oder Sexismus) struk-

turiert und geprägt wird.“

Gründung: 1975

Mitglieder: In Hessen 200, bundesweit 5.300

Medien (Auswahl):
Die Rote Hilfe (Erscheinungsweise vierteljährlich), 
Internetpräsenz

Aktivitäten

Gliederung in Hessen

Selbstverständnis
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10 Vgl. Abschnitt Revolutionäre Volksbefreiungspartei-Front (DHKP-C), S. 76ff.

Neben ihrer üblichen politischen Arbeit – Rechtsberatung, Vermittlung von Anwälten

sowie Übernahme der Prozesskosten von Linksextremisten – beschäftigte sich die

RH im Berichtsjahr auch intensiv mit Solidaritätsaktionen für den in den USA seit 1981

wegen Mordes an einem Polizisten in der Todeszelle einsitzenden Mumia Abu-Jamal.

Dieser gilt der RH als „politischer Gefangener“ und Opfer der „rassistische[n] US-Justiz“.

Die RH führte gemeinsam mit einem Solidaritätsbündnis eine bundesweite Infotour unter

dem Motto „Kein Sommerloch im Kampf – Für das Leben und die Freiheit von Mumia

Abu-Jamal!“ durch. Veranstaltungen gab es unter anderem in Frankfurt am Main und

Kassel. Aktiv war die RH auch in der Solidaritätsarbeit für drei Aktivisten der DHKP-C, wel-

che wegen Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung 

vom Oberlandesgericht Stuttgart zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt wurden.10 Mit-

glieder der RH nahmen an verschiedenen Verhandlungstagen am Verfahren teil und

betonten: „Es ist wichtiger denn je, Prozesse der Klassenjustiz zu besuchen und 

Öffentlichkeit zu schaffen, damit es ihnen unmöglich wird, ihre Schweinereien im stillen

Kämmerlein durchzuziehen!“

Die RH verfügt in Hessen über Ortsgruppen in Darmstadt, Gießen und Wiesbaden.

Anarchisten

Anarchistische Ansätze werden in Deutschland vorwiegend von der FAU sowie von

verschiedenen Gruppierungen der Graswurzelbewegung vertreten. Beide Strömungen

des Anarchismus lehnen die bestehende Staats- und Gesellschaftsordnung ab und ver-

folgen das Ziel, eine „herrschaftsfreie Gesellschaft“ zu etablieren. 

Die FAU versteht sich als „anarchistische Gewerkschaft“, die durch „direkte Aktionen“

wie „Streiks, Boykotte  und Besetzungen“ eine selbstverwaltete Wirtschaft und dadurch

eine „libertäre“ Gesellschaft erreichen will. Sie ist in Hessen mit Gruppen in Frankfurt

am Main, Darmstadt, Lich (Landkreis Gießen) und Kassel vertreten.

Im Berichtsjahr trat die FAU in Hessen vor allem im Rahmen von Sozialprotesten in 

Erscheinung, so etwa mit Aktionen gegen die Leiharbeit oder mit der Organisation 

eines „sozialrevolutionären und antinationalen Blocks“ bei der Demonstration unter

dem Motto „Wir zahlen nicht für eure Krise“ am 28. März in Frankfurt am Main. Im wei-

teren Verlauf des Jahres organisierte die FAU zudem mehrere Solidaritätsaktionen für

inhaftierte Anarchosyndikalisten in Serbien.

Mitglieder/Anhänger: In Hessen 40, bundesweit 500

Regionale 
Schwerpunkte:

Frankfurt am Main, Darmstadt, Kassel, Gießen

Publikationen (Auswahl):
Direkte Aktion (Erscheinungsweise zweimonatlich), 
Graswurzelrevolution (Erscheinungsweise monatlich), 
Internetpräsenzen

Aktivitäten

Gliederung in Hessen

Freie ArbeiterInnen Union



135

Die Graswurzelbewegung besteht aus verschiedenen Aktionsgruppen, die durch den

Aufbau einer „Gegenmacht von unten“ die bestehenden politischen und gesellschaft-

lichen Verhältnisse zerstören wollen. In ihrem Konzept des „zivilen Ungehorsams“ wird

„massenhafter Bruch von Gesetzen“ als Aktionsform propagiert.

Zu den Zielen der Graswurzelbewegung heißt es auf der Internetseite

der für die Bewegung zentralen Publikation Graswurzelrevolution:

„Graswurzelrevolution bezeichnet eine tiefgreifende gesellschaftliche Umwälzung, in

der durch Macht von unten alle Formen von Gewalt und Herrschaft abgeschafft werden

sollen [...]. Wir streben an, dass Hierarchie und Kapitalismus durch eine selbstorgani-

sierte, sozialistische Wirtschaftsordnung und der Staat durch eine föderalistische, ba-

sisdemokratische Gesellschaft ersetzt werden [...]. Unsere Ziele sollen [...] in unseren

Kampf- und Organisationsformen vorweggenommen und zur Anwendung gebracht

werden. Um Herrschafts- und Gewaltstrukturen zurückzudrängen und zu zerstören, set-

zen wir gewaltfreie Aktionsformen ein.“ 

Aktivitäten der dieser Bewegung zuzurechnenden Aktivisten der Projektwerkstatt in

Reiskirchen-Saasen (Landkreis Gießen) richteten sich zuletzt schwerpunktmäßig gegen

den Einsatz der Gentechnik, unter anderem in Form von sogenannten „Feldbefreiun-

gen“, also der Zerstörung wissenschaftlicher Versuchsanpflanzungen gentechnisch ver-

änderter Pflanzen. 

Autonome

Organisationsformen, Ideologie und Gewaltneigung
Als Autonome11 werden organisationskritische, undogmatische und gewaltorientierte

Linksextremisten bezeichnet. Autonome stehen starren Organisationsstrukturen 

ablehnend gegenüber. Sie beharren auf ihrer individuellen Eigen- und Selbständig-

keit und organisieren sich daher lediglich in lockeren Gruppen. Diese bestehen oft 

nur kurze Zeit und lösen sich dann auf. Etablierte, über lange Zeit aktive Gruppie -

rungen – etwa die autonome.antifa [f], welche in Frankfurt am Main eine zentrale Stellung

einnimmt – stellen in der Szene eine Ausnahme dar. Zwischen autonomen Gruppen be-

stehen – oftmals auch nur aktions- und anlassbezogen – lose Verbindungen, verzweigte

Netzwerke und persönliche Kontakte, die den Informationsfluss und die Mobilisie-

rungsfähigkeit garantieren.

Aktivisten: In Hessen rund 400, bundesweit 6.100

Regionale 
Schwerpunkte:

Frankfurt am Main, Offenbach, Südhessen, Marburg, Gießen

Medien (Auswahl):
Swing (Erscheinungsweise zweimonatlich), 
Interim (Erscheinungsweise vierzehntägig), Internetpräsenzen

LINKSEXTREMISMUS

11 „Autonom“ ist aus den griechischen Wörtern „auto“ (selbst) und „nomos“ (Gesetz, Brauch, Sitte) abgeleitet und bedeutet

so viel wie „eigenständig“.
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Die Tatsache, dass viele Gruppierungen lediglich temporär bestehen, ist unter anderem

der ideologischen Heterogenität der Szene geschuldet. Hier gibt es eine große Vielfalt

von Ausrichtungen: Neben verschiedenen, zum Teil diffusen kommunistischen Ansätzen

existieren auch anarchistische Deutungsmuster. Dabei führt gerade der im linksextre-

mistischen Spektrum schwelende Konflikt zwischen traditionellen Antiimperialisten

einerseits und Antideutschen andererseits häufig zu szeneinternen Auseinanderset-

zungen. Während Antiimperialisten die angeblich „imperialistische“ Politik vor allem

westlicher Staaten wie Israel oder der Vereinigten Staaten von Amerika für weltpolitische

Konflikte verantwortlich machen und fest auf der Seite von „Befreiungsbewegungen“

etwa in der arabischen Welt stehen, kritisieren Antideutsche eben dieses heftig.

Sie sehen insbesondere Israel, aber auch die Vereinigten Staaten als positive Fak-

toren. Den Antiimperialisten unterstellen sie – ebenso wie dem deutschen Volk

im Allge meinen – „antisemitische“ Einstellungen. Arabische Regimes und Terror-

organisationen halten sie für „rechtsradikal“. Unabhängig von allen ideologischen

Differenzen ist die Überwindung des „kapitalistischen Systems“ die gemeinsame

Zielsetzung aller Autonomen. Sie bekämpfen die freiheitliche demokratische

Grundordnung, um stattdessen eine „herrschaftsfreie Gesellschaft“ zu errichten. 

Autonome lehnen das staatliche Gewaltmonopol ab und empfinden eigene Gewalt-

anwendung („Militanz“) zur Durchsetzung ihrer politischen Ziele als legitim. Sie wollen

ihre politischen Vorstellungen „mit allen Mitteln“ durchsetzen. Dabei reichen autonome

militante Aktionsformen von Sachbeschädigungen wie Farbschmierereien oder dem

Anzünden von Autos bis hin zu gewaltsamen Angriffen auf Polizisten oder (vermeintliche)

Rechtsextremisten. „Militanz“ wird von Autonomen dabei nicht allein als „Mittel zum

Zweck“, sondern auch als Akt der individuellen Selbstbefreiung empfunden. 

Im Rahmen von Aktionen und Demonstrationen treten Autonome – zum Teil im Rahmen

eines „Schwarzen Blocks“ – in überwiegend schwarzer Kleidung sowie Vermummung

auf, um Identitätsfeststellungen und Strafverfolgungen durch die Polizei zu erschweren.

Dieses Auftreten – wie auch die verbreitete Benutzung von Pseudonymen in der 

Öffentlichkeit oder die starke Betonung des Themas „Kommunikationssicherheit“ –

sind Ausdruck des oft sehr konspirativen Vorgehens Autonomer.

Autonome Aktionsfelder
„Antifaschismus“

Das Hauptaktionsfeld von Autonomen ist der „Antifaschismus“. Hierunter verstehen sie

allerdings nicht nur die konsequente Ablehnung von „faschistischen“ Bestrebungen.

Vielmehr setzen Autonome den offensiven „Kampf gegen Rechts“ mit dem „Kampf ge-

gen das Ganze“, das heißt gegen den demokratischen Rechtsstaat, gleich. Ursache und

Wurzel des „Faschismus“, sei die „kapitalistische“ Gesellschaftsordnung. Denn Demo-

kratie und „Faschismus“ sicherten die Macht des Kapitals.

Für Autonome liegt die grundsätzliche Attraktivität der Thematik „Antifaschismus“ in

verschiedenen Aspekten begründet: Erstens stellt der „antifaschistische Kampf“ – unab-

hängig von bestehenden ideologischen Dissonanzen etwa zwischen Antiimperialisten

Ziele

Gewaltbereitschaft

Konspirativität

„Kampf gegen Rechts” als

„Kampf gegen das Ganze”



und Antideutschen – innerhalb der linksextremistischen Szene eine dauerhafte Basis

gemeinsamen Handelns dar. 

Zweitens nutzen Autonome bei ihren „antifaschistischen“ Aktivitäten die Tatsache, dass

zentrale Elemente rechtsextremistischer Ideologie – Nationalismus und Rassismus – in

der Bevölkerung keine Akzeptanz finden. Dadurch erreichen „antifaschistisch“ ausge-

richtete Proteste ein weit über die linksextremistische Szene hinausgehendes Mobili-

sierungspotenzial. Dies eröffnet Autonomen auch die Möglichkeit, Jugendliche, die an

„antifaschistischen“ Demonstrationen oder Aktionen teilnehmen, zu politisieren, für 

extremistische Ziele zu begeistern und in die autonome Szene einzubinden. 

Drittens können Autonome ihr eigentliches revolutionäres Ziel des „Kampfes gegen

das Ganze“, also den demokratischen Rechtsstaat, bei „antifaschistischen“ Veranstal-

tungen sehr anschaulich und einprägsam für nichtextremistische Teilnehmer vermitteln.

Die Argumentation von Autonomen, dass der „Faschismus“ von den staatlichen Orga-

nen toleriert oder gar unterstützt werde, da er die Macht des Kapitals stütze, wird durch

die Einsätze der Polizei zur Durchsetzung des Demonstrationsrechts von Rechtsextre-

misten scheinbar gestützt. Eben diesen Eindruck versuchen Autonome – etwa durch

entsprechende Parolen („Deutsche Polizisten schützen die Faschisten“) – zu erwecken. 

Bei Demonstrationen gegen Aufmärsche von Rechtsextremisten verfolgen Autonome

das Ziel, diese „mit allen Mitteln“ zu verhindern. So formuliert etwa die Antifaschistische

Aktion Kreis Offenbach (Antifa [ko]) auf ihrer Internetseite, es sei das Ziel der Gruppe

„[s]ich den Neonazis immer und überall entschlossen und mit der nötigen Militanz 

entgegen zu stellen.“

Auch im Berichtsjahr führte die Szene eine Reihe „antifaschistischer“ Demonstrationen

und Aktionen durch. Am 22. März kam es in Frankfurt am Main bei einer Gedenkver-

anstaltung der „Freien Wähler – Bündnis für Frankfurt“ (BFF) anlässlich des Jahrestages

des Bombenangriffs am 22. März 1944 auf Frankfurt am Main zu Störaktionen durch

Autonome. Etwa 25 Personen beeinträchtigten die Veranstaltung durch Zwischenrufe

und zündeten Feuerwerkskörper, welche zum Teil in Richtung der eingesetzten Polizeibe-

amten geworfen wurden. Im Anschluss an die Veranstaltung wurden zwei Angehörige der

BFF von vier Personen aus der Störergruppe massiv körperlich angegriffen und verletzt.

Gegen einen Aufzug des rechtsextremistischen Spektrums kam es am 1. Mai in Mainz

(Rheinland-Pfalz) zu mehreren Protestaktionen unter Beteiligung der autonomen Szene.

Insgesamt versammelten sich 2.500 Gegendemonstranten, darunter etwa 350 Autonome,

am Mainzer Hauptbahnhof. Hier hatten sich die Rechtsextremisten für ihren geplanten

Aufzug eingefunden. Auf Grund der großen Zahl von Gegen demonstranten konnte die

rechtsextremistische Versammlung nicht durchgeführt werden. Durch Autonome kam

es zu Flaschen- und Steinwürfen sowie zum Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände.

Unter dem Motto „Strike the Match! Gegen Nazis, Deutschland und Arbeitswahn!“ hatten

zahlreiche hessische autonome Gruppen – darunter die Antifaschistische Gruppe 5

(AG 5) aus Marburg, die Antifa Wiesbaden, die autonome.antifa [f] sowie die Jugend-

antifa Frankfurt/M – zu den Gegenaktivitäten mobilisiert. Bereits für den 30. April hatte
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12 Vgl. Abschnitt NPD, S. 95.
13 Vgl. Abschnitt NPD, S. 96.

das Aktionsbündnis „Strike the Match!“ zu einer „Vorabenddemo“ in Wiesbaden aufge-

rufen, an der sich fast 200 Autonome beteiligten.

Am 1. August nahmen bis zu 1.200 Gegendemonstranten, darunter auch Autonome,

an Gegenaktionen zu einer durch die NPD angemeldeten Doppeldemonstration in

Friedberg und Nidda (beide Wetteraukreis) teil.12 Durch Gegendemonstranten kam es

sowohl in Friedberg, als auch in Nidda zu Blockadeaktionen. Um ein Aufeinandertref-

fen der beiden Gruppen zu verhindern, mussten die rechtsextremistischen Aufmärsche

jeweils gestoppt werden. Einem gemeinsamen Demonstrationsaufruf der Antifa R4,

der autonomen.antifa [f] sowie der Jugendantifa Frankfurt/M hatten sich zuvor nahezu

alle hessischen autonomen Gruppierungen angeschlossen.

Auch eine weitere NPD-Demonstration am 7. November in Friedberg13 wurde von 

Gegenprotesten begleitet. An diesen Protesten nahmen neben nichtextremistischen

Organisationen und Personen auch Autonome teil. Diese beteiligten sich an Blockaden

der Route des rechtsextremistischen Aufzugs, so dass dieser nur nach mehreren Ände-

rungen der Wegstrecke durchgeführt werden konnte. Autonome griffen eingesetzte

Polizeibeamte gegen Ende der Proteste mit Feuerwerkskörpern, Steinen und Flaschen an. 

Auch vor oder nach demonstrativen Ereignissen sowie völlig unabhängig von diesen

sind Angriffe auf Personen des rechtsextremistischen Spektrums ein fester Bestandteil

„antifaschistischer“ Aktivitäten von Autonomen. Ebenso gehörten im Berichtsjahr Sach-

beschädigungen an Wohnhäusern oder Fahrzeugen von Rechtsextremisten sowie

„Outing-Aktionen“ zu den autonomen Aktionsformen im Themenfeld „Antifaschismus“.

Im Berichtsjahr war in Hessen – wie im vergangenen Jahr – zu beobachten, dass sich

„Rechts-Links-Konfrontationen“ in einzelnen  Regionen mit wenig vorhersehbarer Dy-

namik entfalten können. Dieses galt etwa für den Lahn-Dill-Kreis (Wetzlar) oder den

Schwalm-Eder-Kreis. Auf „linker“ Seite werden dabei zum Teil eher schwache regionale

Strukturen in ländlichen Gegenden durch Autonome aus nahen Städten unterstützt.

„Antirepression“

Ein weiterer Themenschwerpunkt innerhalb der autonomen Szene ist seit jeher der

Kampf gegen „staatliche Repression“. Autonomen zufolge wendet der Staat zum

Zweck seiner Selbsterhaltung physische, psychische und strukturelle Gewalt gegen alle

Bewegungen an, die für eine „befreite Gesellschaft“ eintreten. Dabei äußere sich die

„repressive Politik“ in erster Linie durch die Arbeit der staatlichen „Repressionsorgane“,

insbesondere der Polizei. Daher richten sich gewalttätige Aktionen Autonomer im 

Themenfeld „Antirepression“ überwiegend gegen Polizeibeamte.

In diesem Zusammenhang attackierten am 1. Januar in Frankfurt am Main etwa 50 Per-

sonen, darunter Autonome, vier Polizisten mit Flaschen und Feuerwerkskörpern. Zudem

wurde ein Polizeibeamter mit Pfefferspray angegriffen.

Recherchen, Outings, 

Übergriffe

„Staatliche Repression”

Aktionen
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Nachdem die Polizei am 2. Dezember das Casino der Frankfurter Universität – welches

Studenten im Rahmen von Bildungsprotesten wenige Tage zuvor besetzt hatten –

räumte, kam es zu einer Reihe von „Antirepressions“-Demonstrationen und Aktionen.

An diesen beteiligten sich auch Autonome. Dabei wurden etwa bei einer Demonstration

am 3. Dezember Feuerwerkskörper auf Polizisten geworfen. Es gab Versuche, Polizei-

ketten zu überrennen. In der Nacht vom 6. auf den 7. Dezember wurde nach Angabe

der auch von Autonomen genutzten Internetseite „Indymedia“ ein Angriff auf das Büro

der Gewerkschaft der Polizei in Frankfurt am Main verübt. Das Büro sei, so die Verlaut-

barung, unter anderem aus Solidarität mit „den geräumten besetzer_innen des casinos

in frankfurt“ „entglast“ worden. Der modus operandi und die Art des Bekennerschreibens

sprechen für eine Verortung der Täter in der autonomen Szene.

Im Vergleich zum vergangenen Jahr, als die Frankfurter Szene eine regelrechte „Anti-

repressionskampagne“ mit mehreren Demonstrationen und zahlreichen, zum Teil ge-

walttätigen Aktionen gegen die Polizei durchgeführt hatte, war die autonome Szene

im Berichtsjahr in diesem Themenfeld allerdings weniger aktiv. Das „Feindbild Polizei“

existiert in der Szene jedoch nach wie vor. 

„Selbstverwaltete Freiräume“

„Selbstverwaltete Freiräume“ sind – so eine Darstellung der autonomen Szene im

Internet – „unangepasste und unregierbare Inseln unkontrollierter Freiheit“ und stellen

einen Platz ohne „Faschismus“, „Rassismus“, „Antisemitismus“ und „Sexismus“ dar. Der

Kampf für die Schaffung und Erhaltung solcher Freiräume, insbesondere in Form von

sogenannten „Infoläden“, ist für die Szene von herausragender Bedeutung. Infoläden

spielen nicht nur für die szeneinterne Kommunikation eine wichtige Rolle, sondern sind

gleichermaßen Ausdruck autonomer Präsenz und Handlungsfähigkeit.

Am 19. Januar initiierten Autonome unter dem Motto „Solidarität für das selbst-

verwaltete Kunst- und Kulturzentrum in der Varrentrappstraße 38“ in Frankfurt

am Main eine Demonstration, an der sich etwa 250 Personen beteiligten. Die

Veranstaltung fand anlässlich der auslaufenden Duldung und der drohenden

Räumung des ehemaligen Jugendzentrums in Frankfurt am Main/Bockenheim

(JUZ Bockenheim) statt. Das Objekt war im August 2008 unter anderem von 

Autonomen besetzt worden.

Nach einer monatelangen Auseinandersetzung akzeptierte die Hausbesetzer-

initiative Faites votre jeu! letztlich das von der Stadt angebotene ehemalige 

Polizeigefängnis „Klapperfeld“ in Frankfurt am Main als Ersatzobjekt. Der Um-

zug, die Renovierung sowie die Auseinandersetzung mit der Geschichte des

ehemaligen Gefängnisses stellten in der Folge den Aktionsschwerpunkt der

Frankfurter Szene im Bereich der „selbstverwalteten Freiräume“ dar. Nach dem

Umzug avancierte das „Klapperfeld“ zu einer wichtigen Anlaufstelle für Auto-

nome.

Bedeutung in der Szene

Aktionen und 

Demonstrationen
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Anlässlich der Räumung eines von Autonomen besetzten Hauses in Erfurt (Thüringen)

kam es in Hessen zu von Autonomen initiierten Solidaritätsaktionen. So fand am 

16. April in Frankfurt am Main eine Spontandemonstration mit etwa 80 Teilnehmern

statt. Dabei drangen Autonome in das Einkaufscenter „My Zeil“ ein. Polizeibeamte 

wurden mit Böllern und Flaschen beworfen. Zwei Personen wurden leicht verletzt.

Am 18. April führten bis zu 35 Personen in Darmstadt ebenfalls einen Spontanaufzug

durch, um gegen die Räumung des besetzten Hauses in Erfurt und für ein neues auto-

nomes Zentrum in Darmstadt zu demonstrieren. Auf den mitgeführten Plakaten waren

Slogans wie „Kapitalismus bekämpfen – Freiräume verteidigen“ zu lesen.

„Antirassismus“

Ein weiteres Aktionsfeld Autonomer ist der „Antirassismus“. Autonome werfen dem

Staat und seinen Vertretern vor, im Rahmen einer von „staatlichem Rassismus“ gepräg-

ten Asyl- und Ausländerpolitik die Rechte der in Deutschland lebenden Ausländer zu

beschneiden. Migranten – so der Vorwurf der Szene – würden in Deutschland als „wirt-

schaftlich nicht verwertbare Ware“ angesehen und deshalb „kriminalisiert, als illegal

deklariert, in Abschiebegefängnisse eingesperrt und gewaltsam in ein anderes Land

‚verfrachtet’.“

Unter dem Motto „smash the borders. Abschiebung verhindern! Der AG Wohl-

fahrt das Handwerk legen!“ startete die Antifa [ko] in diesem Jahr eine „anti-

rassistische“ Kampagne gegen die „Arbeitsgruppe (AG) Wohlfahrt“ des Land-

kreises Offenbach und der örtlichen Polizei. Die AG Wohlfahrt zielt auf die

Verhinderung von Sozialleistungsbetrug durch Personen, die in ihrem Asylantrag

zur Vermeidung einer Abschiebung falsche Angaben zur Identität gemacht ha-

ben. Neben der AG Wohlfahrt, die nach Ansicht der Antifa [ko] „ein kleiner Teil des

deutsch-europäischen Migrationsregimes“ ist, stand insbesondere der damalige Land-

rat des Kreises Offenbach am Main im Fokus der Kritik der autonomen Szene. So wurden

Flugblätter verteilt, in denen ihm als Initiator der AG Wohlfahrt „rassistisches“ Handeln

unterstellt wird. Unbekannte Täter – wohl aus der autonomen Szene – bewarfen darüber

hinaus sein Wohnhaus in der Nacht vom 15. auf den 16. Juli mit Farbbomben.

Der vorläufige Höhepunkt der Kampagne gegen die AG Wohlfahrt war eine am 

19. September in Offenbach am Main unter dem Motto „Gegen Abschiebung und AG

Wohlfahrt“ durchgeführte Demonstration mit 130 Teilnehmern. In diesem Zusammen-

hang mobilisierte die Antifa [ko] unter dem Slogan „Der ‚AG Wohlfahrt’ in die Fresse

boxen! Für eine Welt ohne Nation & Grenzen!“ zu einem „antikapitalistischen Block“.

Zu den Unterstützern und Teilnehmern gehörten weitere autonome Gruppierungen

aus Süd- und Mittelhessen.

„Antideutsche“ Themen

Eine besondere ideologische Strömung innerhalb der linksextremistischen Szene sind

die sogenannten Antideutschen. Diese lehnen die Existenzberechtigung eines deut-

schen Nationalstaats unter Hinweis auf den Holocaust kompromisslos ab. Die Basis 

antideutscher Ideologie bildet dabei die uneingeschränkte Solidarität mit dem Juden-

„Staatlicher Rassismus”

Aktionen und 

Demonstrationen

Antideutsche Ideologie



tum im Allgemeinen und dem Staat Israel im Besonderen. Letzterer wird – in extremer

Interpretation – zugleich als „Bollwerk“ gegen den unter anderem vom iranischen Regime

verkörperten „Islamfaschismus“ angesehen. Daher heißen einige Antideutsche alle

Maßnahmen bis hin zum Krieg gut, sofern sie den Bestand Israels und den Schutz 

jüdischer Menschen vor einem „zweiten Holocaust“ garantieren. Den Deutschen im 

Allgemeinen sowie eher „traditionell“ – d. h. antiimperialistisch – orientierten Gruppie-

rungen der extremistischen Linken im Besonderen wird im selben Atemzug vorgeworfen,

sich einem latenten bis offenen Antisemitismus und Antiamerikanismus verschrieben

zu haben. Insoweit haben Antideutsche in der jüngeren Vergangenheit zu einer deut-

lichen Polarisierung im linksextremistischen Spektrum beigetragen.

Die oben beschriebene extreme Variante der antideutschen Ideologie ist unter hessi-

schen Autonomen wenig verbreitet. Im Konflikt zwischen antiimperialistischen Links-

extremisten einerseits und antideutsch ausgerichteten Gruppen andererseits, nimmt

die Mehrheit der autonomen Gruppen in Hessen eine leicht zum antideutschen Be-

reich tendierende Position ein. Dieses gilt etwa für die autonome.antifa [f] sowie ihr

nahe stehende Gruppen wie die Jugendantifa Frankfurt/M und die campusAntifa. Im

Hinblick auf den Nahostkonflikt – dem Kristallisationspunkt der ideologischen Auseinan-

dersetzung zwischen Antiimperialisten und Antideutschen – zeigen sich diese Gruppen

solidarisch, aber nicht gänzlich unkritisch mit Israel und offen feindlich gegenüber den

als „rechtsradikal“ bezeichneten arabischen und persischen Regimes sowie islamistisch-

terroristischen Gruppierungen. 

Insbesondere auf Grund der vom Iran ausgehenden Bedrohung Israels sowie der bru-

talen Unterdrückung der iranischen Opposition durch das Regime in Teheran initiierten

Autonome unter Federführung der autonomen.antifa [f] eine bundesweite Kampagne

mit dem Motto „Antifa Teheran“. Neben linksextremistischen Gruppierungen aus ande-

ren Bundesländern traten die Antifa R4, die Antifaschistische Linke Darmstadt sowie

die Antifa [ko] als weitere hessische Unterstützer der Kampagne auf.

Im Rahmen dieser Kampagne riefen Autonome für den 12. August zu einem bundes-

weiten „Antifa-Aktionstag“ in Frankfurt am Main, Köln, Hannover und Göttingen auf, an

dem sich nach Szeneangaben bis zu 1.200 Personen beteiligten. An der durch einen

Aktivisten der autonomen Szene angemeldeten Kundgebung in Frankfurt am Main mit

dem Titel „Gegen die deutsche Unterstützung des iranischen Regimes“ beteiligten sich

bis zu 150 Personen. Hintergrund der Kampagne war neben der Solidaritätsbekundung

für Israel und der „praktischen Solidarität“ mit den Protestierenden im Iran auch der

durch die Initiatoren erhobene Vorwurf der „Kollaboration“ der deutschen Wirtschaft

mit dem iranischen Regime.

Bereits am 26. Juni war es in Frankfurt am Main im gleichen Themenzusammenhang zu

einer Protestveranstaltung mit 100 Personen vor dem Generalkonsulat Irans gekom-

men. Hieran beteiligten sich auch Personen des Frankfurter autonomen Spektrums.

Ferner hatte es am 17. Juli vor dem Generalkonsulat eine Blockadeaktion gegeben, an

der sich ebenfalls Autonome beteiligten. Diese hatten versucht, Konsulatsmitarbeitern

und Besuchern durch eine Blockade den Weg zu versperren.
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Entwicklungen und Tendenzen

Anders als in den beiden vergangenen Jahren, in denen ein deutlicher Anstieg der

Zahl autonomer Gruppen in Hessen zu verzeichnen war, zeigte sich die Szene im Be-

richtsjahr auf vergleichsweise hohem Niveau stabil. Wenigen Gruppenauflösungen

standen einzelne Neugründungen gegenüber. Führend in der Szene sind dabei nach

wie vor langjährig bestehende Gruppen wie die autonome.antifa [f] oder die Jugend-

antifa Frankfurt/M. 

Im Berichtsjahr versuchten gerade führende autonome Gruppen, die 

Kontakte und die Kooperation zwischen den verschiedenen regionalen

Szenen in Hessen zu intensivieren. In diesem Zusammenhang stand auch

das vom 19. bis 23. August durchgeführte „Antifaschistische Sommer-

camp“ im Vogelsbergkreis. Das vom Bündnis antifaschistischer Gruppen

Hessen (BASH), der Jugendantifa Frankfurt/M sowie der Antifa Bell aus

Frankfurt am Main organisierte Camp war für Hessen in dieser Form ein

Novum. Das Camp sollte nach Angaben der Szene helfen, „jüngere und

ältere Antifaschist_innen zusammen zu bringen.“ Im Rahmen des Camps waren ideo-

logische Vorträge und Workshops, unter anderem zu den Themenbereichen „Antika-

pitalismus“, „Antirepression“, „Antifaschismus“ und „Antirassismus“ angekündigt. Zudem

wurde ein „Selbstverteidigungs-Workshop“ durchgeführt. Die Teilnehmer sorgten 

zudem für die Absicherung und Abschottung des Campgeländes. So wurde mit 

Planen verhindert, dass Passanten das Gelände einsehen konnten. Auch waren um das

Camp herum Patrouillen unterwegs.

Ein weiteres Indiz für eine zunehmende Vernetzungsbestrebung ist auch die strukturelle

Zusammensetzung des BASH. Während bei der Gründung im Jahre 2004 hauptsäch-

lich südhessische Gruppen beteiligt waren, sind spätestens jetzt nahezu alle fest etab-

lierten hessischen Gruppierungen vertreten. Aktuell gehören dem Bündnis, welches

sich als „Projekt für die Organisierung und Koordinierung von linksradikaler antifa-

schistischer Arbeit“ bezeichnet, aus Hessen die Antifaschistische Linke Darmstadt, 

die Antifaschistische Linke Groß-Gerau, die Frankfurter Gruppierungen autonome.

antifa [f] und campusAntifa sowie die Antifa R4 aus Gießen und die Gruppierungen

Lisa 2 und AG 5 aus Marburg an.

Im Vergleich zum Vorjahr haben hessische Autonome ihren Handlungs- und Agitati-

onsraum auf Themen ausgeweitet, die in den Vorjahren lediglich eine untergeordnete

Rolle spielten. Dies ist der Tatsache geschuldet, dass Autonome selten eigenständig

Themen besetzen, sondern primär auf gesellschaftliche und tagespolitische Ereignisse

reagieren.

So gewannen antideutsche Themen und damit die schwelende innerlinke Debatte zwi-

schen Antideutschen und Antiimperialisten auf Grund der Zuspitzung des Nahost-

konfliktes zu Beginn des Jahres sowie wegen der Proteste gegen die Präsidentschafts-

wahl im Iran an Bedeutung. Hier wurde deutlich, dass die hessische autonome Szene –

mit wenigen Ausnahmen – eher in Richtung antideutscher Positionen tendiert. 
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Ferner war im Berichtsjahr ein Erstarken des Themenbereiches „Antirassismus“ zu ver-

zeichnen. Dies spiegelte sich insbesondere in der durch Autonome ins Leben gerufenen

Kampagne „gegen Abschiebungen und die ‚AG Wohlfahrt’“ wieder.

Auch wurde erneut deutlich, dass Autonome – insbesondere im „Kampf gegen Rechts“,

aber auch in anderen autonomen Aktionsfeldern – die Anwendung von Gewalt gegen

Personen und Sachen für ein legitimes Mittel halten. Durch ihren militanten Aktionis-

mus werden sie auch weiterhin eine Bedrohung für die Innere Sicherheit in Hessen dar-

stellen. 
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NUTZUNG DES INTERNETS 
DURCH EXTREMISTEN

Allgemeines

Extremisten aller Phänomenbereiche nutzen das Internet 

– als Kommunikationsmedium,

– zur Selbstdarstellung, 

– zur Verbreitung ihrer Propaganda und 

– zur Radikalisierung und Rekrutierung neuer Anhänger. 

Darüber hinaus versuchen sie, über soziale Netzwerke und andere interaktive Angebote

sowohl eigene Anhänger als auch andere Zielgruppen zu erreichen. 

Das im Internet vorhandene Spektrum interaktiver Angebote wird von ihnen dabei ge-

schickt ausgeschöpft: Szeneinterne Diskussionen werden zumeist in geschlossenen

Foren oder Chats geführt. Propagandistische Außenwirkung wollen Extremisten ins-

besondere über Inhalte in Blogs und Videoportalen erreichen.

Ein Blog oder Weblog ähnelt einem öffentlich geführten Tagebuch. Die eingestellten

Beiträge sind chronologisch geordnet. Das Erstellen derartiger Einträge wird „blog-

gen” genannt. Bei einem Blog handelt es sich um ein einfach zu handhabendes 

Medium. Es kann aus eigenen Beiträgen des Betreibers („Bloggers”), aber auch aus 

Artikeln von anderen Websites bestehen. Der Betreiber kann Kommentare und Bei-

träge von Lesern seines Blogs zulassen oder sperren. Somit kann ein Blog auch der

Kommunikation der Benutzer untereinander dienen. 

Spezielle Angebote ermöglichen es Extremisten, sich untereinander zeitnah auszutau-

schen: So wird beispielsweise der Internetdienst “Twitter” insbesondere bei kurzfristi-

gem Informationsbedarf genutzt. Eine Einsatzmöglichkeit bieten Demonstrationen. 

Die technische Entwicklung sowie die Einführung des Internets auch in bisher nicht ver-

netzen Regionen eröffnen Extremisten zusätzliche und neue Möglichkeiten. So können

große Datenmengen versandt und archiviert werden. Gerade international aktive

Gruppen machen sich dies zunutze. Sie erreichen über das Internet Anhänger und 

Unterstützer in aller Welt und versorgen sie kontinuierlich mit Propaganda. 

Dies ist insbesondere im Phänomenbereich des jihadistischen Extremismus von 

Bedeutung. Über Verbreitungswege innerhalb einschlägiger Internetforen werden auf-

wändig produzierte propagandistische Internetbotschaften veröffentlicht. Nach ihrem

Erscheinen in diesen Foren werden die Botschaften dann durch das Einstellen auf 

bekannten Videoplattformen weiterverbreitet. Dies sichert den Einstellern, dass die
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Botschaften binnen kurzer Zeit weltweite Beachtung finden. Neben arabisch- oder 

türkischsprachigen Internetauftritten wurden im Berichtsjahr häufiger auch deutsch-

sprachige Foren genutzt bzw. deutsch untertitelte Videos bzw. Botschaften verbreitet.

Eine extremistische Nutzung des Internets ist nur entscheidend zu beschränken, wenn

staatliche Gegenmaßnahmen sowohl in den Heimatländern als auch weltweit die

rechtlichen, technischen und politischen Voraussetzungen hierfür bieten.

Insgesamt ist zu erwarten, dass die Aktivitäten extremistischer Gruppen und Organisa-

tionen im Internet weiter stetig zunehmen werden. Dem Thema Datensicherheit wird 

in extremistischen Kreisen große Bedeutung eingeräumt. In allen extremistischen 

Phänomenbereichen werden Anleitungen zur sicheren und konspirativen Nutzung des

Internets erstellt und verbreitet.

Strafrechtlich relevante Äußerungen von Extremisten gibt es auch in offenen Bereichen.

Sie treten allerdings in sogenannten “geschlossenen Communities” wie beispielsweise

passwortgeschützten Foren oder Chats häufiger und regelmäßiger auf. Um der Über-

wachung durch Sicherheitsbehörden zu entgehen, werden für solche Internetbereiche

in der Regel nur solche Nutzer zugelassen, die über einen entsprechenden Leumund

verfügen. Zudem werden Anzahl und Ausmaß der Aktivitäten im Forum von den 

Forenverantwortlichen beobachtet. 

Islamismus 

Jihadisten 
Neben Internetbotschaften, die konkrete Anschlagsdrohungen gegen Deutschland

und einen Bezug zur Bundestagswahl aufweisen1, erschienen im Berichtszeitraum auch

Verlautbarungen, in denen Deutschland in allgemeiner Form thematisiert wurde. Eine

erhebliche Anzahl dieser Veröffentlichungen kann der al-Qaida, der IJU und der IBU

zugerechnet werden.

Verlautbarungen ohne konkrete Anschlagsdrohungen dienen Jihadisten in erster Linie

als Propagandamittel. Auffallend viele solcher Botschaften richteten sich im Berichtsjahr

an die deutsche Bevölkerung oder die Bundesregierung. Andere waren ausdrücklich an

Konvertiten oder in Deutschland lebende Muslime adressiert. Hierzu einige Beispiele:

Eine am 2. Januar von der IBU veröffentlichte Videobotschaft hatte den Zweck, neue

Kämpfer unter den in Deutschland lebenden Muslimen für den Jihad zu rekrutieren. In

dem bereits im September 2008 produzierten, größtenteils deutschsprachigen Video

mit dem Titel „Frohe Botschaft aus Afghanistan” werden potenziell am Jihad Interes-

sierte ermutigt, alles aufzugeben und sich den Mujahidin in Afghanistan anzuschließen.

Einer der in dem Video auftretenden und angeblich aus Deutschland stammenden

Sprecher ruft die Muslime in Deutschland dazu auf, nicht nur zuzuschauen, sondern zu

handeln und „Besitz und Seele für das Paradies” zu geben.

1 Vgl. Abschnitt Jihadismus S. 27ff, bzw. zu al-Qaida S. 40ff, zu IJU und IBU S. 43f.

„Frohe Botschaft aus 

Afghanistan”



Der Jihadist Bekkay Harrach alias Abu Talha der Deutsche, nahm in einer am 26. Februar

im Internet veröffentlichten Audiobotschaft zum Thema „Der Islam und die Finanzkrise”

Stellung. Die größtenteils deutschsprachige und arabisch untertitelte Verlautbarung

enthält neben einem Standbild von Harrach das Symbol der Medienstelle von al-Qaida,

as-Sahab. Unmittelbar an die deutsche Bevölkerung bzw. an die deutsche Regierung

gerichtet, führt Harrach aus, dass die Finanzkrise eine Strafe Gottes und natürliche

Folge einer nicht funktionierenden Gesellschaft sei. Ursächlich für die Finanzkrise sei

der Kapitalismus als Finanzsystem mit seinen nur am eigenen Profit interessierten Kredit-

instituten. Der deutschen Regierung rechnet Harrach eine Mitschuld zu, da der Staat

die freie Marktwirtschaft nicht kontrolliere und die eigene Bevölkerung nicht ausrei-

chend vor den Machenschaften der Banken schütze. Steuergelder würden zudem nicht

für die eigene Bevölkerung, sondern zur Finanzierung der deutschen Truppen in 

Afghanistan verwendet. Die Invasion des Westens in die muslimischen Länder, die 

Unterdrückung der Muslime und die Enteignung ihrer Reichtümer würden nun von

Gott in Form der Finanzkrise gerächt. Harrach betont, die Mujahidin hätten an einem

Konflikt mit Deutschland kein Interesse. Sollte Deutschland vom Übel und von den 

Verbrechern jedoch nicht fern bleiben, dann bliebe von Allahs Gesetzmäßigkeit keine

Verschonung.

Der aus dem Saarland stammende deutsche Konvertit Eric Breininger trat neben ande-

ren Sprechern in einer zum 8. Jahrestag der Terroranschläge von New York und 

Washington D.C. am 11. September 2001 veröffentlichten deutsch- und türkischspra-

chigen Videobotschaft auf. Auch er rief unter Bezug auf die anlässlich des islamischen

Fastenmonats Ramadan eingegangenen Opferspenden zu Spenden für den bewaff-

neten Jihad auf. Wer nicht selbst kämpfe, solle zumindest für die Kämpfer spenden –

auch in Form von Geld für Waffen und Munition.

Am 20. September und in der Nacht vom 24. auf den 25. September wurden die Audio-

botschaften mit den Titeln „O Allah, ich liebe Dich (I)” und „O Allah, ich liebe Dich (II)”

veröffentlicht. Darin wendet sich Bekkay Harrach an junge deutschsprachige Muslime

und motiviert diese zu „guten Taten”, um das Wohlgefallen Gottes zu erlangen. Im Vor-

dergrund stehe aber die Ausübung des bewaffneten Jihad mit dem Märtyrertod als

Höhepunkt, dem nach Ansicht von Harrach „sichersten und löblichsten Weg” zur Ver-

gebung aller Sünden.

Der Stellvertreter Usama Bin Ladins, Dr. Aiman al-Zawahiri, trat als Sprecher 

einer am 27. September  veröffentlichten Audiobotschaft mit dem Titel „Nachruf

auf den Märtyrer und Emir Baitullah, Vorbild der Jugend” auf. In der arabisch-

sprachigen und mit arabischen Untertiteln versehenen Verlautbarung glorifi-

ziert al-Zawahiri den getöteten Anführer der pakistanischen Taliban, Baitullah

Mehsud, und preist diesen für dessen hartes Vorgehen gegen die „Kreuzzügler

und ihre Unterstützer” in Afghanistan und Pakistan. Mehsud habe im Kampf gegen

die US-Amerikaner und deren Unterstützer die Stämme im Grenzgebiet zu Afghanistan

geeint. Der Tod Mehsuds würde aber nicht gleich den Tod des Islam oder den Tod des

Jihad bedeuten. Der Islam würde fortbestehen, da Gott den Muslimen den Sieg ver-

sprochen habe.

148 NUTZUNG DES INTERNETS DURCH EXTREMISTEN

Jihad als Weg zur Vergebung

aller Sünden



149

Bezüglich der Präsenz deutscher Truppen in Afghanistan merkt al-Zawahiri in dieser

Audiobotschaft an: 

„Ich frage mich, wie die Deutschen, die im Zweiten Weltkrieg von den Amerikanern und

den Engländern besiegt, ausgeraubt und kontrolliert wurden, jetzt bereit sind, für sie in

einem Krieg zu sterben, der zum Scheitern verurteilt ist. Ich frage mich, wie die Bundes-

kanzlerin im Bundestag stehen und die Deutschen belügen kann, indem sie sagt, dass

mehr deutsche Truppen nach Afghanistan geschickt werden müssten, um den Frieden

und die Sicherheit in beiden Ländern [gemeint sind Afghanistan und Pakistan] zu ge-

währleisten. Was erdreistet sie sich, so zu lügen?

Frieden und Sicherheit sind nur gewährleistet, wenn sie [die deutschen Soldaten] aus

den Ländern des Islam abziehen und aufhören, sich in deren Geschäfte einzumischen,

sie zu berauben oder die korrupten Regenten in diesen Ländern zu unterstützen. Erst

dann können Beziehungen aufgebaut werden, die auf gegenseitigem Interesse beru-

hen – nicht auf Unterdrückung, Gewalt und Zerstörung dieser Länder.

Dies ist der einzige Weg für Frieden und Sicherheit in diesen Ländern, wie sie [die Deut-

schen] ihn wollen.”

Öffentlichkeitswirksame Reaktionen auf die oben beschriebenen Internet-Verlautba-

rungen in der hessischen Islamistenszene waren im Berichtszeitraum nicht zu verzeichnen. 

Es ist dennoch davon auszugehen, dass die Propagandaaktivitäten terroristischer Orga-

nisationen mit Bezug nach Deutschland weiter zunehmen werden und der in den meisten

Video- und Audiobotschaften enthaltene Aufruf zum Jihad bei einigen in Deutschland

lebenden Muslimen und Konvertiten grundsätzlich Anklang finden könnte.

Im Bereich des nicht terroristischen Islamismus dient das Internet u. a. dazu, Angehörige

extremistischer Organisationen anzusprechen. Sie sollen durch die verfügbaren Ver-

lautbarungen ideologischer Führungspersönlichkeiten in den Heimatländern entspre-

chend beeinflusst werden. Darüber hinaus werden über das Internet Veranstaltungs-

hinweise verbreitet sowie Informationen ausgetauscht.

Die Muslimbruderschaft (MB) im Internet2

Die Ideologie der MB ist im Internet weit verbreitet. Über arabischsprachige Internet-

portale wird das Gedankengut der MB auch nach Deutschland getragen. Auch der IGD

zuzurechnende Islamische Zentren in Hessen nutzen das Internet vielfach als Kommu-

nikations- und Publikationsmedium, wobei auf von Deutschland aus administrierten

beziehungsweise deutschsprachigen Seiten in der Regel keine islamistischen Inhalte

veröffentlicht werden. Vielmehr dienen diese Seiten vornehmlich der Selbstdarstellung

der einzelnen Moscheegemeinden und enthalten lediglich allgemeine Hinweise, etwa

zu geplanten Veranstaltungen und Aktivitäten. So bewirbt die IGD über die eigene

Homepage in der Regel ihre einmal jährlich veranstaltete sogenannte Jahreskonferenz,

an der regelmäßig mehrere Tausend Besucher teilnehmen. 
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2 Vgl. Abschnitt MB S. 46ff.
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Die Leitfigur Yussuf al-Qaradawi3 ist im Internet stark präsent, u. a. durch eingestellte 

Videoaufnahmen seiner Stellungnahmen und Verlautbarungen. 

So ist der Mitschnitt einer Rede von Anfang des Jahres zu finden, in der er „das, was mit

den Juden geschehen ist” als „Strafe Allahs, der die Juden im Laufe der Geschichte mit

Strafen versehen hat” bezeichnet.  Mit der Hilfe Gottes werde die nächste Strafe durch

die Gläubigen erfolgen. 

Die Islamische Gemeinschaft Milli Görüs e.V. (IGMG) 
im Internet
Neben Informationen und Nachrichten zur IGMG selbst bietet die Homepage der

IGMG zahlreiche Beiträge zum Islam. Zusätzlich informiert die Organisation die Besucher

ihrer Internetseite über ihre religiösen Dienstleistungen und Angebote. Eingestellt sind

die Bereitstellung und Berechnung der Gebetszeiten für verschiedene Städte, ein 

„Moscheefinder” sowie autorisierte Freitagspredigten der IGMG. 

Es bestehen zudem Verlinkungen zu anderen Homepages. So gelangt man beispiels-

weise über die IGMG-Homepage zu einem Videokanal, der inhaltlich der IGMG zuge-

rechnet werden kann. In diesem sind Videos von verschiedenen IGMG-Veranstaltun-

gen der Orts- und Regionalvereine sowie offizielle Videos der IGMG-Zentrale abrufbar.

Eigens für den Kinderbereich wurde – in Anlehnung an den bestehenden Kinderclub

und die Kinderzeitung - eine ausschließlich türkischsprachige Seite für den Nachwuchs

der IGMG gestaltet. Hierbei sollen – auf spielerische Weise – die Kinder im Vorschulalter

mit der Organisation vertraut gemacht werden. 

Neben der offiziellen Homepage der IGMG-Zentrale betreiben auch die hessischen

IGMG-Orts- und Regionalverbände eigene Internetseiten. 

Allgemeiner Ausländerextremismus

Auch Organisationen aus dem Bereich des allgemeinen Ausländerextremismus nutzen

immer intensiver die Möglichkeiten des Internets, insbesondere zur Selbstdarstellung

der Aktivitäten und der programmatischen Ziele, zur Verbreitung von Propaganda so-

wie zur Rekrutierung neuer Anhänger und Kämpfer. Mit der provokativen Nutzung des

Internets und dem Verbreiten idealisierter verklärter Guerillamythen will etwa die PKK4

vor allem bei Jugendlichen Interesse am aktiven Kampf für ihre Ziele wecken. So ver-

herrlichen die Volksverteidigungskräfte (HPG) als bewaffneter Arm der PKK auf einer

eigenen Onlinedatenbank getötete Kämpfer im Internet als „Märtyrer”. Die als KOMA-

LEN CIWAN organisierten Jugendlichen innerhalb der PKK wiederum organisieren

ihre Aktivitäten und Aktionen ebenfalls nahezu ausschließlich über das Internet. Analog

3 Vgl. Abschnitt IGMG S. 56ff.
4 Vgl. Abschnitt PKK S. 68ff.

„Volksverteidigungskräfte

HPG”
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zur HPG in der Türkei, werden auch hier Anschläge und Übergriffe auf türkische Ein-

richtungen in Deutschland und Europa als Heldentaten dargestellt. So bekannten sich

kurdische Jugendliche Anfang des Jahres auf einer Internetseite zu mehreren Brand-

anschlägen in Deutschland. Auslöser dieser Aktionen waren die gegen Öcalan ver-

hängte Isolationshaft und der 10. Jahrestag seiner Festnahme. Die Videoplattform 

YouTube wird von kurdischen und nationalistischen türkischen Jugendlichen seit eini-

ger Zeit vermehrt als Bühne für gegenseitige Hasstiraden genutzt. Kaum ein Beitrag

über Kurden bzw. die Türkei bleibt unkommentiert. Die Palette reicht hier von „Gangsta-

Raps” bis hin zu konkreten Verabredungen bzw. Aufforderungen zu körperlichen Aus-

einandersetzungen. 

Die tamilischen LTTE5 nutzen das Internet ebenfalls in großem Umfang. Auf zahlreichen

Internetseiten werden propagandistische Texte und Bilder vorwiegend in tamilischer

und englischer, teilweise in deutscher Sprache veröffentlicht. Diese Internetseiten zie-

len vornehmlich darauf ab, Kinder und Jugendliche zu indoktrinieren. Besonders er-

wähnenswert ist in diesem Zusammenhang eine Internetseite, auf der in großem Um-

fang Propagandamaterial mit Bezug zur LTTE zum Kauf angeboten wird. Den

Schwerpunkt des Angebots bildet die weltweite Versandmöglichkeit propagandisti-

scher Audio-CDs, von Büchern, Zeitschriften und DVDs. Umschläge und Verpackungen

der angebotenen Artikel sind häufig mit martialischen Bildern von Truppenaufmär-

schen, schwerem Kriegsgerät der Guerilla sowie mit Porträts einzelner LTTE-Führer ver-

sehen.

Neben einer weltweiten Öffentlichkeit bietet die verstärkte Nutzung des Mediums In-

ternet sowohl für die PKK als auch für die LTTE die Möglichkeit, eine breitere Basis und

wachsende Zahl an Sympathisanten zu erreichen. Eine mutmaßlich höhere Spenden-

bereitschaft unter ihren jeweiligen Anhängern für die Finanzierung des bewaffneten

Kampfes in der Türkei und auf Sri Lanka geht damit einher. 

Rechtsextremismus 

Über das Internet mobilisieren Rechtsextremisten für Demonstrationen und Aktionen.

In eigens dafür eingerichteten Foren und Chats erfolgt die Meinungsbildung und Kom-

munikation unter Rechtsextremisten. 

In Hessen sind derzeit rund 50 rechtsextremistische Websites bekannt, bundesweit

sind es rund 1.000. Dabei handelt es sich vor allem um Seiten von NPD und Neonazis6,

aber auch von Einzelpersonen, die oftmals nur virtuell auftreten. Diese Zahlen, die in

etwa denen des vergangenen Jahres entsprechen, sind nicht statisch zu verstehen.

Vielmehr ist eine hohe Fluktuation der Websites zu verzeichnen.
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5 Vgl. Abschnitt LTTE S. 78ff.
6 Vgl. Abschnitt NPD S. 88ff und Abschnitt Neonazis S. 98ff.
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Internet-Blogs
Seit einiger Zeit ist zu beobachten, dass rechtsextremistische Gruppierungen, Kamerad-

schaften und Einzelpersonen ihre Internetpräsenz zunehmend auf Weblogs verlegen

oder neu anlegen. Sie nutzen diese Internettechnik zunehmend zur Verbreitung rechts-

extremistischen Gedankenguts und zur Vernetzung von Gruppierungen und Einzel-

personen. 

Für private Weblogs besteht in der Regel keine Verpflichtung zur Veröffentlichung eines

vollständigen Impressums. Diesen Umstand machen sich die Betreiber rechtsextremis-

tischer Blogs zunutze, um in der Anonymität zu bleiben. Sie begnügen sich zumeist mit

der Angabe einer oftmals nicht zuzurechnenden E-Mail-Adresse. 

In der Selbstdarstellung eines hessischen Blogs wird die völkische und kollektivistische

Ideologie deutlich. So wird der Aufbau einer „Volksgemeinschaft” gefordert; eine ideo-

logische Vorstellung, die dem historischen Nationalsozialismus entnommen ist. Eine

hinter dem virtuellen Auftritt stehende reale Gruppierung konnte bislang nicht festge-

stellt werden. 

In einem weiteren Blog dieser Art wird aus der Selbstdarstellung des Betreibers des

Blogs ein fremdenfeindliches Weltbild deutlich. So wird unter anderem ein „Humanes

aber konsequentes Rückführungsprogramm für kriminelle Ausländer und deren Familien”

gefordert. Letztlich will der Betreiber „nationalen Sozialismus durchsetzen [Volksgemein -

schaft]”. Hinter dem Blog steht im Wesentlichen ein rechtsextremistischer Einzelakteur. 

Entwicklung der „Volksfront-Medien” und 
der „Kritischen Nachrichten der Woche”
Mit dem Kompetenzzentrum Rechtsextremismus (KOREX) beabsichtigt das LfV Hessen

auch langfristige Trends im Rechtsextremismus aufzuzeigen und hinsichtlich ihrer wei-

teren Entwicklung zu prognostizieren. Das rechtsextremistische Internet-Portal Volks-

front-Medien und die Internet-Sendung Kritische Nachrichten der Woche bieten 

Anlass, eine solche Trendentwicklung darzustellen.

Beide ursprünglich von hessischen NPD-Funktionären initiierten und als Sprachrohr

der hessischen rechtsextremistischen Szene geschaffenen Medienauftritte haben sich

seit ihrem Bestehen deutlich gewandelt. Sie stehen heute nicht mehr unter der Feder-

führung der hessischen NPD. Ihre Akteure und Macher werden nicht mehr allein aus

Hessen rekrutiert. Das Berichtsspektrum hat sich deutlich verändert.

Die Kritischen Nachrichten der Woche, die im September 2006 erstmals ausgestrahlt

wurden, waren faktisch ein Projekt der hessischen NPD. Der damalige Landesvorsit-

zende trat als Sprecher auf. Die Sendung von in der Regel fünfzehn Minuten Dauer war

vom Layout her an eine klassische Nachrichtensendung angelehnt. In ihr wurden 

sowohl internationale, bundespolitische, als auch hessische und lokale Themen in

rechtsextremistischen Argumentationsmustern aufbereitet. Schon in der Anfangsphase

konnte der Anspruch, eine solche Sendung wöchentlich zu produzieren, nicht einge-
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halten werden. Bereits seit Ende des Jahres 2006 erschien die Sendung nur noch in

zweiwöchigem Rhythmus. Ziel dieser „Nachrichtensendung” im Internet war es, eine

Art „Gegenöffentlichkeit zu den etablierten Medien” zu bilden, die darüber hinaus 

jederzeit und überall zugänglich war. 

In diesem Kontext steht auch die Schaffung einer weiteren Internet-Präsenz, die in ihrer

Entstehungsphase der hessischen NPD zuzurechnen war: Die Volksfront-Medien.

Auch dieses Internet-Format hatte und hat den Zweck der Verbreitung rechtsextremis-

tischen Gedankengutes. Zunächst dienten die Volksfront-Medien als Verbreitungsportal

für die Kritischen Nachrichten der Woche, die damit ihren „Hauptsendeplatz” gefunden

hatten. Seit November 2007 werden über Volksfront-Medien auch eigenproduzierte

Videoclips verbreitet. Die Seite selbst gliedert sich in zwei Hauptteile, einen Nachrich-

tenteil und den Videoteil. 

Im Angebot der Volksfront-Medien dominierte sehr schnell der Videoteil. Die Kritischen

Nachrichten der Woche schafften es bald nicht mehr, den zweiwöchigen Rhythmus zu

halten. 2007 sind lediglich elf Sendungen erschienen, 2008 nur noch neun. Die Volks-

front-Medien waren vor allem 2008 auch die Plattform zahlreicher Hetzvideos unter

Mitwirkung des Haupttäters des Überfalls am Neuenhainer See (Schwalm-Eder-Kreis)

auf ein Camp der Linksjugend [`solid]. Die Moderation der Kritischen Nachrichten

übernahm ab Mitte 2008 ein Rechtsextremist aus Rheinland-Pfalz. In diesem Zeitraum

verloren die Volksfront-Medien ihre Fokussierung auf Hessen, sowohl personell, als

auch inhaltlich. Die Berichterstattung, insbesondere die Videoclips, greifen seitdem

verstärkt bundesweit rechtsextremistische Veranstaltungen und Interviewpartner auf.

Mit der neuen Moderation der Kritischen Nachrichten der Woche verstärkte sich der

Einfluss außerhessischer Aktivisten.

Entsprechend dieser Schwerpunktverlagerung der Volksfront-Medien von einer ur-

sprünglich für die Verbreitung der Kritischen Nachrichten der Woche geschaffenen

Plattform hin zu einer Multimedia-Plattform für Video- und inzwischen auch Radioan-

gebote, schwindet die Bedeutung der „Nachrichtensendung” weiter. Sie ist jetzt weit

davon entfernt, monatlich zu erscheinen. Seit Februar 2009 ist sie bereits in Kritische

Nachrichten des Monats umbenannt worden. Im Berichtszeitraum entwickelte sie sich

allerdings noch stärker in Richtung einer halbjährlichen Erscheinungsweise: Es gab tat-

sächlich nur zwei Sendungen.

Die Volksfront-Medien sind heute ein fester Bestandteil der bundesweiten rechts -

extremistischen Medienwelt. Die Kritischen Nachrichten der Woche haben demgegen-

über die Erwartungen ihrer Initiatoren nicht erfüllt. Zu Beginn als Medienoffensive und

Gegenpart zu den etablierten Nachrichtensendungen gedacht, ist ihre Bedeutung für

die rechtsextremistische Szene kontinuierlich, zum Teil drastisch geschwunden. Beide

Internetportale haben ihren ursprünglich rein hessischen Bezug verloren. Sowohl inhalt-

lich als auch personell sind sie heute nicht mehr Sprachrohr für die hessische rechts-

extremistische Szene, geschweige denn für die hessische NPD.
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Rechtsextremistische Webradios
Das Internet bietet publizistische Möglichkeiten, die es zuvor nicht gab. War es früher

bloße Wunschvorstellung, ein eigenes Radioprogramm zu verbreiten, so ermöglicht

die Internettechnik heute, sich diesen Wunsch zu erfüllen. Auch Rechtsextremisten 

machen sich diese Möglichkeiten zueigen. Sie erstellen in zunehmender Zahl im Internet

betriebene, selbstproduzierte Radiosendungen zur Verbreitung ihrer Musik und ihrer

Gesinnung. Bundesweit liegt die Zahl der bekannten rechtsextremistischen Webradios

bei etwa 20 bis 30 mit steigender Tendenz.

Diese Webradios senden in der Regel nicht ganztägig, sondern beschränken sich 

auf einige Stunden am Tag. Viele dieser Sender sind im Ausland, vornehmlich den USA

gehostet und unterliegen somit nicht den hier geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

Ermittlungsverfahren bei strafrechtlich relevanter Musik oder Textbeiträgen sind von

daher nicht immer erfolgreich zu führen.

Eines der bekanntesten Radios ist das Webradio von Blood

& Honour7. Bedeutung hat auch Netzradio Germania, auf

das die auch u. a. von hessischen Rechtsextremisten betrie-

bene Internetseite Volksfront Medien direkt verlinkt.

Das Programm reicht von Hatecore, Rechtsrock8 und Klassik

bis hin zu Balladen und Volksmusik.

Häufig sind die Webradios Bestandteil von Websites und bieten eine Vielzahl von wei-

teren Informationen und Kommunikationsmöglichkeiten wie z. B. Foren, Gästebücher

oder Sprechräume.

Im Mai wurde das erste hessische Webradio festgestellt:

Nach einem Ermittlungsverfahren wegen strafrecht-

lich relevanter Bilder wurde das Radio vom Netz ge-

nommen.

Die Ziele der Rechtsextremisten mit Webradios zeigt folgender Auszug aus einer solchen

Website:

„Mit unserem Projekt wollen wir es erstmals schaffen, einen nationalen 24-Stunden-

Radiosender deutschlandweit zu etablieren. Mit unseren fünf verschiedenen Bereichen

(Rechtsrock, Hatecore, Balladen, NSBM, ISDN-Mix) hoffen wir Geschmäcker der ver-

schiedensten Art bedienen zu können. Menschen die bislang noch nicht in den Kontakt

mit politischer Musik gekommen sind, soll durch das unverbindliche Hören unserer Lieder

die ‚Angst’ vor diesen Musikrichtungen genommen werden.”

Die Absicht, neue Anhänger zu rekrutieren, wird hier deutlich ausgedrückt. Für viele

Radiobetreiber spielt auch der kommerzielle Gedanke eine Rolle. Oft sind Musikshops

an die Radios angeschlossen. Die entsprechende CD kann direkt bestellt werden.

7 Vgl. Infokasten zu B&H S. 110f.
8 Vgl. Abschnitt Rechtsextremistische Musik S. 110ff.
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Behördlicherseits wurde bereits mehrfach gegen diese Webradios vorgegangen. 

So ist seit Sommer ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren gegen die Betreiber des

European Brotherhood Radio wegen Volksverhetzung und der Bildung einer kriminellen

Vereinigung anhängig. 

Die stetig wachsende Zahl dieser Webradios birgt ein nicht unbedeutendes Gefahren-

potenzial und spricht insbesondere Jugendliche an. Darüber wird eine rassistische,

volksverhetzende Propaganda verbreitet. 

Linksextremismus

Linksextremisten nutzen das Internet sowohl für politische Propaganda und Agitation,

als auch zur Mobilisierung und Koordinierung von Demonstrationen, Aktionen und

Kampagnen. Das Internet stellt mittlerweile zudem einen virtuellen Raum für vielfältige

„direkte Aktionen” gegen den politischen Gegner dar.

Bundesweit ist von etwa 1.400 linksextremistischen Internetseiten auszugehen, darunter

mehr als 120 mit hessischen Bezügen. Mittlerweile ist das gesamte Spektrum des Linksex -

tremismus im Internet aktiv, wobei hinsichtlich der Art der Internetnutzung deutliche Un-

terschiede zwischen autonomen und dogmatischen Gruppierungen zu verzeichnen sind.

Autonome9

In der Vergangenheit waren insbesondere in den sogenannten „Infoläden” ausgelegte

regionale Infoblätter, Szenemagazine und Flugblätter das klassische Medium zur Ver-

breitung autonomer Inhalte. Heute bietet das Internet einen unbegrenzten Raum zur

Bildung einer linksextremistischen „Gegenöffentlichkeit”. Von Demonstrationsaufrufen

über Positionspapiere bis hin zu Texten zur theoretischen Unterfütterung der Agitation

durch die entsprechende kommunistische oder anarchistische Grundlagenliteratur

sind es häufig nur noch ein paar „Klicks”. 

Ihre Internetauftritte richten Autonome meist als Weblogs ein. Die Internetpräsenzen

verschiedener Gruppen sind häufig untereinander verlinkt und beziehen sich aufeinan-

der. Zumindest im virtuellen Raum ist so eine gute regionale wie auch überregionale

Vernetzung der autonomen Szene erkennbar. Der Vorteil des „Bloggens” dürfte für die

Gruppen auch in der einfachen technischen Handhabung bestehen, die es ermöglicht,

Websites ohne spezielle Fachkenntnisse schnell anzulegen und zu aktualisieren. Blogs

bieten sich daher auch insbesondere zu Mobilisierungszwecken für Kampagnen oder

Demonstrationen an. Sie werden von den aufrufenden Gruppen vorübergehend parallel

zu ihren eigenen Seiten geführt. Oft sind auch selbstproduzierte YouTube-Videose-

quenzen auf den Seiten verlinkt oder integriert. 
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Das Internet ist ein wesentliches Mobilisierungsmedium innerhalb der Szene. Dies

zeigten u.a. die von Autonomen initiierten und ins Internet gestellten Aufrufe zum links-

extremistischen „sozialrevolutionären Block” im Rahmen der Großdemonstration „Wir

zahlen nicht für Eure Krise!” am 28. März in Frankfurt am Main oder zur Verhinderung

eines rechtsextremistischen Aufmarsches am 1. Mai in Mainz. 

Darüber hinaus wird mit Hilfe neuester Technik auch der eigentliche Verlauf einer Ver-

anstaltung zeitnah auf mobile Kommunikationsmedien übertragen. So eröffnen sich

taktische Möglichkeiten, um vor Ort größere Personengruppen gezielt zu koordinieren.

Eine wichtige Rolle für die Vernetzung und Kommunikation innerhalb der autonomen

Szene kommt Internetportalen zu. Als Plattform einer „unabhängigen Berichterstattung”,

die sich bewusst von kommerziellen Medien und der „herrschenden Meinung” absetzen

will, bietet beispielsweise „Indymedia” durch das sogenannte „Open-Posting” Autonomen

die Möglichkeit, zeitnah und anonym Einträge zu verschiedenen Themenfeldern ein-

zustellen. Diverse Veranstaltungen werden von den Teilnehmern mit Foto- und Video-

kameras dokumentiert und anschließend über „Indymedia” veröffentlicht. Für die lokalen

Szenen in Hessen sind darüber hinaus insbesondere regionalen Infoportale für das

Rhein-Main-Gebiet sowie neuerdings auch für den Marburger Raum von Bedeutung.

Ferner bietet das Internet für Autonome die Möglichkeit, ihren Aktionsraum von der

Straße in den virtuellen Raum auszuweiten. Unter dem Stichwort „Cyberguerilla” wer-

den unter anderem „Hacker-Angriffe” gegen Webseiten des politischen Gegners ge-

führt. Auch können „Outingaktionen” im Rahmen der offensiven „antifaschistischen

Auf klärungsarbeit” vor allem über das Internet große Wirkung entfalten. Hierzu wer-

den Informationen über vermeintliche oder tatsächliche Rechtsextremisten veröffent-

licht, welche dann Grundlage für – im Extremfall militante – Aktionen gegen diese Per-

sonen sein können.

Dogmatische Linksextremisten10

Die undogmatische Szene tritt im Internet aktionsorientiert und vielfältig in Erscheinung.

Bei Parteien und Organisationen aus dem dogmatisch linksextremistischen Spektrum

finden sich entsprechend ihrer internen Organisationsstruktur zumeist hierarchisch 

gegliederte Internetauftritte in Form einer klassischen Websites. So präsentieren sich

Parteien wie DIE LINKE. und die Deutsche Kommunistische Partei (DKP) auf Bundes-,

Landes- und Ortsgruppenebene im Internet. In ähnlicher Weise ist die Marxistisch-

Leninistische Partei Deutschlands (MLPD) mit ihren verschiedenen Verbandsebenen

und Parteieinrichtungen vertreten. 

Wie die darüber hinaus bestehenden umfangreichen Internetpräsenzen von partei -

eigenen oder parteinahen linksextremistischen Zeitungen wie Unsere Zeit, oder Rote

Fahne deutlich machen, spielen insbesondere die Online-Ausgaben dieser Zeitungen

eine wichtige Rolle bei der Vermittlung der Positionen linksextremistischer Parteien. 
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Die Beobachtung der Organisierten Kriminalität (OK) zielt auf die Erkenntnisgewinnung

zu personellen Strukturen, zu Deliktfeldern, zur Logistik, zu wirtschaftlichen Verflech-

tungen und zum Finanzgebaren erkannter OK-Gruppierungen. Vorrangiges Ziel der

Verfassungsschutzarbeit ist es, kriminelle Strukturen und Netzwerke im Vorfeld kon-

kreter Straftaten zu erkennen. Der Verfassungsschutz versteht seine Rolle auch hierbei

als „Frühwarnsystem”. Politik, staatliche Einrichtungen und andere öffentliche Stellen

sollen über Gefahren informiert und in ihrem Handeln gegen kriminelle Geschäfte

oder Einflussnahme unterstützt werden.

Fallen Hinweise auf bevorstehende oder verübte Straftaten an, werden diese durch 

das LfV Hessen den Gefahrenabwehrbehörden bzw. Strafverfolgungsbehörden zur

Verhinderung oder Aufklärung von Straftaten zugeleitet.

Unter OK versteht man die von Gewinn- und Machtstreben bestimmte planmäßige 

Begehung von Straftaten, die einzeln oder in ihrer Gesamtheit von erheblicher Bedeu-

tung für die Rechtsordnung sind, durch mehr als zwei Beteiligte, die auf längere oder 

unbestimmte Dauer arbeitsteilig tätig werden:

– unter Verwendung gewerblicher oder geschäftsähnlicher Strukturen oder

– unter Anwendung von Gewalt oder durch entsprechende Drohungen oder

– unter Einflussnahme auf Politik, Verwaltung, Justiz, Medien oder Wirtschaft.1

OK ist darauf ausgelegt nicht erkannt zu werden. Damit größtmögliche Gewinne erzielt

und in den legalen Wirtschaftskreislauf investiert werden können, müssen kriminelle

Aktivitäten verschleiert und vor Entdeckung geschützt werden. Konspiratives Vorgehen

in klandestinen Gruppen und Netzwerken gehört zum bevorzugten modus operandi

der OK. Dabei werden die wahren Absichten der Kriminellen verschleiert und durch

vordergründig legale Geschäftstätigkeiten getarnt. Durch möglichst unauffälliges Ver-

halten versuchen Personen, die einer kriminellen Gruppierung angehören, nicht ins

Blickfeld von Polizei und anderen Sicherheitsbehörden zu geraten. 

Ein Zugang zu diesen verdeckt operierenden Kreisen ist oftmals nur durch systematische

und langfristig angelegte sowie operativ ausgerichtete Informationsbeschaffung zu 

erreichen: Durch „Insiderwissen” ist es möglich, Hintermänner ausfindig zu machen,

andere Mitglieder der Gruppe und deren Kommunikationsnetze zu erkennen sowie

Logistik und Strukturen aufzuklären. Die Zusammenarbeit mit anderen Verfassungs-

schutzbehörden und ausländischen Nachrichtendiensten, die in fast allen europäischen

Staaten mit der Beobachtung der OK beauftragt sind, ergänzt die eigene Informations-

beschaffung. In die Analyse fließen öffentlich zugängliches Material, das Berichtsauf-

kommen aus anderen Aufgabenbereichen des Verfassungsschutzes und Informationen

aus der Zusammenarbeit mit polizeilichen Dienststellen zur Bekämpfung der OK mit ein.
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Die weltweite Bedrohung durch den islamistischen Terrorismus und die Bedeutung

des politischen Extremismus, insbesondere des Rechtsextremismus, erfordern es im

Hinblick auf die begrenzte Ressourcenlage auch im Arbeitsbereich der OK, die Beob-

achtung an einzelnen Schwerpunkten auszurichten.

Im Berichtszeitraum lagen diese

– im Bereich von Rockerclubs (kriminelle Gruppen unter den Motorradclubs),

– in den Versuchen der OK aus der früheren Sowjetunion (russische OK; ROK),

über Tarnfirmen und Scheingeschäfte grenzüberschreitende kriminelle Strukturen

zu etablieren und

– in Bestrebungen der italienischen OK, ihre Einflusssphäre über Großfamilien und

von diesen unterhaltene gastronomischen Betriebe auszuweiten und Hessen

nicht nur als Rückzugs-, sondern auch als Aktionsraum illegaler Tätigkeiten zu nutzen.

Kriminelle Rockergruppen

Die durch das LfV Hessen beobachteten kriminellen Rockergruppen werden auch als

sogenannte Outlaw Motorcycle Gangs (OMCGs) bezeichnet. Hierzu zählen insbeson-

dere der Hells Angels MC, der Bandidos MC, der Gremium MC und der Outlaws MC.

Sie zeichnen sich besonders durch ihre Abschottung gegenüber Dritten sowie durch

ihre eigenen, konsequent einzuhaltenden Regeln innerhalb des Clubs aus.

Innerhalb der OMCGs in Hessen gab es nur wenige strukturelle Veränderungen. Im 

Bereich des Gremium MC gründete sich ein neues Charter, das Charter „Black Born

City” (Knüllwald) im Schwalm-Eder-Kreis. Weitere Veränderungen gab es nur bei den

sogenannten Supporter (Unterstützer) Clubs. So gibt es nach derzeitigen Erkenntnissen

ein neues Charter des Red Devils MC in Nordhessen, das Charter „South Side”. Darüber

hinaus verfügt der Bandidos MC Wetzlar ebenfalls über einen neuen Supporter Club,

den „Los Locos MC”. Über beide Supporterclubs liegen derzeit aber noch keine weiteren

Erkenntnisse vor. 

Auch in diesem Jahr konnten in Hessen keine Belege für Verbindungen von kriminellen

Rockergruppen zur rechtsextremistischen Szene festgestellt werden. 

Die Auseinandersetzungen zwischen kriminellen Rockergruppen erlebten im Berichts-

jahr in bundesweiter Betrachtung erneut einen Höhepunkt. Das Verhältnis zwischen

einzelnen Rockergruppen ist von Spannungen geprägt. Die Gründe hierfür liegen in

gleichen wirtschaftlichen Interessen, um sich lukrative Beteiligungen an Sicherheitsfirmen,

Tätowierungsstudios, Motorradläden und deren Aufträgen sowie im Rotlichtmilieu die

Beteiligung an Bordell- oder Saunabetrieben zu sichern bzw. auszubauen. Insbeson-

dere der Hells Angels MC und der Bandidos MC sehen sich als Konkurrenten um einen

lukrativen Markt. Hinzu kommen Rivalitäten um Reputationen und Ansehen der einzelnen

Motorradclubs.
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Insbesondere Expansionsbemühungen und Versuche, in Einflussbereiche anderer

Clubs einzudringen, können in gewalttätige Auseinandersetzungen münden, die mit

brutaler Gewalt bis hin zu Tötungsdelikten geführt werden.

Aber auch Streitigkeiten aus geringem oder privatem Anlass können auf Grund der 

Rivalitäten zwischen den OMCGs und des vorhandenen Aggressionspotenzials leicht

eskalieren. Zudem ist wegen des starken Zusammenhaltes innerhalb der jeweiligen

OMCGs auch bei lokalen oder regionalen Auseinandersetzungen eine länderüber-

greifende bis bundesweite Ausstrahlwirkung möglich.

Diese Auseinandersetzungen zwischen verfeindeten Rockergruppen haben sich im 

Berichtsjahr im Wesentlichen in anderen Bundesländern fortgesetzt: 

So wurde der Präsident des Probechapters „Donnersberg” des Outlaws MC im Juni

Opfer eines Gewaltverbrechens. Zunächst ging man von einem Verkehrsunfall aus, da

Verkehrsteilnehmer das schwerverletzte Opfer auf einer Landstraße, neben dessen

Motorrad aufgefunden hatten. Im Verlaufe der Ermittlungen konnten jedoch drei Tat-

verdächtige identifiziert werden. Zwei von ihnen wurden bereits festgenommen. Dabei

handelt es sich um einen Mann aus Rockenhausen (Rheinland-Pfalz) und eine Person

aus Mannheim (Baden-Württemberg). Der dritte Täter ist noch auf der Flucht. Er soll

nach Angaben der Polizei bei einem Hells Angels MC ein sogenannter „Mitgliedsan-

wärter” gewesen sein. 

Als Motiv für die Tat wird Rache vermutet. Das Opfer soll dabei jedoch nur willkürlich

ausgesucht worden sein. Einer der Tatverdächtigen soll einige Tage zuvor von einem

anderen Outlaw MC Mitglied verprügelt worden sein. Der Verprügelte wollte sich für

diese „Abreibung” rächen. Laut Zeitungsberichten soll das Opfer von den Tatverdäch-

tigen mit einem PKW von der Straße abgedrängt und zum Anhalten gezwungen worden

sein. Anschließend wurde das Opfer mit einem Teleskopschlagstock angegriffen und

mit einem Messer schwer verletzt. Der Mann erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen.

Gegen die beiden Festgenommenen wurde Anklage wegen Mordes erhoben, die seit

dem 22. Dezember vor dem Landgericht Kaiserslautern verhandelt wird.

Im Berliner Stadtteil Hohenschönhausen wurde im August ein Mann auf offener Straße

angeschossen und verstarb noch vor Ort. Das Opfer soll ein ehemaliges Hells Angels

MC Mitglied gewesen sein, das Kontakte zum rivalisierenden Bandidos MC bzw. zu einer

deren Untergruppierungen unterhalten haben soll. Bisher konnte noch kein Tatver-

dächtiger festgenommen werden. Die Tathintergründe sind ebenfalls noch nicht geklärt. 

Am 8. Oktober wurde in Duisburg (Nordrhein-Westfalen) ein Mitglied der Rocker-

gruppierung Bandidos MC vor der clubeigenen Gaststätte angeschossen und erlag

später seinen schweren Kopfverletzungen. Der Täter, ein türkischer Kampfsportler,

stellte sich wenige Tage später der Polizei. Laut Zeitungsberichten soll der Täter Kontakte

zu dem Hells Angels MC unterhalten haben. Bei diesem Vorfall soll es sich nach poli-

zeilichen Angaben jedoch um eine Beziehungstat handeln, da die Freundin des Kampf-

sportlers seit einiger Zeit mit dem Mitglied der Bandidos MC liiert gewesen sein soll. 
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In der gleichen Nacht wurde ein Brandsatz gegen das Hells Angels MC Clubhaus in

Gelsenkirchen (Nordrhein-Westfalen) geworfen, bei dem jedoch nur geringer Sach-

schaden entstand. Ob beide Taten in einem Zusammenhang stehen, ist nicht geklärt. 

Am 31. Oktober kam es in Duisburg zu Auseinandersetzungen zwischen Mitgliedern

des Hells Angels MC und des Bandidos MC. Medienberichten zufolge haben Mitglieder

des Bandidos MC versucht, in ein von den Hells Angels MC kontrolliertes Bordell ein-

zudringen. Dies gelang ihnen auf Grund von Polizeipräsenz vor Ort nicht. Kurz danach

seien Mitglieder des Hells Angels MC in das Vereinslokal des Bandidos MC einge-

drungen und hätten dort erheblichen Sachschaden angerichtet. Anschließend sei es

noch zu einer Schlägerei zwischen beiden Gruppierungen gekommen. Die Polizei 

ermittelt wegen schweren Landfriedensbruches und Sachbeschädigung.

In der gleichen Nacht erfolgte ein Anschlag auf das Clubhaus des Hells Angels MC

„Midland“ in Solingen (Nordrhein-Westfalen). Dabei wurde eine Handgranate in das

Clubhaus geworfen, die jedoch nicht detonierte. Außerdem wurden Schüsse auf das

Clubhaus abgegeben. Personen kamen nicht zu schaden. In der gleichen Nacht wurden

Schüsse auf das Bandidos MC Clubhaus in Essen (Nordrhein-Westfalen) festgestellt.

Auch hier entstand kein Personenschaden. Ob alle Taten in einem Zusammenhang 

stehen, ist nicht bekannt. 

Die Polizei und andere Sicherheitsbehörden reagierten auf diese Entwicklung mit

wachsendem Verfolgungsdruck.

Am 2. November durchsuchte die Polizei im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens 

gegen Mitglieder des Hells Angels MC eine Autowerkstatt in Flensburg (Schleswig-

Holstein). Dabei wurden verschiedene Waffen (Maschinenpistolen, Schrotflinten, Re vol-

ver und Pistolen) sowie Zünder und sprengstoffähnliche Substanzen aufgefunden. 

Vom 12. bis 14. November feierte der Hells Angels MC Germany im Rhein Main Gebiet

sein 10-jähriges Bestehen in Deutschland. Laut Polizei kamen ca. 800 – 1.000 Hells Angels

Mitglieder zu der Feier, darunter auch Mitglieder aus den USA und Neuseeland.

Gleichzeitig feierte der Bandidos MC ebenfalls sein 10-jähriges Bestehen in Schwerte

bei Münster (Nordrhein-Westfalen). Auch dort trafen Mitglieder aus aller Welt zu den

Feierlichkeiten ein. Laut Medienberichten haben hier bis zu 1.400 Personen an der

Feier teilgenommen. 

Beide Feierlichkeiten wurden durch ein Großaufgebot der Polizei begleitet. Zu Störungen

und Zwischenfällen kam es auf keiner der beiden Feiern. 

Durch das Innenministerium des Landes Brandenburg wurde Ende August erstmals in

Brandenburg eine Rockergruppierung vereinsrechtlich verboten. Dabei handelte es

sich um den „Chicanos MC Barnim” (Eberswalde), eine Untergruppe des Bandidos MC.

Im Zuge der Verbotsmaßnahme wurden mehrere Wohnungen durchsucht. Dabei sollen

u. a. auch Waffen sichergestellt worden sein. Darüber hinaus sollen Mitglieder wegen
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zahlreicher Straftaten wie z. B. gefährliche Körperverletzung, Drogendelikten, illegalem

Waffenbesitz sowie Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz aufgefallen sein. 

Gegen das Verbot wurde Anfang September eine Anfechtungsklage eingereicht. 

Demgegenüber kam es im Berichtszeitraum in Hessen nur zu einem gewaltsamen Zwi-

schenfall im Zuge der oben beschriebenen Auseinandersetzungen zwischen den ver-

feindeten Rockergruppen: So wurde Mitte Oktober im Bereich Usingen (Hochtaunus-

kreis) ein Mann angeschossen und am Arm verletzt. Nach polizeilichen Ermittlungen

soll er Mitglied bei einem Hells Angels MC sein. Gründe oder ein Motiv für die Tat sind

nicht bekannt. Ob sie mit den beschriebenen Auseinandersetzungen zwischen den

verschiedenen Rockergruppierungen des Hells Angels MC und des Bandidos MC im

Zusammenhang stand, lässt sich nicht sagen. Obwohl es sich um eine gezielte Attacke

gehandelt haben dürfte, konnte oder wollte das Opfer keine konkreten Angaben zum

Tathintergrund machen. Dies entspricht dem Verhaltenskodex der OMCGs, grund-

sätzlich nicht mit Sicherheitsbehörden zu kooperieren. 

Die Auseinandersetzungen zwischen Hells Angels MC und Bandidos MC wiesen 

ansonsten keine Bezüge nach Hessen auf. Somit kann die Lage in Hessen trotz des Vor-

falls noch als ruhig eingeschätzt werden. Grund dafür dürften u. a. auch die gewach-

senen und bereits seit Jahren bestehenden Strukturen innerhalb der Rockerszene in

Hessen sein. 

Russische OK-Gruppen (ROK)

ROK-Gruppierungen bedienen sich erkanntermaßen personeller Verflechtungen zwi-

schen Politik, Wirtschaft, Verwaltung und dem kriminellen Milieu. Der Aktionsradius

dieser Personengeflechte umfasst viele bedeutende Wirtschafts- und Finanzzentren in

der Welt. Mit Hilfe eines möglichst unüberblickbaren Netzwerks von Wirtschaftsunter-

nehmen mit unterschiedlichsten Beteiligungs- und Kooperationsformen investieren sie

beständig in bereits bestehende Industrie-, Wirtschafts- und Kapitalmärkte.

Die noch immer stattfindenden Privatisierungsprozesse ehemaliger großer russischer

Staatskonzerne, die Etablierung am Markt und das daraus resultierende Wachstum von

Nachfolgeunternehmen werden von personellen Verflechtungen zwischen Politik, Wirt-

schaft, Verwaltung und OK in Russland beeinflusst. Für das Management dieser Unter-

nehmen bieten sich Gelegenheiten, um legale und illegale Geschäftsaktivitäten zu 

mischen. Die Herkunft von Vermögen, das aus illegalen Wirtschaftskreisläufen stammt,

kann so verschleiert werden.

ROK-Gruppierungen operieren in vielen unterschiedlichen Kriminalitätsfeldern: 

Betrugs- sowie Falschgeldkriminalität, Geldwäsche, illegaler Kunsthandel und Kunst-

fälschung, Drogen- und Waffenhandel, Erpressung und Entführung, Korruption und

schwerste Gewalttaten bis hin zu Tötungsdelikten.
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So beobachtet das LfV Hessen die in Russland beheimatete ROK-Gruppierung Soln-

tsevskaya. Sie hat ein internationales Betätigungsfeld mit entsprechenden Stützpunkten

in vielen ausländischen Großstädten. Auch im Rhein-Main-Gebiet wurde ein solcher

etabliert. Das Hauptquartier dieser kriminellen Vereinigung befindet sich jedoch in

Moskau. Diese mächtige und gefährliche kriminelle Organisation betätigt sich vorwie-

gend in den Deliktsfeldern der Betrugs- sowie Falschgeldkriminalität, Geldwäsche, 

Erpressung und Korruption. Ein weltweites Geflecht von Finanzunternehmen, Gesell-

schaften und zahlreichen weiteren Firmen macht es der Organisation und den darin

handelnden Einzelpersonen jederzeit möglich, unrechtmäßig erwirtschaftete Geldmittel

zu verschleiern. So wird dadurch entstandenes Vermögen entweder in den legalen

Wirtschaftskreislauf überführt und dadurch gewaschen oder es wird in weitere kriminelle

Aktivitäten reinvestiert.

Personen aus dem Umfeld der Führungspersönlichkeiten reisen weiterhin in regel -

mäßigen Abständen aus dem Ausland ins Bundesgebiet ein und treffen sich hier zu

geschäftlichen Absprachen und Verhandlungen bzw. zur Planung und Durchführung

diverser Aktivitäten. Als Anlaufstelle dient u. a. ein im Rhein-Main-Gebiet angesiedeltes

Einzelunternehmen. Die Betreiber des Unternehmens haben gute Verbindungen zur

Führungsebene der ROK-Gruppierung und sind in die Strukturen der Organisation

eingebunden.

Die handelnden Personen verhalten sich konspirativ. Es bestehen Weisungsverhältnisse

untereinander. Sie achten darauf, dass nur sie Einblick in OK-relevante Geschäftesab-

sprachen und Aktivitäten erhalten. Zur Kommunikation werden modernste Mittel, ein-

schließlich Verschleierungsmöglichkeiten genutzt.

Es gilt daher weiterhin zu beobachten, inwieweit sich diese Strukturen verfestigen oder

ausbauen und ob sie über logistische Tätigkeiten hinaus, wie Kontaktherstellung und 

-vermittlung, Aufrechterhaltung von Kommunikation und Verhandlungstreffen auch in

die konkrete Planung oder Durchführung von kriminellen Geschäften im In- oder Aus-

land eingebunden sind.

Italienische Organisierte Kriminalität

Aus Kalabrien, der südlichsten Region des italienischen Festlandes, stammt die derzeit

gefährlichste und mächtigste Organisation der italienischen Mafia, die 'Ndrangheta. 

Das Dorf San Luca in der Provinz Reggio Calabria wird als „Mutterhaus” der 'Ndrang-

heta bezeichnet. Sie ist nach räumlichen Aspekten horizontal gegliedert. Innerhalb der

räumlich verantwortlichen Clans gilt eine feste hierarchische Struktur. Die Aufgaben-

verteilungen sind klar strukturiert und geregelt. Entscheidungen über z. B. die Planung

und Ausführung von Straftaten, das Bereitstellen von Logistik und Tatmitteln, das Ver-

walten und Aufteilen von erlangten Geldern und deren Reinvestition erfolgen arbeits-

teilig innerhalb der zugewiesenen Kompetenzen.
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Die Deliktschwerpunkte der Familienclans sind Raub, Entführungen und Drogenhandel.

Seit Beginn der 1990er Jahre eröffneten vermehrt italienische Staatsangehörige aus

San Luca in Deutschland italienische Gastronomiebetriebe. Mittlerweile sind zahlreiche

Personen, die mit Clan-Angehörigen direkt verwandt sind, in Deutschland aufhältig. Als

Stützpunkte dieser Clans kristallisieren sich die Länder Baden-Württemberg, Nordrhein-

Westfalen, Thüringen, Sachsen, Bayern sowie mittlerweile auch Hessen heraus. Von Italien

aus werden von den dort sitzenden Familienoberhäuptern Aufträge erteilt, Gebietsan-

sprüche erklärt und Personalentscheidungen getroffen sowie Konflikte und Unge-

reimtheiten innerhalb der Familie geregelt. Die Auftragserfüllung wird auch über die

Stützpunkte außerhalb Italiens erledigt.

Personenverbindungen der 'Ndrangheta-Familien finden sich auch in Hessen. Struktur-

ermittlungen im Vorfeld konkreter Straftatenbegehung bestätigen Anhaltspunkte, dass

sich Angehörige und Verwandte verschiedener, durch die italienischen Sicherheits -

behörden identifizierter OK-Strukturen in Hessen aufhalten oder aufgehalten haben.

Nicht selten stehen sie mit hier geführten Gastronomiebetrieben unterschiedlichster

Art in Verbindung.

Informationen der Sicherheitsbehörden zufolge investiert die 'Ndrangheta die aus den

durchgeführten Straftaten erwirtschafteten Gewinne u. a. in den Erwerb von Immobilien

und Gastronomiebetrieben. Der Immobilienerwerb und das Führen von Gastronomie-

betrieben bietet nicht nur die Gelegenheit, illegal erworbene Gelder zu investieren,

sondern auch die Herkunft illegaler Gelder zu verschleiern. Weiterhin können erworbene

Immobilien und Betriebe als Ruhe- und Rückzugsraum für Clan-Mitglieder oder gesuchte

Personen genutzt werden.

Betriebe der gehobenen Gastronomie bieten darüber hinaus die Möglichkeit, Personen

des öffentlichen Lebens als Gäste zu empfangen, um weitreichende Kontakte zu knüpfen.

Mit deren Hilfe sollen Entscheidungen sowie die öffentliche Meinung beeinflusst 

werden. Als Betreiber solcher Gastronomiebetriebe treten selten führende Clan-Mit-

glieder selbst auf. Häufiger sind es Familienangehörige oder andere Clan-Mitglieder,

die strafrechtlich noch nicht in Erscheinung getreten sind. Allerdings sind die „eigent-

lichen Betreiber” meist im Rahmen einer Geschäftsführerschaft oder in sonstiger Weise

(z. B. Repräsentation des Betriebes nach außen) an den Betrieben beteiligt.
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Die Bundesrepublik Deutschland ist für fremde Nachrichtendienste weiterhin ein wich-

tiges Spionageziel. Dazu tragen die zentrale Lage und Funktion in Europa als bedeut-

samer Teil der Europäischen Union, die militärische Rolle im Rahmen der NATO und

als Teil der diesbezüglichen Auslandseinsätze sowie zahlreiche Wirtschaftsunternehmen

in technisch führender und globaler Rolle bei.

Die Aktivitäten fremder Nachrichtendienste (Spionage) zielen unvermindert auf die 

Bereiche der Politik und der Wirtschaft, hier besonders militärtechnische Innovationen.

Daneben geht es auch darum, insbesondere oppositionelle Gruppierungen der Her-

kunftsländer in Deutschland zu beobachten. 

Neben der Volksrepublik China fallen dabei besonders Länder des Nahen, Mittleren

und Fernen Ostens sowie Nordafrika negativ auf. Die Nachrichtendienste dieser Staaten

sind in unterschiedlicher Personalstärke an den jeweiligen amtlichen oder halbamtlichen

Vertretungen in Deutschland präsent und unterhalten auch in Hessen sogenannte 

„Legalresidenturen”. Dies sind Stützpunkte eines fremden Nachrichtendienstes, abge-

tarnt in einer offiziellen (z. B. Generalkonsulate) oder halboffiziellen (z. B. Presseagen-

turen, Fluggesellschaften) Vertretung seines Landes im Gastland. So unterhalten z. B.

folgende Länder Generalkonsulate in Frankfurt am Main: China, Iran, Russland, Ukraine

und Marokko. Fluggesellschaften aus Russland, Iran, Marokko und Algerien haben einen

Sitz in Franfurt am Main.

Aktivitäten fremder Nachrichtendienste in Hessen

Politische Einrichtungen in Deutschland und in der sich nach Osten erweiternden 

Europäischen Union bleiben im zentralen Interesse der Russischen Föderation und deren

Auslandsnachrichtendienste SWR (Slushba Wneschnej Raswedki) für zivile und GRU

(Glawnoje Raswedywatelnoje Uprawlenije) für militärische Objekte und Themen. Der

SWR ist speziell für die Sektoren Politik, Wirtschaft und Wissenschaft/Technologien 

zuständig. Die Aufklärungsziele der GRU betreffen das gesamte militärische Spektrum,

insbesondere neue Technologien im Einsatz wie auch in der Entwicklung.

Der Inlandsnachrichtendienst FSB (Federalnaja Slushba Besopasnosti) gewinnt im

Rahmen der globalen Wirtschaftsbeziehungen zwischen allen großen Staaten zuneh-

mend an Bedeutung mit der damit einhergehenden Reisetätigkeit von Ausländern von

und nach Russland. Diese Aktivitäten lassen u. a. eine risikolose Ansprache auf eigenem

Territorium zu. Zudem sind dem FSB inzwischen alle Grenztruppen angeschlossen. Somit

sind bereits bei der Einreise „Vorabkontrollen” möglich.

Wichtig bleibt für die Russische Föderation der Einsatz der Nachrichtendienste in den

Legalresidenturen. Sie ermöglichen abgetarnte Operationsgrundlagen für Aufklärungs-
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tätigkeiten in Deutschland. Frankfurt am Main beherbergt seit 2008 einen solchen

Stützpunkt. 

Die Volksrepublik China versucht als wirtschaftliche, politische und militärische Groß-

macht mit Hilfe unterschiedlicher Nachrichtendienste ihre Stellung nach außen wie

nach innen abzusichern.

An der Spitze der eingesetzten Nachrichtendienste steht das Ministerium für Staats-

sicherheit (MSS – Ministry of State Security). Als ziviler Dienst ist es sowohl für die 

innere Sicherheit als auch für die Auslandsaufklärung verantwortlich. 

Neben den klassischen Aufklärungszielen Politik, Wirtschaft und Wissenschaft, insbe-

sondere Forschung und neue Technologien, fällt dem MSS auch die Aufklärung der 

landesinternen Aktivitäten gegen die bestehenden staatlichen Strukturen zu, allgemein

als Kampf gegen die „Fünf Gifte” bezeichnet. Dabei handelt es es sich aus Sicht der 

Regierungspartei in China um unzulässige Gegner des herrschenden Regimes.

Zur militärischen Aufklärung unterhält die Volksrepublik China den MID (Military Intel-

ligence Department). Neueste Entwicklungen der Waffentechnologien aller infrage

kommenden Teilstreitkräfte stehen im Visier der Beschaffungsbemühungen.

Der nationalen Polizeibehörde – das Ministerium für Öffentliche Sicherheit (MPS –

Ministry of Public Security) – obliegt in erster Linie die Überwachung der inneren Sicher-

heit und somit auch die Kontrolle über die privaten, wirtschaftlichen oder sonst dienst-

lich verursachten Einreisen nach China.

Wirtschaftsreisende sollten daher bei Besuchen in China einige Regeln einhalten, um

im Rahmen zu sorgloser Kommunikation den unnötigen Abfluss von Daten zu verhindern

bzw. zu minimieren: 

– Telekommunikation so weit wie möglich einschränken.

– Nur eigene Kommunikationsmittel nutzen und Sprechdisziplin einhalten. Keine Kom-

munikationsmittel des Gastgebers zum Austausch sensibler Informationen nutzen.

– Informationen auf mehrere Kommunikationsmittel sowie getrennte inhaltliche

Nachrichten aufteilen (E-Mail, Telefon, persönliche Gespräche).

– Bei Besprechungen den Akku aus dem Mobilfunkgerät entfernen oder zumindest

ungenutzte Schnittsstellen (Bluetooth, Infrarot) deaktivieren.

– Laptops, USB-Sticks, Mobilfunkgeräte oder andere elektronische Geräte nicht aus

der Hand geben.

– Nur absolut notwendige Daten auf (externen) Speichermedien speichern.

Auch bei Privatreisen nach China sollten einige Verhaltensregeln eingehalten werden.

Auch hierzu einige Empfehlungen:

– Visa- und Meldebestimmungen sowie die Vorschriften bezüglich der Ein- und

Ausfuhr von Devisen einhalten.

– Jede Beteiligung an illegalen Transaktionen, u. a. den Geldtausch auf der Straße

und den Kauf gefälschter Gegenstände vermeiden.
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– Sonstige Ein- und Ausfuhrbestimmungen beachten.

– Fotografier- und Filmverbote beachten.

– Keine negativen Äußerungen über das Gastland und sein Gesellschaftssystem 

tätigen.

– Bei unverschuldetem oder verschuldetem Fehlverhalten gegenüber Behörden

sofort die nächste diplomatische oder konsularische Vertretung der Bundesrepublik

Deutschland verständigen.

– Vorsicht bei Taxifahrten walten lassen. Ein Taxi eines öffentlichen Taxistandes 

nehmen. 

– Menschenmengen und Demonstrationen meiden.

– Aufforderungen zur nachrichtendienstlichen Mitarbeit höflich, aber bestimmt 

ablehnen.

– Keine Verpflichtungserklärung unterzeichnen, auch nicht zum Schein.

– Sich nicht zu verpflichtenden Gefälligkeiten (z. B. Kurierdienste) verleiten lassen.

Umfassende schutzpolizeiliche und kriminalpolizeiliche Befugnisse ermöglichen ein

umfangreiches Handlungsspektrum, insbesondere auch gegen die bereits erwähnten

„Fünf Gifte”. Regimegegner werden nicht nur in China überwacht und verfolgt. Sie stehen

auch im Ausland wegen ihrer oppositionellen Arbeit unter Beobachtung. Zu diesen

Personenkreisen gehören 

– Angehörige der muslimischen Uiguren und ihrer Organisationen, 

– Unterstützer eines autonomen Tibet,

– Mitglieder der Falun Gong-Bewegung,

– Befürworter der Eigenstaatlichkeit Taiwans und

– Anhänger der Demokratiebewegung.

In Frankfurt am Main leben nach München die meisten Uiguren in Deutschland. Daher

besteht auch in Frankfurt am Main seit mehreren Jahren ein Verein der europäischen

Union Osttürkestans. Hier gilt es sehr aufmerksam eventuelle nachrichtendienstliche

Aktivitäten in diese Richtung zu beobachten.

Für die chinesische Seite von Interesse ist unter anderem der „Verein der Tibeter in

Deutschland”. Der Verein umfasst mehrere Mitglieder in Deutschland. Zentraler Treff-

punkt im Rhein-Main-Gebiet ist Frankfurt am Main, dieses etwa zweimal im Jahr. Der

„Tibetianische Jugendkongress” hat sich, ebenso wie ein Großteil der Exiltibeter in

Europa, in der Schweiz angesiedelt.

Zur Falun Gong-Bewegung liegen konkrete Anhaltspunkte für Ausforschungsversuche

des chinesischen Nachrichtendienstes zu in Hessen wohnenden Chinesen und auch

deutschen Anhängern dieser Bewegung vor. Die hierfür verantwortliche Residentur

der Chinesen liegt dabei außerhalb Hessens. 

Betroffene Personen wurden inzwischen kontaktiert und zeigten dabei nicht immer Ver-

ständnis für das Anliegen und die Aufgabe der Verfassungsschutzbehörden. Sie sehen

auch nicht das Risiko ihrer möglichen nachrichtendienstlichen Verstrickung.
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Nachrichtendienstlich kommt den chinesischen Legalresidenturen in Deutschland eine

nicht zu unterschätzende Bedeutung zu. Neben der Residentur an der Botschaft in 

Berlin verfügt die Volksrepublik China in Frankfurt am Main ebenfalls über eine offizielle

Einrichtung in Form eines Generalkonsulates mit nachrichtendienstlicher Bedeutung.

Sowohl der Aufruhr in Tibet und die darauf erfolgte chinesische Reaktion der Sicher-

heitsbehörden als auch Demonstrationen in Deutschland – sowohl von tibetischen 

Auslandschinesen als auch deren Anhängern in Berlin und in Frankfurt am Main – führten

zu nachrichtendienstlichen Aktivitäten aus den jeweiligen Residenturen. 

Proliferation

Die Weiterverbreitung von Massenvernichtungswaffen (Proliferation) zu verhindern,

bleibt weiterhin das Ziel intensiver internationaler Bemühungen. Insbesondere Atom-

waffen sind für solche Staaten von Interesse, die überzeugt sind, hierdurch außenpoli-

tische Bedrohungen abwehren oder politische Forderungen durchsetzen zu können.

Insbesondere Länder wie der Iran, aber auch Syrien stehen unter Beobachtung der

deutschen Nachrichtendienste hinsichtlich solcher Bemühungen. 

Iranische Nachrichtendienste und Syrien
Insbesondere der Iran steht weiterhin im Verdacht, sein ziviles Atomprogramm aus -

zubauen und auch militärisch nutzen zu wollen. Gerade die in Hessen registrierten 

Beschaffungsbemühungen des Iran lassen diesen Verdacht weiterhin zu. Allen Sach-

verhalten ist bemerkenswerterweise zu entnehmen, dass der jeweils geschilderte 

Hinter grund auf Hinweisen ausländischer Nachrichtendienste basiert, die sich mit 

Beschaffungsaktivitäten des Iran bei deutschen Unternehmen beschäftigen. Die Sensi-

bilisierung betroffener Wirtschaftsunternehmen auch durch den hessischen Verfassungs-

schutz ist die konsequente Reaktion darauf. Folgende Sachverhalte zu Beschaffungs-

vorgängen sind im Detail besonders erwähnenswert: 

In einem Fall ging es um die Beschaffung von Geschwindigkeits- und Richtungsmess-

instrumenten hinsichtlich der Drehmomente von Rotoren in einer Zentrifuge. Hieran

besteht im Iran ein hoher Bedarf zum Betrieb der dort installierten Gasultrazentrifugen,

die für die jeweiligen Nukleareinrichtungen benötigt werden. Das entsprechende 

Unternehmen konnte bezüglich der Gefahr der Beteiligung an iranischen Atoment-

wicklungsprogrammen entsprechend sensibilisiert werden. 

Ein weiterer Sachverhalt betraf Beschaffungsmaßnahmen von weiteren Messgeräten,

die im Rahmen des Urananreicherungsprogrammes benötigt werden und ebenfalls

der Messung und Regulierung von Drucksituationen in Gasultrazentrifugen dienen. Be-

merkenswert an diesem Sachverhalt war die Beschaffung über ein an den Iran angren-

zendes Nachbarland, um hier nach „altem Muster” die direkte Zulieferung in den Iran

nicht offen legen zu müssen. 
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Ein weiterer Sachverhalt bezogen auf ein hessisches Unternehmen betraf die Lieferung

von Pumpanlagen für die iranischen Atomanlagen. Auch hier wurde wieder der 

Beschaffungsweg über ein Drittland, diesmal ein osteuropäischer Staat, gewählt, um

Beschaffungsbemühungen des Iran entsprechend abzutarnen. Bemerkenswert war die

nicht notwendige Sensibilisierung dieser Firma, die bereits vor dem Besuch der 

Verfassungsschutzbehörden von dem Geschäft Abstand genommen hatte.

Sofern eine Sensibilisierung von Unternehmen scheitert, muss eine vorsorgliche Infor-

mation an das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle bzw. die zuständige Zoll-

dienststelle erfolgen. Diese Behörden können weitere Maßnahmen ergreifen. 

In einem weiteren Fall sollte Deutschland/Hessen nur als Durchgangsstation von einem

westeuropäischen Land in den Iran benutzt werden: Waren mit Exportbeschränkungen

sollten unter Zuhilfenahme von Falschpapieren transportiert werden. Deutsche Ermitt-

lungsbehörden wurden ebenfalls vorsorglich eingebunden.

Zunehmend gewinnt auch das Zielland Syrien Bedeutung im Proliferationsbereich. In

einem konkreten Fall war dabei die Beschaffung von sensibler Technik der Maschinen-

baubranche betroffen. Nur durch die Versagung einer Ausfuhrgenehmigung durch das

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle gelang es, die Proliferationswege in

diesem Sachverhalt entscheidend zu unterbrechen.

Muster und Auffälligkeiten bei Proliferationssachverhalten
Muster und Auffälligkeiten von Proliferationssachverhalten insbesondere mit dem Iran,

aber auch mit anderen Staaten sind regelmäßig folgende unveränderte Aspekte, Hin-

weise und Anhaltspunkte:

– Der tatsächliche Verbleib der Güter ist unklar und kann nicht plausibel erklärt werden.

– Der Kunde kann nicht erklären, wofür das Produkt gebraucht wird. Der beabsich-

tigte Verwendungszweck weicht erheblich von der vom Hersteller vorgegebenen

Produktbestimmung ab.

– Der Kunde handelt üblicherweise mit militärischen Gütern.

– Der auftretende Käufer verfügt nicht über das erforderliche Fachwissen.

– Die tatsächliche Identität eines Neukunden ist nicht bekannt.

– Es werden ohne erkennbaren Grund Zwischenhändler eingeschaltet.

– Der Kunde wünscht eine außergewöhnliche Etikettierung oder Kennzeichnung

bzw. Beschriftung, um die Güter zu neutralisieren.

– Angebotene Zahlungsbedingungen sind besonders vorteilhaft, wie z. B. Barzahlung,

hohe Vorauszahlungen oder ungewöhnliche Provisionen.

– Der Käufer verzichtet auf das Einweisen in die Handhabung, auf Serviceleistungen

oder auf Garantie.

– Firmenangehörige werden zu Ausbildungszwecken zur Herstellerfirma nach

Deutschland geschickt, obwohl eine Einweisung vor Ort praktischer und sinnvoller

wäre.

– Mitglieder von Besucherdelegationen werden namentlich nicht vorgestellt.

– Zu weiteren Geschäftskontakten nach Deutschland wird geschwiegen.
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Es ist daher für Unternehmen, die möglicherweise proliferationsrelevante Waren aus-

führen, immer empfehlenswert, sich zu Detailfragen bei eventuell genehmigungspflich-

tigen Sachverhalten unmittelbar mit dem Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkon-

trolle in Verbindung zu setzen.

An dieser Stelle wird ausdrücklich auf die gesetzlichen Grundlagen des LfV Hessen im

Rahmen der Spionageabwehr aufmerksam gemacht. Geheimdienstliche (Agenten-) 

Tätigkeit im Geltungsbereich des Grundgesetzes für eine fremde Macht (einen Nach-

richtendienst eines fremden Staates) – siehe § 2 Abs. 2 Ziff. 2 des LfV-Gesetzes – stellt

kein Kavaliersdelikt dar. Das Strafgesetzbuch sieht daher empfindliche Freiheitsstrafen

vor. Zentrale Vorschriften hierfür sind die §§ 98 und 99 StGB:

§ 98 StGB Landesverräterische Agententätigkeit

(1) Wer 

1. für eine fremde Macht eine Tätigkeit ausübt, die auf die Erlangung oder 

Mitteilung von Staatsgeheimnissen gerichtet ist, oder 

2. gegenüber einer fremden Macht oder einem ihrer Mittelsmänner sich zu einer sol-

chen Tätigkeit bereit erklärt, 

wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, wenn die Tat

nicht in § 94 oder § 96 Abs. 1 mit Strafe bedroht ist. In besonders schweren Fällen ist

die Strafe Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren; §94 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 gilt

entsprechend. 

(2) Das Gericht kann die Strafe nach seinem Ermessen mildern (§ 49 Abs. 2) oder von

einer Bestrafung nach diesen Vorschriften absehen, wenn der Täter freiwillig sein Ver-

halten aufgibt und sein Wissen einer Dienststelle offenbart. Ist der Täter in den Fällen

des Absatzes 1 Satz 1 von der fremden Macht oder einem ihrer Mittelsmänner zu seinem

Verhalten gedrängt worden, so wird er nach dieser Vorschrift nicht bestraft, wenn er frei-

willig sein Verhalten aufgibt und sein Wissen unverzüglich einer Dienststelle offenbart.

§ 99 StGB Geheimdienstliche Agententätigkeit

(1) Wer

1. für den Geheimdienst einer fremden Macht eine geheimdienstliche Tätigkeit gegen

die Bundesrepublik Deutschland ausübt, die auf die Mitteilung oder Lieferung von Tat-

sachen, Gegenständen oder Erkenntnissen gerichtet ist, oder 

2. gegenüber dem Geheimdienst einer fremden Macht oder einem seiner Mittels-

männer sich zu einer solchen Tätigkeit bereit erklärt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf

Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, wenn die Tat nicht in § 94 oder § 96 Abs. 1, in § 97a

oder § 97 b in Verbindung mit § 94 oder § 96 Abs. 1 mit Strafe bedroht ist. 

(2) In besonderen Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu 10 Jahren.

Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter Tatsachen, Gegen-

stände oder Erkenntnisse, die von einer amtlichen Stelle oder auf deren Veranlassung

geheim gehalten werden, mitteilt oder liefert und wenn er 
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1. eine verantwortliche Stellung missbraucht, die ihn zur Wahrung solcher Geheimnisse

besonders verpflichtet, oder 

2. durch die Tat die Gefahr eines schweren Nachtteils für die Bundesrepublik Deutsch-

land herbeiführt.

(3) § 98 Abs. 2 gilt entsprechend.

Das Strafgesetzbuch bietet jedoch die Möglichkeiten sowohl strafbefreiend vom Ver-

such zurückzutreten als auch sogar bei bereits vollendeten Delikten Strafbefreiung

oder -milderung zu erlangen. Erforderlich hierfür ist sogenannte „tätige Reue”, d. h. ei-

nen ausreichenden Beitrag zur Schadensverhinderung bzw. -begrenzung zu leisten.

Dann kann unter bestimmten weiteren Voraussetzungen von der Verfolgung der Tat

oder von der Bestrafung abgesehen werden. Der Gesetzgeber sieht es als ausreichend

an, wenn der Täter sein gesamtes mit der Tat zusammenhängendes Wissen einer

Dienststelle – z. B. den Verfassungsschutzbehörden – offenbart. 

Diese vom Gesetzgeber bereitgehaltenen „Rückzugswege” sind jedoch den wenigsten

bekannt. Dass der Spion / Agent hierüber nichts von seinem nachrichtendienstlichen

Auftraggeber erfährt, liegt allein in dessen Interesse. Im Vordergrund steht dabei das

nachrichtendienstliche Führungsmittel, den Anschein zu erwecken, aus einer nachrichten -

dienstlichen Verstrickung gebe es keinen Ausweg und man sei einer einmal eingegan-

genen Verpflichtung für alle Zeiten ausgeliefert. 

Vor dem Hintergrund einer massiven Strafandrohung lohnt es sich aber für den Betrof-

fenen darüber nachzudenken, ob die vom Gesetz gebotene Umkehr nicht der bessere

Weg ist.

Darüber hinaus steht das LfV jedem privaten Betroffenen sowie Unternehmen und 

öffentlichen Stellen für Gespräche, Beratungen und Informationen zur Verfügung. Dies

gilt auch bei der Prävention im technischen Bereich. Im Einzelfall ist dabei auch die 

Vermittlung von Spezialisten möglich. 

Dieser Bericht und die darin gegebenen Hinweise sollen daher auch die Scheu nehmen,

Probleme oder Hinweise mit geheimdienstlichem Hintergrund vertrauensvoll mit dem

LfV Hessen zu erörtern.
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GEHEIM- UND WIRTSCHAFTSSCHUTZ

Wirtschaftsunternehmen müssen weiterhin große Anstrengungen unternehmen, sich

gegen die Folgen der illegalen Nutzung eigenen Wissens zu wehren. Die globale 

Finanz- und Wirtschaftskrise hat die Wettbewerbsbedingungen noch verschärft. Je 

aggressiver der Markt, umso größer wird die Gefährdung durch illegale Angriffe. 

Diese erfolgen teilweise durch Nachrichtendienste anderer Staaten (Wirtschafts spionage).

Ebenso große Bedeutung haben aber auch Bemühungen wirtschaftlicher Konkurrenten,

an das „Know How“ eines anderen Unternehmens zu gelangen (sogenannte Konkur-

renzspionage). Gegen Ausspähversuche hilft nur eine konsequente Sicherung des 

eigenen Wissens. 

Der Verfassungsschutz unterstützt öffentliche Stellen und Unternehmen durch Beratung.

Wenn sie mit staatlichen Verschlusssachen zu tun haben, informiert der Verfassungs-

schutz, wie Verschlusssachen durch geeignete personelle und materielle Maßnahmen

vor unberechtigten Zugriffen zu schützen sind (Geheimschutz). 

Wenn sich öffentliche Stellen und Unternehmen gegen Ausspähversuche durch staat-

liche Stellen (Spionage) oder Unternehmen (Konkurrenzspionage) schützen wollen,

steht die Information über mögliche Sicherheitskonzepte im Vordergrund (Wirtschafts -

schutz).

Geheimschutz

Der Schutz staatlicher Verschlusssachen erfolgt durch eine Vielzahl von Maßnahmen,

die einerseits personeller, andererseits organisatorisch-technischer Natur sind. 

Diese Maßnahmen werden unter den Begriffen personeller und materieller Geheim-

schutz zusammengefasst. 

Personeller Geheimschutz
Zweck des personellen Geheimschutzes ist es zu verhindern, dass Personen, bei denen

ein Sicherheitsrisiko vorliegt, Zugang zu Verschlusssachen erhalten. 

Ein Sicherheitsrisiko liegt z. B. bei Unzuverlässigkeit, fehlender Verfassungstreue oder

Erpressbarkeit bzw. bei besonderer Gefährdung durch Anbahnungs- oder Werbungs-

versuche fremder Nachrichtendienste vor.

Bevor Betroffene zum Umgang mit Verschlusssachen ermächtigt werden, muss des-

halb eine Sicherheitsüberprüfung durchgeführt werden.1 Hierbei ist das Landesamt für

1 Hessisches Sicherheitsüberprüfungsgesetz vom 28. September 2007.

Beratungsfunktion
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Verfassungsschutz mitwirkende Behörde, d. h. es wird nur auf Ersuchen der zuständigen,

also der Beschäftigungsbehörde tätig. 

Im Hessischen Sicherheitsüberprüfungsgesetz sind die Verfahrensabläufe für die unter-

schiedlichen Überprüfungsarten, die je nach Art und Bedeutung der zu bearbeitenden

Verschlusssachen durchgeführt werden, geregelt. 

Im Berichtsjahr hat das Landesamt für Verfassungsschutz an insgesamt 467 Sicherheits-

überprüfungen mitgewirkt. 

Materieller Geheimschutz
Der materielle Geheimschutz umfasst organisatorische und technische Maßnahmen

zum Schutz von Verschlusssachen. Diese Maßnahmen sind im Wesentlichen in der 

Verschlusssachenanweisung (VSA) zusammengefasst. Sie wird vom hessischen Innen-

ministerium erlassen, zuletzt am 29. März 2010. Die VSA richtet sich an die Behörden im

Land. Sie regelt u. a. die Herstellung, die Aufbewahrung und die Vernichtung von Ver-

schlusssachen.

Das Landesamt für Verfassungsschutz hat auch hier eine mitwirkende Funktion, d. h. es

berät und unterstützt Dienststellen, die Verschlusssachen verwalten.2

Wirtschaftsschutz

Unternehmen entwickeln innovative Techniken, „produzieren” Ideen, entdecken und

besetzen Marktnischen. Sie sorgen in Hessen für ein großes Potenzial an Arbeitsplätzen. 

Gerade auf Grund dieser Umstände sind sie im Besonderen gefährdet durch Spionage

– sowohl durch ausländische Nachrichtendienste (Wirtschaftsspionage) als auch durch

konkurrierende Unternehmen (Konkurrenzspionage).

Hinsichtlich des tatsächlichen Umfangs des Schadens, der durch Wirtschafts- und Kon-

kurrenzspionage hervorgerufen wird, sind die Zahlen nicht verlässlich. Die Kriminal-

statistiken spiegeln auf Grund der vermuteten hohen Dunkelziffer immer nur einen

Bruchteil des tatsächlichen Schadens wider. Die globale Finanz- und Wirtschaftskrise

dürfte die Situation noch verschärfen, da sie den Konkurrenzdruck erhöht.

Den „Faktor Wissen” als herausragende Ressource in Deutschland zu schützen, ver-

langt auf Grund des immer stärkeren Zusammenwachsens auf der Welt, vor allem mit

Hilfe moderner Medien, immer höhere Anstrengungen. 

GEHEIM- UND WIRTSCHAFTSSCHUTZ
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Verschlusssachenanweisung

2 Staatsanzeiger für das Land Hessen (13/2010, S. 934ff).



Viele Unternehmen legen jedoch ihr Hauptaugenmerk auf die Verfügbarkeit von 

Daten, weniger auf die bestmögliche Absicherung gegen unberechtigte Zugriffe. Die

IT- Sicherheit sollte dennoch nicht zu kurz kommen.

Ein illegaler Zugriff und damit der Abfluss von Informationen kann ebenso von innen

erfolgen wie von außen. Zum Schutz vor Angriffen von innen kann ein differenziertes

Berechtigungskonzept nützlich sein. Dadurch kann der Zugriff jeweils auf die Daten 

begrenzt werden, die die betreffende Person für die Verrichtung ihrer Tätigkeiten auch

wirklich benötigt.

Zugleich sollte man sich fragen, ob offene Zugänge ins Internet bzw. ungehinderte

Möglichkeiten der Datenspeicherung auf externen Medien wie USB-Sticks an allen

Rechnern innerhalb eines Unternehmens notwendig sind. Unbemerkt und schnell sind

Daten über eine E-Mail verschickt oder auf ein Speichermedium kopiert und auf diese

Weise entwendet. 

Angriffe von außen werden häufig unbemerkt, zum Beispiel mit Hilfe von E-Mails über

das Internet, gestartet. Der Aufwand ist häufig klein, die Gefahr der Entdeckung minimal. 

Das Risiko, dass solche Infiltrationen erfolgreich verlaufen, ist umso größer, je wahr-

scheinlicher es ist, dass die E-Mail-Anhänge, die die Schadsoftware enthalten, von den

Empfängern auch geöffnet werden. Hierzu betreiben Angreifer ein umfangreiches so-

genanntes „Social Engineering”, um Zielpersonen zu identifizieren und ihre Interessen

herauszufinden. Damit können schadhafte E-Mails sehr gezielt verschickt werden.

Die Auswahl der Personen bzw. ihrer Interessen wird potenziellen Angreifern dadurch

erleichtert, dass manche Web-Applikationen wie soziale Netzwerke, Jobplattformen,

Blogs etc. dazu verleiten, allzu unbedacht viele Informationen über sich preiszugeben.

Mitarbeiter in sicherheitsrelevanten Bereichen sollten sich daher sehr genau überlegen,

in wie weit ihr öffentliches Auftreten – auch im Internet – mit dem berechtigten Bedürfnis

nach Geheimhaltung in Einklang zu bringen ist. Auf keinen Fall sollte direkt oder indirekt

ein Rückschluss auf die ausgeübte Tätigkeit möglich sein. 

Der Abfluss von „Know How“ sowohl durch staatliche Stellen als auch durch konkurrie-

rende Unternehmen ist problematisch. Er kann im Extremfall die Existenz eines Unter-

nehmens bedrohen. Je früher die Gefahren erkannt werden, desto größer die Möglich-

keit, geeignete Schutz- und Sicherheitskonzepte zu entwickeln. 

Vermutete oder gar erkannte Ausforschungsversuche sollten den zuständigen Behörden

zur Kenntnis gebracht werden. Nur wenn den Sicherheitsbehörden solche Sachver-

halte mitgeteilt werden, sind angemessene Sicherheitsanalysen möglich. Für eine 

vertrauensvolle Zusammenarbeit steht das Landesamt für Verfassungsschutz, das der

Verschwiegenheitspflicht unterliegt, jederzeit zur Verfügung. 
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ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

Das LfV Hessen betreibt eigene Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Die Darstellung der

Erscheinungsformen und ideologischen Grundlagen verfassungsfeindlicher Bestre-

bungen steht dabei im Mittelpunkt. 

Darüber hinaus informiert der Verfassungsschutz Bürgerinnen und Bürger über gesetz-

liche Grundlagen, die Arbeitsweise und Kontrolle der Behörde sowie über sicherheits-

gefährdende, geheimdienstliche und OK-Aktivitäten.   

Die Öffentlichkeitsarbeit des Verfassungsschutzes zielt – über die bloße Wissensver-

mittlung hinaus – auch darauf ab, sich unsere fundamentalen Wertvorstellungen bewusst

zu machen. Dies setzt eine stetige Auseinandersetzung mit den Gegenpositionen und

damit die Kenntnis über verfassungsfeindliche Bestrebungen voraus: Der informierte

Bürger soll in die Lage versetzt werden, sich ein Urteil über die Gefahren zu bilden, die

unserem Rechtsstaat durch verfassungsfeindliche Kräfte drohen. Insoweit erfüllt die 

Öffentlichkeitsarbeit des Verfassungsschutzes auch präventive Aufgaben bei der Be-

kämpfung des Extremismus. 

Seit etwa drei Jahren intensiviert das LfV Hessen eben diese Präventionsarbeit – vor allem

in den Schwerpunktbereichen Rechtsextremismus und Islamismus. Neben gezielten

Schulungsangeboten für Bedienstete relevanter Behörden sucht das LfV Hessen 

außerdem Kontakt sowohl mit Vertretern öffentlicher Stellen als auch mit Verbänden

und Organisationen, die mittelbar oder unmittelbar durch verfassungsfeindliche 

Bestrebungen betroffen sein können.

Das LfV Hessen bietet außerdem berufsgruppenspezifische Fortbildungen sowie Hinter -

grundgespräche, insbesondere für Behörden, öffentliche Stellen und Journalisten, an.

Seit Beginn des Berichtsjahres ist das LfV durch das Institut für Qualitätsentwicklung

des Hessischen Kultusministeriums (HKM) als Anbieter von Fortbildungen für hessische

Lehrkräfte akkreditiert. 

Im ersten Halbjahr führte das LfV Hessen unterschiedliche Pilotveranstaltungen durch,

darunter etwa dreistündige Vorträge mit Diskussion und bis zu fünfstündige Workshops.

Auf der Grundlage der dort gemachten Erfahrungen und Rückmeldungen von Seiten

der Pädagogen wurde im Anschluss ein Angebot für das neue Schuljahr konzipiert.

Vor allem Veranstaltungen zum Thema Rechtsextremismus fanden dabei großen Zulauf.

Insgesamt wurden im Berichtsjahr ca. 200 hessische Lehrerinnen und Lehrer weiter 

gebildet. 

Das Engagement des LfV auf dem Hessentag wurde im Berichtsjahr deutlich ausge-

weitet. Am Informationsstand in Halle 1 der Landesausstellung konnten sich Bürgerin-
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nen und Bürger über politischen Extremismus informieren, mit Bediensteten

des Verfassungsschutzes sprechen und Informationsmaterial erhalten. 

Insgesamt wurden im Rahmen des Hessentages knapp 5.000 Verfassungs-

schutz berichte sowie themenorientierte Kurzpapiere und Broschüren verteilt.

Allein die Publikation zum Thema „Kennzeichen und Symbole von Rechtsextre-

misten” wurde über 2.000 Mal ausgegeben. 

Darüber hinaus richtete sich das LfV erstmals auch mit Veranstaltungen auf der

Bühne der Landesausstellung an die Besucher des Hessentages: Gemeinsam

mit Mitarbeitern stellte der Präsident des LfV das Kompetenzzentrum Rechtsex-

tremismus (KOREX) vor. Außerdem wurde über die allgemeine Entwicklung des

Rechtsextremismus in Hessen diskutiert – unter anderem mit einem eigens ange-

reisten Politik-Leistungskurs eines Limburger Gymnasiums.

Im Berichtsjahr fand das Herbstgespräch zum 13. Mal statt. Etwa 250 Gäste waren der

Einladung gefolgt, um sich im Rahmen einer Podiumsdiskussion über die zunehmende

Konfrontation zwischen Links- und Rechtsextremisten und den aus ihr 

resultierenden Herausforderungen für die Sicherheitsbehörden zu infor-

mieren. Neben dem hessischen Innenminister Volker Bouffier diskutierten

Prof. Dr. Uwe Backes  (stellvertretender Direktor des Hannah-Arendt-Instituts

für Totalitarismusforschung e.V. an der Technischen Universität Dresden),

Rainer Wendt (Vorsitzender der Deutschen Polizei Gewerkschaft) sowie

Frank Jansen (Journalist, Der Tagesspiegel). 

Es moderierte Steffen Seibert vom Zweiten Deutschen Fernsehen (ZDF).

Im Bereich der Islamismus-Prävention führt das LfV Hessen im regelmäßigen Turnus

Sensibilisierungsveranstaltungen durch, u. a. in allen hessischen Justizvollzuganstalten.

Bei diesen Veranstaltungen geht es um den Austausch von Informationen. Die Bediens-

teten werden dadurch unterstützt, typische Merkmale von Radikalisierungsprozessen

erkennen zu können.

Auch über die Ausländerbehörden konnten außerdem Kontakte zu muslimischen Verbän-

den, Vereinigungen und Moscheevereinen aufgebaut werden. Durch Gespräche gelingt

es, gegenseitiges Vertrauen zu entwickeln und gerade auch muslimische Gesprächs-

partner für Erscheinungsformen und Gefahren durch Islamismus zu sensibilisieren.

Der Internetauftritt des LfV Hessen wurde im Jahre 2008 neu konzipiert. Unter der Adresse

www.verfassungsschutz.hessen.de fanden Interessierte auch im Berichtsjahr ein aus-

geweitetes und stark verbessertes Informationsangebot. Verfügbar bleibt,

neben allgemeinen Informationen über die Aufgaben und Befugnisse der

Behörde, vor allem Wissenswertes über alle Extremismusbereiche. Eine

Reihe von Broschüren und Kurzpapieren konnten und können über die 

Internetseite des LfV Hessen entweder heruntergeladen, ausgedruckt

oder bestellt werden. Auch Stellenangebote waren und sind, soweit vor-

handen, online verfügbar.
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Zu Fragen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit können sich Bürgerinnen und Bürger

über pressestelle@lfv.hessen.de direkt an das LfV wenden. Auf diesem Wege können

Bürgerinnen und Bürger Informationen, Fragen, Anregungen und Kritik direkt an den

hessischen Verfassungsschutz richten.

Alle drei Wanderausstellungen des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV) waren im

Berichtsjahr in Hessen zu Gast.

Die Islamismus-Ausstellung „Die missbrauchte Religion – Islamisten in Deutsch-

land” gastierte im Februar in Rotenburg an der Fulda (Landkreis Hersfeld-

Rotenburg). Die Ausstellung „Es betrifft Dich! Demokratie schützen – Gegen 

Extremismus in Deutschland” war im September und Oktober in Biedenkopf

(Land kreis Marburg-Biedenkopf) zu sehen. Im Dezember wurde „Die braune

Falle – Eine rechtsextremistische Karriere” in Heppenheim (Landkreis Berg-

straße) ausgestellt.
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Gesetz über das Landesamt
für Verfassungsschutz
Vom 19. Dezember 1990 (GVBl. I S. 753) 
geändert durch Art. 3 Nr. 4 DatenschutzG-ÄndG vom 05.11.1998 (GVBl. I S. 421), 
Art. 1 ÄndG vom 30.04.2002 (GVBl. I S. 82), Art. 1 ÄndG vom 06.09.2007 (GVBl. I S. 542) und
§ 32 HSÜG vom 28.09.2007 (GVBl. I S. 623)
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ERSTER TEIL

Aufgaben und Befugnisse

§ 1 Organisation

(1) Das Landesamt für Verfassungsschutz untersteht als obere Landesbehörde dem Ministerium
des Innern. Es darf mit Polizeidienststellen organisatorisch nicht verbunden werden.

(2) Verfassungsschutzbehörden anderer Länder dürfen in Hessen nur im Einvernehmen, das
Bundesamt für Verfassungsschutz nur im Benehmen mit dem Landesamt für Verfassungsschutz
tätig werden. 

§ 2 Aufgaben

(1) Aufgabe des Landesamtes für Verfassungsschutz ist es, den zuständigen Stellen zu ermögli-
chen, rechtzeitig die erforderlichen Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren für die freiheitliche 
demokratische Grundordnung, den Bestand und die Sicherheit des Bundes und der Länder zu treffen.
Das Landesamt für Verfassungsschutz dient auch dem Schutz vor organisierter Kriminalität.

(2) Zur Erfüllung dieser Aufgaben beobachtet das Landesamt für Verfassungsschutz

1. Bestrebungen, die gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung, den Bestand
oder die Sicherheit des Bundes oder eines Landes gerichtet sind oder eine ungesetzliche
Beeinträchtigung der Amtsführung der Verfassungsorgane des Bundes oder eines Landes
oder ihrer Mitglieder zum Ziele haben,

2. sicherheitsgefährdende oder geheimdienstliche Tätigkeiten im Geltungsbereich des
Grundgesetzes für eine fremde Macht,

3. Bestrebungen im Geltungsbereich des Grundgesetzes, die durch Anwendung von Gewalt
oder darauf gerichtete Vorbereitungshandlungen auswärtige Belange der Bundesrepublik
Deutschland gefährden,

4. Bestrebungen im Geltungsbereich des Grundgesetzes, die gegen den Gedanken der Völker-
verständigung (Art. 9 Abs. 2 des Grundgesetzes), insbesondere gegen das friedliche 
Zusammenleben der Völker (Art. 26 Abs. 1 des Grundgesetzes), gerichtet sind,

5. Bestrebungen und Tätigkeiten der organisierten Kriminalität im Geltungsbereich des
Grundgesetzes.

Es sammelt zu diesem Zweck Informationen, insbesondere sach- und personenbezogene Auskünfte,
Nachrichten und Unterlagen, über solche Bestrebungen oder Tätigkeiten und wertet sie aus.

(3) Im Sinne dieses Gesetzes sind

a) Bestrebungen gegen den Bestand des Bundes oder eines Landes politisch bestimmte, ziel-
und zweckgerichtete Verhaltensweisen in einem oder für einen Personenzusammenschluss,
der darauf gerichtet ist, die Freiheit des Bundes oder eines Landes von fremder Herrschaft auf-
zuheben, ihre staatliche Einheit zu beseitigen oder ein zu ihm gehörendes Gebiet abzutrennen;

b) Bestrebungen gegen die Sicherheit des Bundes oder eines Landes politisch bestimmte,
ziel- und zweckgerichtete Verhaltensweisen in einem oder für einen Personenzusammen-
schluss, der darauf gerichtet ist, den Bund, Länder oder deren Einrichtungen in ihrer
Funktionsfähigkeit erheblich zu beeinträchtigen;
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c) Bestrebungen gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung politisch bestimmte,
ziel- und zweckgerichtete Verhaltensweisen in einem oder für einen Personenzusammen-
schluss, der darauf gerichtet ist, einen der in Abs. 4 genannten Verfassungsgrundsätze zu
beseitigen oder außer Geltung zu setzen,

d) organisierte Kriminalität die von Gewinn- oder Machtstreben bestimmte planmäßige Be-
gehung von Straftaten, die einzeln oder in ihrer Gesamtheit von erheblicher Bedeutung
für die Rechtsordnung sind, durch mehr als zwei Beteiligte, die auf längere oder unbe-
stimmte Dauer arbeitsteilig tätig werden

– unter Verwendung gewerblicher oder geschäftsähnlicher Strukturen oder
– unter Anwendung von Gewalt oder durch entsprechende Drohung oder
– unter Einflussnahme auf Politik, Verwaltung, Justiz, Medien oder Wirtschaft.

Für einen Personenzusammenschluss handelt, wer ihn in seinen Bestrebungen nachdrücklich unter-
stützt. Verhaltensweisen von Einzelpersonen, die nicht in einem oder für einen Personenzusam-
menschluss handeln, sind Bestrebungen im Sinne dieses Gesetzes, wenn sie auf Anwendung von
Gewalt gerichtet sind oder auf Grund ihrer Wirkungsweise geeignet sind, ein Schutzgut dieses 
Gesetzes erheblich zu beschädigen.

(4) Zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung im Sinne des Gesetzes zählen:

a) das Recht des Volkes, die Staatsgewalt in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere
Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung auszuüben
und die Volksvertretung in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl
zu wählen,

b) die Bindung der Gesetzgebung an die verfassungsmäßige Ordnung und die Bindung der
vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung an Gesetz und Recht,

c) das Recht auf Bildung und Ausübung einer parlamentarischen Opposition,

d) die Ablösbarkeit der Regierung und ihre Verantwortlichkeit gegenüber der Volksvertretung,

e) die Unabhängigkeit der Gerichte,

f) der Ausschluss jeder Gewalt- und Willkürherrschaft und

g) die im Grundgesetz und in der Verfassung des Landes Hessen konkretisierten Men-
schenrechte.

(5) Das Landesamt für Verfassungsschutz wirkt auf Ersuchen der zuständigen öffentlichen  
Stellen mit

1. bei der Sicherheitsüberprüfung von Personen, denen im öffentlichen Interesse geheim-
haltungsbedürftige Tatsachen, Gegenstände oder Erkenntnisse anvertraut werden, die 
Zugang dazu erhalten sollen oder ihn sich verschaffen können,

2. bei der Sicherheitsüberprüfung von Personen, die an sicherheitsempfindlichen Stellen
von lebens- oder verteidigungswichtigen Einrichtungen beschäftigt sind oder beschäftigt
werden sollen,

3. bei technischen Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz von Tatsachen, Gegenständen oder
Erkenntnissen, die im öffentlichen Interesse geheimhaltungsbedürftig sind, gegen die
Kenntnisnahme durch Unbefugte,

4. bei sonstigen Überprüfungen, soweit dies gesetzlich vorgesehen ist.
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(6) Das Landesamt für Verfassungsschutz ist zuständig für Sicherheitsüberprüfungen nach § 2
Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Artikel 10-Gesetz vom 26. Juni 2001 (BGBl. I S. 1254, 2298), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 18. Februar 2007 (BGBl. I S. 106). 

(7) Das Landesamt für Verfassungsschutz ist auch zuständig für die Zusammenarbeit Hessen mit
dem Bund und den anderen Ländern in Angelegenheiten des Verfassungsschutzes. 

§ 3 Befugnisse

(1) Das Landesamt für Verfassungsschutz darf zur Erfüllung seiner Aufgaben nach § 2 die er-
forderlichen Informationen erheben und weiterverarbeiten, soweit nicht der Zweite Teil dieses Ge-
setzes besondere Bestimmungen für personenbezogene Daten enthält. Zur Aufgabenerfüllung nach
§ 2 Abs. 2 dürfen unbeschadet des § 4 Abs. 1 personenbezogene Daten von Personen, bei denen
keine tatsächlichen Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass sie selbst Bestrebungen oder Tätigkeiten
im Sinne des § 2 Abs. 2 nachgehen (Unbeteiligte), nur erhoben, verarbeitet oder genutzt werden, wenn

1. dies für die Erforschung von Bestrebungen oder Tätigkeiten nach § 2 Abs. 2 vorüber -
gehend erforderlich ist,

2. die Erforschung des Sachverhalts auf andere Weise aussichtslos oder wesentlich erschwert
wäre und

3. überwiegende schutzwürdige Belange der betroffenen Personen nicht entgegenstehen.

Daten Unbeteiligter dürfen auch erhoben werden, wenn sie mit zur Aufgabenerfüllung erforderlichen
Informationen untrennbar verbunden sind. Daten, die für das Verständnis der zu speichernden 
Informationen nicht erforderlich sind, sind unverzüglich zu löschen. Dies gilt nicht, wenn die 
Löschung nicht oder nur mit unvertretbarem Aufwand möglich ist; in diesem Fall dürfen die 
Daten nicht verwertet werden.

(2) Das Landesamt für Verfassungsschutz darf mit nachrichtendienstlichen Mitteln, insbeson-
dere durch Einsatz von Vertrauensleuten und Gewährspersonen, Observation, Bild- und Tonauf-
zeichnung und die Verwendung von Tarnpapieren und Tarnkennzeichen Informationen verdeckt
erheben. Die nachrichtendienstlichen Mittel sind in einer vom Ministerium des Innern zu erlassen-
den Dienstvorschrift zu benennen, die auch die Zuständigkeit für die Anordnung solcher Informa-
tionsbeschaffungen regelt. Die Dienstvorschrift ist der Parlamentarischen Kontrollkommission zu
übersenden. Die Behörden des Landes sind verpflichtet, dem Landesamt für Ver fassungsschutz
technische Hilfe für Tarnungsmaßnahmen zu leisten.

(3) Sind für die Erfüllung der Aufgaben verschiedene Maßnahmen geeignet, so hat das Landes-
amt für Verfassungsschutz diejenige auszuwählen, die die davon betroffene Person voraussichtlich
am wenigsten beeinträchtigt. Eine Maßnahme hat zu unterbleiben, wenn sie einen Nachteil her-
beiführt, der erkennbar außer Verhältnis zu dem beabsichtigten Erfolg steht.

(4) Polizeiliche Befugnisse oder Weisungsbefugnisse stehen dem Landesamt für Verfassungs-
schutz nicht zu. Das Landesamt für Verfassungsschutz darf Polizeibehörden auch nicht im Wege
der Amtshilfe um Maßnahmen ersuchen, zu denen es selbst nicht befugt ist.

(5) Zur Erfüllung von Aufgaben auf Grund eines Gesetzes nach Art. 73 Nr. 10 Buchst. b und c
des Grundgesetzes stehen dem Landesamt für Verfassungsschutz die Befugnisse zu, die es zur 
Erfüllung der entsprechenden Aufgaben nach diesem Landesgesetz hat. 
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ZWEITER TEIL

Verarbeitung personenbezogener Daten

§ 4 Erhebung

(1) Das Landesamt für Verfassungsschutz darf personenbezogene Daten aus allgemein zugänglichen
Quellen erheben, um zu prüfen, ob tatsächliche Anhaltspunkte für Bestrebungen oder Tätigkeiten
nach § 2 Abs. 2 vorliegen.

(2) Liegen bei der betroffenen Person tatsächliche Anhaltspunkte für Bestrebungen oder Tätig-
keiten nach § 2 Abs. 2 vor oder wird das Landesamt für Verfassungsschutz nach § 2 Abs. 5 oder 
§ 3 Abs. 1 Satz 2 tätig, darf es Auskünfte bei öffentlichen Stellen oder Dritten einholen, wenn die
Daten nicht aus allgemein zugänglichen Quellen oder nur mit übermäßigem Aufwand oder nur
durch eine die betroffene Person stärker belastende Maßnahme erhoben werden können. Würde
durch die Erhebung nach Satz 1 der Zweck der Maßnahme gefährdet oder die betroffene Person
unverhältnismäßig beeinträchtigt, darf das Landesamt für Verfassungsschutz Akten und Register
öffentlicher Stellen einsehen.

(3) Das Landesamt für Verfassungsschutz muss Ersuchen auf Auskunft oder Einsicht nicht be-
gründen, soweit dies dem Schutz der betroffenen Person dient oder eine Begründung den Zweck
der Maßnahme gefährden würde. Es hat die Ersuchen aktenkundig zu machen. Über die Einsicht-
nahme nach Abs. 2 Satz 2 hat das Landesamt für Verfassungsschutz einen Nachweis zu führen,
aus dem der Zweck, die ersuchte Behörde und die Aktenfundstelle hervorgehen; der Nachweis ist
gesondert aufzubewahren, gegen unberechtigten Zugriff zu sichern und am Ende des Kalender-
jahres, das dem Jahr seiner Erstellung folgt, zu vernichten.

(4) Zur Beantwortung von Übermittlungsersuchen nach § 11 Abs. 1 Nr. 4 darf das Landesamt für
Verfassungsschutz personenbezogene Daten nur erheben, soweit das zur Überprüfung dort bereits
vorliegender Informationen erforderlich ist.

(5) Werden Daten bei der betroffenen Person oder bei Dritten außerhalb des öffentlichen Be-
reichs offen erhoben, so ist der Erhebungszweck anzugeben. Die Befragten sind auf die Freiwil-
ligkeit ihrer Angaben und bei einer Sicherheitsüberprüfung nach § 2 Abs. 5 Nr. 1 oder 2 auf eine
dienst-, arbeitsrechtliche oder sonstige vertragliche Mitwirkungspflicht hinzuweisen. 

(6) Ein Ersuchen des Landesamts für Verfassungsschutz um Übermittlung personenbezogener
Daten darf nur diejenigen personenbezogenen Daten enthalten, die für die Erteilung der Auskunft
unerlässlich sind. Schutzwürdige Interessen des Betroffenen dürfen nur in unvermeidbarem Um-
fang beeinträchtigt werden. 

(7) Das Landesamt für Verfassungsschutz darf im Einzelfall zur Erfüllung seiner Aufgaben nach
§ 2 Abs. 2 unter den Voraussetzungen des § 3 Abs. 1 des Artikel 10-Gesetzes bei Personen und
Unternehmen, die geschäftsmäßig Postdienstleistungen erbringen, sowie bei denjenigen, die an der
Erbringung dieser Dienstleistungen mitwirken, unentgeltlich Auskünfte zu den Umständen des
Postverkehrs einholen. 

(8) Das Landesamt für Verfassungsschutz darf im Einzelfall zur Erfüllung seiner Aufgaben nach
§ 2 Abs. 2 unter den Voraussetzungen des § 3 Abs. 1 des Artikel 10-Gesetzes bei Personen und
Unternehmen, die geschäftsmäßig Telekommunikationsdienste und Teledienste erbringen oder
daran mitwirken, unentgeltlich Auskünfte über Telekommunikationsverbindungsdaten und Tele-
dienstenutzungsdaten einholen. Die Auskunft kann auch in Bezug auf die zukünftige Nutzung von
Telediensten verlangt werden. 
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Telekommunikationsverbindungsdaten und Teledienstenutzungsdaten sind 

1. Berechtigungskennungen, Karten-Nummern, Standortkennung sowie Rufnummer oder
Kennung des anrufenden und angerufenen Anschlusses oder der Endeinrichtung, 

2. Beginn und Ende der Verbindung nach Datum und Uhrzeit, 

3. Angaben über die Art der vom Kunden in Anspruch genommenen Telekommunikations-
und Teledienst-Dienste, 

4. Endpunkte festgeschalteter Verbindungen, ihr Beginn und ihr Ende nach Datum und 
Uhrzeit.

(9) Auskünfte nach den Abs. 7 und 8 dürfen nur auf Antrag eingeholt werden. Der Antrag ist
durch den Leiter des Landesamts für Verfassungsschutz oder seinen Vertreter schriftlich zu stellen
und zu begründen. Über den Antrag entscheidet das für den Verfassungsschutz zuständige Mini-
sterium. Es unterrichtet unverzüglich die G-10-Kommission (§ 2 Abs. 1 des Hessischen Ausfüh-
rungsgesetzes zum Artikel 10-Gesetz) über die beschiedenen Anträge vor deren Vollzug. Bei Ge-
fahr im Verzug kann das Ministerium den Vollzug der Entscheidung auch bereits vor Unterrichtung
der Kommission anordnen. Die G-10-Kommission prüft von Amts wegen oder aufgrund von Be-
schwerden die Zulässigkeit und Notwendigkeit der Einholung von Auskünften. § 15 Abs. 5 des
Artikel 10-Gesetzes ist mit der Maßgabe entsprechend anzuwenden, dass die Kontrollbefugnis der
Kommission sich auf die gesamte Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der nach den Abs. 7 und 8
erlangten personenbezogenen Daten erstreckt. Entscheidungen über Auskünfte, die die G-10-
Kommission für unzulässig oder nicht notwendig erklärt, hat das Ministerium unverzüglich auf-
zuheben. Für die Verarbeitung der nach den Abs. 7 und 8 erhobenen Daten ist § 4 des Artikel 
10-Gesetzes entsprechend anzuwenden. Das Auskunftsersuchen und die übermittelten Daten dür-
fen dem Betroffenen oder Dritten vom Auskunftgeber nicht mitgeteilt werden. § 12 Abs. 1 und 3
des Artikel 10-Gesetzes findet entsprechende Anwendung. 

(10) Das Grundrecht des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses (Art. 10 des Grundgesetzes)
wird nach Maßgabe der Abs. 7 bis 9 eingeschränkt. 

(11) Das Landesamt für Verfassungsschutz darf im Einzelfall

– bei Kreditinstituten, Finanzdienstleistungsinstituten und Finanzunternehmen unentgelt-
lich Auskünfte zu Konten, Konteninhabern und sonstigen Berechtigten sowie weiteren
am Zahlungsverkehr Beteiligten und zu Geldbewegungen und Geldanlagen 

– bei Luftfahrtunternehmen unentgeltlich Auskünfte zu Namen, Anschriften und zur Inan-
spruchnahme von Transportdienstleistungen und sonstigen Umständen des Luftverkehrs

einholen, wenn dies zur Erfüllung seiner Aufgaben nach § 2 Abs. 2 erforderlich ist und tatsäch-
liche Anhaltspunkte für schwerwiegende Gefahren für die in § 2 Abs. 2 genannten Schutzgüter
vorliegen. 

(12) Das für den Verfassungsschutz zuständige Ministerium unterrichtet im Abstand von höchs -
tens sechs Monaten die Parlamentarische Kontrollkommission (§ 20) und das Parlamentarische
Kontrollgremium des Bundes über die Durchführung der Abs. 7, 8 und 11; dabei ist insbesondere
ein Überblick über Anlass, Umfang, Dauer, Ergebnis und Kosten der im Berichtszeitraum durch-
geführten Maßnahmen nach den Abs. 7, 8 und 11 zu geben. 

§ 5 Erhebung mit nachrichtendienstlichen Mitteln

(1) Das Landesamt für Verfassungsschutz darf personenbezogene Daten mit nachrichtendienst-
lichen Mitteln erheben, wenn
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1. bei der betroffenen Person tatsächliche Anhaltspunkte für Bestrebungen oder Tätigkeiten
nach § 2 Abs. 2 vorliegen und anzunehmen ist, dass auf diese Weise zusätzliche Er-
kenntnisse erlangt werden können, oder

2. tatsächliche Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass auf diese Weise die zur Erforschung von
Bestrebungen und Tätigkeiten nach § 2 Abs. 2 erforderlichen Quellen gewonnen werden
können, oder

3. dies zum Schutz der Mitarbeiter, Einrichtungen, Gegenstände und Quellen des Landes-
amtes für Verfassungsschutz gegen sicherheitsgefährdende oder geheimdienstliche Tätig-
keiten erforderlich ist.

(2) Das Landesamt für Verfassungsschutz darf im Einzelfall zur Erfüllung seiner Aufgaben nach
§ 2 Abs. 2 unter den Voraussetzungen des Abs. 1 technische Mittel zur Ermittlung des Standortes
eines aktiv geschalteten Mobilfunkgerätes und zur Ermittlung der Geräte- und Kartennummer ein-
setzen. Die Maßnahme ist nur zulässig, wenn ohne die Ermittlung die Erreichung des Zwecks der
Überwachungsmaßnahme aussichtslos oder erheblich erschwert wäre. Personenbezogene Daten
Dritter dürfen anlässlich solcher Maßnahmen nur erhoben werden, wenn dies aus technischen
Gründen zur Erreichung des Zwecks nach Satz 1 unvermeidbar ist. Sie unterliegen einem absoluten
Verwertungsverbot und sind nach Beendigung der Maßnahme unverzüglich zu löschen.

(3) Die Erhebung nach Abs. 1 und 2 ist unzulässig, wenn die Erforschung des Sachverhalts auf
andere, die betroffene Person weniger beeinträchtigende Weise möglich ist. Die Anwendung des
nachrichtendienstlichen Mittels darf nicht erkennbar außer Verhältnis zur Bedeutung des aufzu-
klärenden Sachverhalts stehen. Die Maßnahme ist unverzüglich zu beenden, wenn ihr Zweck er-
reicht ist oder sich ergibt, dass er nicht oder nicht auf diese Weise erreicht werden kann. In den Fällen
des Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 dürfen nachrichtendienstliche Mittel nicht gezielt gegen Unbeteiligte
eingesetzt werden; im Übrigen gilt § 3 Abs. 1 Satz 3 bis 5.

§ 5a Einsatz besonderer technischer Mittel in Wohnungen

(1) Der verdeckte Einsatz besonderer technischer Mittel in Wohnungen ist nur zulässig zur Ab-
wehr dringender Gefahren für die öffentliche Sicherheit, wenn tatsächliche Anhaltspunkte für den
Verdacht vorliegen, dass jemand Bestrebungen oder Tätigkeiten nach § 2 Abs. 2 durch die Planung
oder Begehung von Straftaten von erheblicher Bedeutung verfolgt. Solche Straftaten sind Verbrechen
sowie Vergehen, die im Einzelfall nach Art und Schwere geeignet sind, den Rechtsfrieden erheblich
zu stören, soweit sie

1. sich gegen Leib, Leben oder Freiheit einer Person oder bedeutende Sach- oder Vermögens-
werte richten, 

2. auf den Gebieten des unerlaubten Waffen- oder Betäubungsmittelverkehrs, der Geld- und
Wertzeichenfälschung oder der in §§ 74a und 120 des Gerichtsverfassungsgesetzes auf-
gezählten Staatsschutzdelikte begangen werden oder

3. gewerbs-, gewohnheits-, serien- oder bandenmäßig oder sonst organisiert begangen werden,

und die Erforschung des Sachverhalts auf andere Weise aussichtslos oder wesentlich erschwert wäre.

(2) Die Maßnahme darf sich nur gegen Verdächtige oder Personen richten, von denen aufgrund
von Tatsachen anzunehmen ist, dass sie für Verdächtige bestimmte oder von ihnen herrührende
Mitteilungen entgegennehmen oder weitergeben oder dass Verdächtige sich in ihrer Wohnung auf-
halten. Gespräche unter Anwesenheit von unverdächtigen Dritten dürfen nur abgehört werden,
wenn eine hinreichende Wahrscheinlichkeit besteht, dass verdachtsrelevante Informationen erlangt
werden können. Der Einsatz in Wohnungen Dritter ist nur zulässig, wenn eine Maßnahme in der
Wohnung der verdächtigen Person nicht erfolgversprechend ist.
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(3) Die Anordnung des Einsatzes besonderer technischer Mittel nach Abs. 1 Satz 1 wird durch
richterliche Entscheidung getroffen. Bei Gefahr im Verzug kann der Leiter des Landesamts für
Verfassungsschutz einen Einsatz nach Abs. 1 Satz 1 anordnen; eine richterliche Entscheidung ist
unverzüglich nachzuholen. Die Anordnung ergeht schriftlich. Sie muss die Personen, gegen die
sich die Maßnahmen richten sollen, so genau bezeichnen, wie dies nach den zur Zeit der Anord-
nung vorhandenen Erkenntnissen möglich ist. Art und Dauer der Maßnahmen sind festzulegen.
Die Anordnung ist auf längstens vier Wochen zu befristen; Verlängerungen um jeweils nicht mehr
als vier Wochen sind auf Antrag zulässig, soweit die Voraussetzungen der Anordnung fortbestehen.
In der Begründung der Anordnung sind die Voraussetzungen und die wesentlichen Abwägungs -
gesichtspunkte einzelfallbezogen darzulegen.

(4) Die Anordnung wird unter der Aufsicht eines Beschäftigten des Landesamts für Verfas-
sungsschutz vollzogen, der die Befähigung zum Richteramt hat. Die Behörde hat dafür Sorge zu
tragen, dass in keinem Fall in den Kernbereich privater Lebensgestaltung eingegriffen wird. Liegen
die Voraussetzungen der Anordnung nicht mehr vor oder ist der verdeckte Einsatz technischer Mittel
zur Informationsgewinnung nicht mehr erforderlich, ist die Maßnahme unverzüglich zu beenden.
Erkenntnisse aus dem Kernbereich privater Lebensgestaltung unterliegen einem Verwertungs -
verbot.

(5) Erkenntnisse und Unterlagen, die durch Maßnahmen nach Abs. 1 Satz 1 gewonnen wurden,
dürfen zur Verfolgung und Erforschung der dort genannten Bestrebungen oder Tätigkeiten sowie
nach Maßgabe des § 4 Abs. 4 bis 6 des Artikel 10-Gesetzes oder unter den Voraussetzungen des 
§ 100f Abs. 5 der Strafprozessordnung verwendet werden. Eine Zweckänderung ist festzustellen
und zu protokollieren. Für die Speicherung, Kennzeichnung und Löschung der durch Maßnahmen
nach den Abs. 1 und 6 erlangten personenbezogenen Daten sowie die Entscheidung über die nach-
trägliche Information der von Maßnahmen nach Abs. 1 Betroffenen gelten § 4 Abs. 1 und 2 und 
§ 12 des Artikel 10-Gesetzes entsprechend.

(6) Der verdeckte Einsatz besonderer technischer Mittel in Wohnungen ist auch dann zulässig,
wenn es zum Schutz der dort für den Verfassungsschutz tätigen Personen erforderlich erscheint
und vom Leiter des Landesamts für Verfassungsschutz angeordnet ist. Eine anderweitige Verwer-
tung der hierbei erlangten Kenntnisse zum Zweck der Strafverfolgung oder der Gefahrenabwehr ist
nur zulässig, wenn zuvor die Rechtmäßigkeit der Maßnahme richterlich festgestellt ist; bei Gefahr
im Verzug ist die richterliche Entscheidung unverzüglich nachzuholen.

(7) Zuständiges Gericht zur Entscheidung nach Abs. 1 und 6 ist das Amtsgericht am Sitz des
Landesamts für Verfassungsschutz. Für das Verfahren gelten die Vorschriften des Gesetzes über
die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliede-
rungsnummer 315-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch Gesetz vom 
17. November 2006 (BGBl. I S. 2606), entsprechend.

(8) Die Landesregierung unterrichtet den Landtag jährlich über die nach Abs. 1 und, soweit rich-
terlich überprüfungsbedürftig, nach Abs. 6 angeordneten Maßnahmen. Die Parlamentarische Kon-
trollkommission Verfassungsschutz übt auf der Grundlage dieses Berichts die parlamentarische
Kontrolle aus.

§ 6 Speicherung

(1) Umfang und Dauer der Speicherung personenbezogener Daten sind auf das für die Aufgaben-
erfüllung des Landesamtes für Verfassungsschutz erforderliche Maß zu beschränken.

(2) Das Landesamt für Verfassungsschutz darf Daten über Minderjährige, die das 14. Lebensjahr
nicht vollendet haben, in zu ihrer Person geführten Akten nur speichern, wenn tatsächliche Anhalts-
punkte dafür bestehen, dass der Minderjährige eine der in § 3 des Artikel 10-Gesetzes genannten
Straftaten plant, begeht oder begangen hat. In Dateien ist eine Speicherung von Daten Minderjäh-
riger, die das 14. Lebensjahr nicht vollendet haben, nicht zulässig.
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(3) In Dateien oder zu ihrer Person geführten Akten gespeicherte Daten über Minderjährige sind
nach zwei Jahren auf die Erforderlichkeit der Speicherung zu überprüfen und spätestens nach fünf
Jahren zu löschen, es sei denn, daß nach Eintritt der Volljährigkeit weitere Erkenntnisse angefallen
sind, die eine Fortdauer der Speicherung rechtfertigen.

(4) Personenbezogene Daten, die erhoben worden sind, um zu prüfen, ob Bestrebungen oder 
Tätigkeiten nach § 2 Abs. 2 vorliegen, dürfen in Dateien erst gespeichert werden, wenn sich tat-
sächliche Anhaltspunkte für derartige Bestrebungen oder Tätigkeiten ergeben haben. Bis zu diesem
Zeitpunkt dürfen auch keine Akten angelegt werden, die zur Person geführt werden.

(5) Das Landesamt für Verfassungsschutz prüft bei der Einzelfallbearbeitung und im übrigen
nach von ihm festgesetzten angemessenen Fristen, spätestens jedoch nach fünf Jahren, ob gespei-
cherte personenbezogene Daten zur Aufgabenerfüllung noch erforderlich sind. Gespeicherte per-
sonenbezogene Daten über Bestrebungen nach § 2 Abs. 2 Nr. 1 sind spätestens 10 Jahre, über Be-
strebungen nach § 2 Abs. 2 Nr. 3 und 5 sind spätestens 15 Jahre nach dem Zeitpunkt der letzten
gespeicherten relevanten Information zu löschen, es sei denn, der Behördenleiter oder sein Vertreter
trifft im Einzelfall ausnahmsweise eine andere Entscheidung. Enthalten Sachakten oder Akten zu
anderen Personen personenbezogene Daten, die nach Satz 2 zu löschen sind, dürfen sie nicht mehr
verwendet werden. Soweit Daten automatisiert verarbeitet oder Akten automatisiert erschlossen
werden, ist auf den Ablauf der Fristen nach Satz 1 und 2 hinzuweisen. 

§ 7 Zweckbindung

(1) Das Landesamt für Verfassungsschutz darf personenbezogene Daten nur zum Zwecke des
Verfassungsschutzes im Sinne des § 2 übermitteln.

(2) Zu anderen Zwecken dürfen personenbezogene Daten nach Maßgabe von § 11 Abs. 1 Nr. 2
oder 3 sowie § 13 Satz 1 Nr. 2 übermittelt werden.

(3) Personenbezogene Daten dürfen auch zur Ausübung von Aufsichts- und Kontrollbefugnissen
sowie zu Ausbildungs- und Prüfungszwecken übermittelt und in dem dafür erforderlichen Umfang
verwendet werden. 

§ 8 Übermittlung von Daten an das Landesamt für Verfassungsschutz

(1) Die Behörden und sonstige öffentliche Stellen des Landes dürfen von sich aus dem Landes-
amt für Verfassungsschutz die ihnen bekannt gewordenen personenbezogenen Daten übermitteln,
wenn tatsächliche Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die Übermittlung für die Erfüllung der Auf-
gaben des Landesamtes für Verfassungsschutz nach § 2 Abs. 2 oder entsprechender Aufgaben auf
Grund eines Gesetzes nach Art. 73 Nr. 10 Buchst. b und c des Grundgesetzes erforderlich ist. Das
gleiche gilt für die Gemeinden, Gemeindeverbände und die sonstigen der Aufsicht des Landes unter-
stehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts.

(2) Die in Abs. 1 genannten Stellen sind zur Übermittlung verpflichtet, wenn im Einzelfall ein
Ersuchen des Landesamtes für Verfassungsschutz nach § 4 Abs. 2 vorliegt. Es dürfen nur die Daten
übermittelt werden, die bei der ersuchten Behörde bekannt sind oder aus allgemein zugänglichen
Quellen entnommen werden können. Unter den Voraussetzungen des Abs. 1 Satz 1 haben die Staats-
 anwaltschaften des Landes auch ohne Ersuchen Anklageschriften und Urteile an das Landesamt für
Verfassungsschutz zu übermitteln, die Polizeibehörden vorbehaltlich der staatsanwaltschaftlichen
Sachleitungsbefugnis auch sonstige personenbezogene Daten. Vorschriften des Hessischen Gesetzes
über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, nach denen personenbezogene Daten nicht für andere
als die dort genannten Zwecke verwendet werden dürfen, stehen einer Übermittlung an das Landes-
amt für Verfassungsschutz nicht entgegen.
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(3) Die Übermittlung personenbezogener Daten, die aufgrund einer Maßnahme nach § 100a der
Strafprozessordnung bekannt geworden sind, ist nach den Vorschriften der Abs. 1 und 2 nur zulässig,
wenn tatsächliche Anhaltspunkte dafür bestehen, dass jemand eine der in § 3 Artikel 10-Gesetz
genannten Straftaten plant, begeht oder begangen hat. Auf die dem Landesamt nach Satz 1 über-
mittelten Kenntnisse und Unterlagen finden § 4 Abs. 1 und 4 bis 6 Artikel 10-Gesetz entspre-
chende Anwendung.

(4) Hält die ersuchte Stelle das Verlangen nach Auskunft oder Einsichtnahme nach § 4 Abs. 2
nicht für rechtmäßig, so teilt sie dies dem Landesamt für Verfassungsschutz mit. Besteht dieses
auf dem Verlangen nach Auskunft oder Einsichtnahme, so entscheidet die für die ersuchte Stelle
zuständige oberste Aufsichtsbehörde, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

(5) Das Landesamt für Verfassungsschutz prüft, ob die übermittelten personenbezogenen Daten
für die Erfüllung seiner Aufgaben erforderlich sind. Ergibt die Prüfung, dass sie nicht erforderlich
sind, sind die Unterlagen unverzüglich zu vernichten. Die Vernichtung unterbleibt, wenn die Tren-
nung von anderen Informationen, die zur Erfüllung der Aufgaben erforderlich sind, nicht oder nur
mit unvertretbarem Aufwand erfolgen kann; in diesem Fall unterliegen die personenbezogenen 
Daten einem Verwertungsverbot. 

§ 9 Übermittlung an übergeordnete Behörden, Veröffentlichung

(1) Das Landesamt für Verfassungsschutz unterrichtet die Ministerien und die Staatskanzlei über
Bestrebungen und Tätigkeiten nach § 2 Abs. 2, die für ihren Zuständigkeitsbereich von Bedeutung
sind. Dabei dürfen auch personenbezogene Daten übermittelt werden.

(2) Das Ministerium des Innern darf die ihm übermittelten personenbezogenen Daten zum
Zweck der Aufklärung der Öffentlichkeit über Bestrebungen und Tätigkeiten nach § 2 Abs. 2 öffentlich
bekanntgeben, wenn die Bekanntgabe für das Verständnis des Zusammenhangs oder der Darstel-
lung von Organisationen erforderlich ist und die Interessen der Allgemeinheit das schutzwürdige
Interesse der betroffenen Person überwiegen. 

(3) Die Unterrichtung nach Abs. 1 dient auch der Aufklärung der Öffentlichkeit über Bestre-
bungen und Tätigkeiten nach § 2 Abs. 2, die mindestens einmal jährlich in einem zusammenfas-
senden Bericht erfolgt. Zu diesem Zweck darf auch das Landesamt für Verfassungsschutz Öffentlich-
keitsarbeit betreiben. Der Bericht darf vom Landesamt für Verfassungsschutz höchstens fünf Jahre
im Internet eingestellt werden. 

§ 10 Übermittlung an die Strafverfolgungsbehörden in Staatsschutzangelegenheiten

Das Landesamt für Verfassungsschutz übermittelt den Staatsanwaltschaften und den Polizei -
behörden des Landes die ihm bekanntgewordenen personenbezogenen Daten, wenn tatsächliche
Anhaltspunkte dafür bestehen, daß die Übermittlung zur Verhütung oder Verfolgung von Staats-
schutzdelikten erforderlich ist. Delikte nach Satz 1 sind die in den §§ 74 a und 120 des Gerichts-
verfassungsgesetzes genannten Straftaten sowie sonstige Straftaten, bei denen auf Grund ihrer
Zielsetzung, des Motivs des Tatverdächtigen oder dessen Verbindung zu einer Organisation tat-
sächliche Anhaltspunkte dafür vorliegen, daß sie gegen die in Art. 73 Nr. 10 Buchst. b oder c des
Grundgesetzes genannten Schutzgüter gerichtet sind. 

§ 11 Übermittlung innerhalb des öffentlichen Bereichs

(1) Die Übermittlung ist über die §§ 9 und 10 hinaus zulässig an

1. Behörden, die ein Ersuchen nach § 2 Abs. 5 Nr. 1, 2 oder 4 an das Landesamt für Verfas-
sungsschutz gerichtet haben;
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2. Staatsanwaltschaften und Polizeibehörden zur Verfolgung der in § 100 a der Strafprozess-
ordnung genannten oder sonstiger Straftaten im Rahmen der organisierten Kriminalität;

3. Polizei- und Ordnungsbehörden, wenn dies zu ihrer Aufgabenerfüllung erforderlich ist
und die Übermittlung der Abwehr einer im Einzelfall bestehenden erheblichen Gefahr
oder zur Verhütung der in Nr. 2 genannten Straftaten sowie von Verbrechen, für deren
Vorbereitung konkrete Hinweise vorliegen, dient;

4. andere öffentliche Stellen, wenn diese die personenbezogenen Daten zum Schutz der frei-
heitlichen demokratischen Grundordnung benötigen.

In den Fällen des Satz 1 Nr. 3 ist das Landesamt für Verfassungsschutz zur Übermittlung ver-
pflichtet. In den Fällen des Satz 1 Nr. 2 ist das Landesamt für Verfassungsschutz unter Beachtung
von § 15 zur Übermittlung verpflichtet, sobald sich nach den dort vorliegenden Erkenntnissen 
zureichende tatsächliche Anhaltspunkte für das Vorliegen einer verfolgbaren Straftat im Sinne des 
§ 152 Abs. 2 der Strafprozessordnung ergeben.

(2) Hält das Landesamt für Verfassungsschutz das Ersuchen des Empfängers nicht für rechtmäßig,
so teilt es ihm dies mit. Besteht der Empfänger auf der Erfüllung des Ersuchens, so entscheidet das
Ministerium des Innern.

(3) Der Empfänger darf die ihm übermittelten personenbezogenen Daten nur zu dem Zweck ver-
wenden, zu dessen Erfüllung sie ihm übermittelt wurden. 

§ 12 Übermittlung an Stationierungsstreitkräfte

Das Landesamt für Verfassungsschutz darf personenbezogene Daten an Dienststellen der Stationie-
rungsstreitkräfte übermitteln, soweit die Bundesrepublik Deutschland dazu im Rahmen von Arti-
kel 3 des Zusatzabkommens zu dem Abkommen zwischen den Parteien des Nordatlantikpaktes
über die Rechtsstellung ihrer Truppen hinsichtlich der in der Bundesrepublik Deutschland statio-
nierten ausländischen Streitkräfte vom 3. August 1959 (BGBl. 1961 II S. 1183) verpflichtet ist. 

§ 13 Übermittlung an öffentliche Stellen außerhalb des Geltungsbereichs des Grundgesetzes

Das Landesamt für Verfassungsschutz darf personenbezogene Daten an ausländische öffentliche
Stellen sowie an über- oder zwischenstaatliche Stellen übermitteln, wenn die Übermittlung

1. zur Erfüllung seiner Aufgaben oder

2. zur Wahrung erheblicher Sicherheitsinteressen des Empfängers

erforderlich ist. Die Übermittlung hat zu unterbleiben, wenn auswärtige Belange der Bundesrepu-
blik Deutschland oder überwiegende schutzwürdige Belange der betroffenen Person entgegenstehen.
Die Übermittlung ist nur im Einvernehmen mit dem Bundesamt für Verfassungsschutz zulässig.
Sie ist aktenkundig zu machen. Der Empfänger ist darauf hinzuweisen, dass die übermittelten per-
sonenbezogenen Daten nur zu dem Zweck verwendet werden dürfen, zu dem sie ihm übermittelt
wurden, und das Landesamt für Verfassungsschutz sich vorbehält, um Auskunft über die vorge-
nommene Verwendung der Daten zu bitten. 

§ 14 Übermittlung an Personen und Stellen außerhalb des öffentlichen Bereichs

Personenbezogene Daten dürfen an Personen oder Stellen außerhalb des öffentlichen Bereichs
nicht übermittelt werden, es sei denn, dass dies zum Schutz der freiheitlichen demokratischen
Grundordnung, des Bestandes oder der Sicherheit des Bundes oder eines Landes oder zur Gewähr-
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leistung der Sicherheit von lebens- oder verteidigungswichtigen Einrichtungen nach § 2 Abs. 5 Nr. 2
erforderlich ist und das Ministerium des Innern im Einzelfall seine Zustimmung erteilt hat. Das
Landesamt für Verfassungsschutz führt über die Auskunft nach Satz 1 einen Nachweis, aus dem
der Zweck der Übermittlung, die Aktenfundstelle und der Empfänger hervorgehen; die Nachweise
sind gesondert aufzubewahren, gegen unberechtigten Zugriff zu sichern und am Ende des Kalender-
jahres, das dem Jahr seiner Erstellung folgt, zu vernichten. Der Empfänger darf die übermittelten
personenbezogenen Daten nur für den Zweck verwenden, zu dem sie ihm übermittelt wurden. Der
Empfänger ist auf die Verwendungsbeschränkung und darauf hinzuweisen, dass das Landesamt für
Verfassungsschutz sich vorbehält, um Auskunft über die vorgenommene Verwendung der Daten zu
bitten. Die Sätze 1 bis 4 finden keine Anwendung, wenn personenbezogene Daten zum Zwecke von
Datenerhebungen nach § 4 übermittelt werden. 

§ 15 Übermittlungsverbote

Die Übermittlung nach den Vorschriften dieses Teils hat zu unterbleiben, wenn

1. für die übermittelnde Stelle erkennbar ist, dass unter Berücksichtigung der Art der per-
sonenbezogenen Daten und ihrer Erhebung die schutzwürdigen Interessen der betroffenen
Person das Allgemeininteresse an der Übermittlung überwiegen,

2. überwiegende Sicherheitsinteressen dies erfordern.

§ 16 Minderjährigenschutz

(1) Personenbezogene Daten über das Verhalten Minderjähriger dürfen nach den Vorschriften
dieses Gesetzes übermittelt werden, solange die Voraussetzungen der Speicherung nach § 6 Abs.
2 und 3 erfüllt sind. Liegen diese Voraussetzungen nicht mehr vor, bleibt eine Übermittlung nur zu-
lässig, wenn sie zur Abwehr einer erheblichen Gefahr oder zur Verfolgung einer Straftat von er-
heblicher Bedeutung erforderlich ist.

(2) Personenbezogene Daten über das Verhalten Minderjähriger, die das 16. Lebensjahr nicht
vollendet haben, dürfen nach den Vorschriften dieses Gesetzes nicht an ausländische oder über-
oder zwischenstaatliche Stellen übermittelt werden. 

§ 17 Nachberichtspflicht

Erweisen sich personenbezogene Daten nach ihrer Übermittlung nach den Vorschriften dieses 
Gesetzes als unvollständig oder unrichtig, sind sie unverzüglich gegenüber dem Empfänger zu 
berichtigen, wenn dies zu einer anderen Bewertung der Daten führen könnte oder zur Wahrung
schutzwürdiger Interessen der betroffenen Person erforderlich ist. 

§ 18 Auskunft

(1) Der betroffenen Person ist vom Landesamt für Verfassungsschutz auf Antrag gebührenfrei
Auskunft über die zu ihrer Person gespeicherten Daten sowie den Zweck und die Rechtsgrundlage
der Verarbeitung zu erteilen.

(2) Abs. 1 gilt nicht, soweit eine Abwägung ergibt, dass das Auskunftsrecht der betroffenen Person
gegenüber dem öffentlichen Interesse an der Geheimhaltung der Tätigkeit des Landesamtes für
Verfassungsschutz oder einem überwiegenden Geheimhaltungsinteresse Dritter zurücktreten muss.
Ein Geheimhaltungsinteresse liegt dann vor, wenn

1. eine Gefährdung der Aufgabenerfüllung durch die Auskunftserteilung zu besorgen ist,
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2. durch die Auskunftserteilung Quellen gefährdet sein können oder die Ausforschung 
des Erkenntnisstandes oder der Arbeitsweise des Landesamtes für Verfassungsschutz zu
befürchten ist,

3. die Auskunft die öffentliche Sicherheit gefährden oder sonst dem Wohl des Bundes oder
eines Landes Nachteile bereiten würde oder

4. die Daten oder die Tatsache der Speicherung nach einer Rechtsvorschrift oder wegen der
überwiegenden berechtigten Interessen eines Dritten geheimgehalten werden müssen.

Die Entscheidung trifft der Behördenleiter oder ein von ihm besonders beauftragter Mitarbeiter.

(3) Die Auskunftsverpflichtung erstreckt sich nicht auf die Herkunft der Daten und die Emp-
fänger von Übermittlungen.

(4) Die Ablehnung der Auskunftserteilung bedarf keiner Begründung, soweit dadurch der Zweck
der Auskunftsverweigerung gefährdet würde. Die Gründe der Auskunftsverweigerung sind akten-
kundig zu machen. Wird die Auskunftserteilung abgelehnt, ist die betroffene Person auf die
Rechtsgrundlage für das Fehlen der Begründung und darauf hinzuweisen, dass sie sich an den 
Hessischen Datenschutzbeauftragten wenden kann. Mitteilungen des Hessischen Datenschutz -
beauftragten dürfen keine Rückschlüsse auf den Erkenntnisstand des Landesamtes für Verfassungs-
schutz zulassen, sofern es nicht einer weitergehenden Auskunft zustimmt. 

§ 19 Geltung des Hessischen Datenschutzgesetzes

(1) Das Hessische Datenschutzgesetz bleibt unberührt, soweit dieses Gesetz nichts anderes be-
stimmt. Die Vorschriften des Hessischen Datenschutzgesetzes über das Recht des Betroffenen auf
Gegenvorstellung auf Grund eines schutzwürdigen besonderen persönlichen Interesses und über
die Beteiligung der datenverarbeitenden Stelle an gemeinsamen Verfahren finden keine Anwen-
dung. Personenbezogene Daten sind nicht zu löschen, sondern nur zu sperren, wenn

1. Grund zu der Annahme besteht, dass schutzwürdige Belange der betroffenen Person 
beeinträchtigt würden,

2. die Daten zur Behebung einer bestehenden Beweisnot unerlässlich sind oder

3. die Verwendung der Daten, die zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu anonymisieren sind,
zu wissenschaftlichen Zwecken erforderlich ist.

(2) In dem Verfahrensverzeichnis über automatisierte personenbezogene Textdateien ist die 
Zugriffsberechtigung auf Personen zu beschränken, die unmittelbar mit Arbeiten in dem Gebiet
betraut sind, dem die Textdateien zugeordnet sind; Auszüge aus Textdateien dürfen nicht ohne die
dazugehörenden erläuternden Unterlagen übermittelt werden.

DRITTER TEIL

Parlamentarische Kontrolle

§ 20 Parlamentarische Kontrolle

(1) Die Landesregierung unterliegt hinsichtlich der Tätigkeit des Landesamtes für Verfassungs-
schutz der parlamentarischen Kontrolle. Sie wird von der Parlamentarischen Kontrollkommission
ausgeübt.



194 GESETZLICHE GRUNDLAGEN

(2) Die Parlamentarische Kontrollkommission besteht aus fünf Mitgliedern, die zu Beginn jeder
Wahlperiode vom Landtag aus seiner Mitte mit der Mehrheit seiner Mitglieder gewählt werden.
Die Kontrollkommission wählt einen Vorsitzenden und gibt sich eine Geschäftsordnung.

(3) Scheidet ein Mitglied aus dem Landtag oder seiner Fraktion aus, so verliert es die Mitglied-
schaft in der Parlamentarischen Kontrollkommission. Für dieses Mitglied ist unverzüglich ein neues
Mitglied zu wählen; das gleiche gilt, wenn ein Mitglied aus der Kontrollkommission ausscheidet.

(4) Im übrigen bleiben die Rechte des Landtags unberührt. 

§ 21 Geheimhaltung

Die Beratungen der Parlamentarischen Kontrollkommission sind geheim. Die Mitglieder sind zur Ge-
heimhaltung der Angelegenheiten verpflichtet, die ihnen bei ihrer Tätigkeit in der Parlamentarischen
Kontrollkommission bekannt geworden sind. Dies gilt auch für die Zeit nach ihrem Ausscheiden. 

§ 22 Befugnisse der Parlamentarischen Kontrollkommission

(1) Die Landesregierung unterrichtet die Parlamentarische Kontrollkommission umfassend über
die allgemeine Tätigkeit des Landesamtes für Verfassungsschutz und über Vorgänge von besonderer
Bedeutung. Die Landesregierung berichtet zu einem konkreten Thema aus dem Aufgabenbereich des
Landesamtes für Verfassungsschutz, sofern die Parlamentarische Kontrollkommission dies wünscht.

(2) Zeit, Art und Umfang der Unterrichtung der Parlamentarischen Kontrollkommission werden
unter Beachtung des notwendigen Schutzes der Quellen durch die politische Verantwortung der
Landesregierung bestimmt.

(3) Jedes Mitglied kann die Einberufung und die Unterrichtung der Parlamentarischen Kontroll-
kommission verlangen. Diese hat Anspruch auf entsprechende Unterrichtung durch die Landes-
regierung.

(4) Die Parlamentarische Kontrollkommission kann im Einzelfall beschließen, daß ihr Akten-
einsicht zu gewähren ist. 

VIERTER TEIL

Schlußvorschriften

§ 23 Einschränkung von Grundrechten

Aufgrund dieses Gesetzes kann das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung (Art. 13 des
Grundgesetzes, Art. 8 der Verfassung des Landes Hessen) eingeschränkt werden.

§ 24 Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. Der Dritte Teil tritt am 5. April 1991 in Kraft. 

§ 25 Außerkrafttreten

Dieses Gesetz tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2012 außer Kraft.
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AAI Ansar al-Islam

AG 5 Antifaschistische Gruppe 5

AKL Antikapitalistische Linke

AN Autonome Nationalisten

ANS/NA Aktionsfront Nationaler Sozialisten /
Nationale Aktivisten

Apo Bezeichnung für Abdullah Öcalan

AQAH al-Qaida auf der Arabischen Halbinsel

AQM al-Qaida im islamischen Maghreb

BASH Bündnis antifaschistischer Gruppen Hessen

B&H Blood & Honour

BfV Bundesamt für Verfassungsschutz

BGH Bundesgerichtshof

CDK Koordination der kurdisch-demokratischen 
Gesellschaft 

DHKC Revolutionäre Volksbefreiungsfront

DHKP Revolutionäre Volksbefreiungspartei

DHKP-C Revolutionäre Volksbefreiungspartei-Front

DIE DIE LINKE. Sozialistisch-demokratischer 
LINKE.SDS Studierendenverband

DKP Deutsche Kommunistische Partei

DS Deutsche Stimme

DTP Demokratik Toplum Partisi
Partei für eine Demokratische Gesellschaft 

ECFR Europäischer Rat für Fatwa und Islamstudien, 
kurz Europäischer Fatwa-Rat

EL Partei der Europäischen Linken

EU Europäische Union

EMUG Europäische Moscheebau und 
Unterstützungsgemeinschaft e. V.

ERNK Nationale Befreiungsfront Kurdistans

FAU Freie Arbeiterinnen- und Arbeiter Union

FIOE Föderation Islamischer Organisationen in Europa

FKSE Freie Kräfte Schwalm Eder

GD/SD Geraer Dialog/Sozialistischer Dialog

GSPC Salafistische Gruppe für die Mission und den Kampf

GVBl Gesetz- und Verordnungsblatt

HAMAS Islamische Widerstandsbewegung
(autonome palästinensische Gebiete)

HDJ Heimattreue Deutsche Jugend

HKL Hauptkampflinie

HNG Hilfsorganisation für Nationale Politische Gefangene
und deren Angehörige

HPG Volksverteidigungskräfte (der PKK)

IAv Islamische Avantgarden

IBU Islamische Bewegung Usbekistans

IGD Islamische Gemeinschaft in Deutschland e. V.

IGMG Islamische Gemeinschaft Milli Görüs e. V.

IHH Internationale Humanitäre Hilfsorganisation e.V.

IJU Islamische Jihad Union

IZ Islamisches Zentrum

IZM Islamisches Zentrum München

IT Informationstechnologie

JLO Junge Landsmannschaft Ostdeutschland 
(früher Ostpreußen)

JN Junge Nationaldemokraten

KADEK Freiheits- und Demokratiekongress Kurdistans

KCK Gemeinschaft der Kommunen Kurdistan

KOMALEN Vereinigung der demokratischen Jugendlichen 
CIWAN in Kurdistan

KONGRA GEL Volkskongress Kurdistans

KOREX Kompetenzzentrum Rechtsextremismus

KPD Kommunistische Partei Deutschlands

KPF Kommunistische Plattform der Partei DIE LINKE.

LfV Landesamt für Verfassungsschutz

LR Linksruck

LTTE Liberation Tigers of Tamil Eelam

marx21 marx21 – Magazin für internationalen Sozialismus

MB Muslimbruderschaft
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MC Motorradclub

MF Marxistisches Forum

Milli Görüs Milli Görüş-Bewegung, Türkei, 
(Bewegung der nationalen Sicht)

MJD Muslimische Jugend Deutschlands e. V.

MLPD Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands

NF Nationalistische Front

NPD Nationaldemokratische Partei Deutschlands

NSBM National Socialist Black Metal

NSDAP Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei

OK Organisierte Kriminalität

OLG Oberlandesgericht

OMCG Outlaw Motorcycle Gang

PDS Partei des Demokratischen Sozialismus

PKK Arbeiterpartei Kurdistans

RH Rote Hilfe e. V.

RIGD Rat der Imame und Gelehrten in Deutschland

ROK Russische OK-Gruppen

SAV Sozialistische Alternative

SED Sozialistische Einheitspartei Deutschlands

SL Sozialistische Linke

SP Saadet Partisi (Glückseligkeitspartei, Türkei)

StGB Strafgesetzbuch

TAK Freiheitsfalken Kurdistans

TCC Tamil Coordination Center

TJ Tabligh-i Jama’at 
(Gemeinschaft der Verkündigung und Mission)

UELAM Union für die in europäischen Ländern  
arbeitenden Muslime e. V.

UMSO Union Muslimischer Studentenorganisationen  
in Europa e. V.

UZ Unsere Zeit

YEK-KOM Föderation kurdischer Vereine in Deutschland e. V.

YXK Verband der Studierenden aus Kurdistan e. V.
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A
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AG 5 137, 142

AG Cuba Si beim Parteivorstand 
der Partei DIE LINKE. (Cuba Si) 127

Ahmadinejad, Mahmud 91

Akif, Mahdi Muhammad 46-48

AKL 119, 123-125, 128

Aktionsbüro Rhein-Neckar 102

Aktionsfront Nationaler Sozialisten / 
Nationale Aktivisten 100

al-Aqsa e. V. 52

al-Aqsa TV 51, 52

Al-Banna, Hassan 47, 61

al-Intiqad (Die Kritik) 53

al-Manar (Der Leuchtturm) 53-55

Al-Muqawama al-Islamiya 51, 53, 54

al-Nahda (Bewegung der Erneuerung) 46

al-Qaida 8, 25-27, 29-31, 33, 40-47, 147, 148

al-Qaida auf der Arabischen Halbinsel 41-43

al-Qaida im Islamischen Maghreb 41

Al-Qaradawi, Yusuf 48, 50, 150

Al-Zawahiri, Aiman 40, 41, 43, 148, 149

Alcelik, Turan 58

AN 101, 102, 105

Anjuman-E-Islahul Muslemeen Deutschland e. V. 56

ANS/NA 100

Ansar al-Islam 46

Anti-Antifa Wetzlar 105

Antideutsche 140-142

Antifa [ko] 137, 140, 141

Antifa Bell 142

Antifa R4 138, 141, 142

Antifa Wiesbaden 137

Antifaschismus 136-138

Antifaschistische Aktion Kreis Offenbach 137, 140, 141

Antifaschistische Gruppe 5 137, 142

Antifaschistische Linke Darmstadt 141, 142

Antifaschistische Linke Groß-Gerau 142

Antiimperialisten 136

Antikapitalistische Linke 119, 123-125, 128

Antirassismus 140-141

Antirepression 138-139

Apo (= A. Öcalan) 66, 68-75, 151

Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) 66-77, 128, 150, 151

Artgemeinschaft-Germanische Glaubens-Gemein-
schaft wesensgemäßer Lebensgestaltung e. V. 94

Ates, Mehmet 56, 59, 60

Autonome 16, 17, 101, 105, 109, 
119, 120, 135-143, 155, 156, 168

autonome.antifa [f] 137, 141, 142

Autonome Nationalisten 101, 102, 105

Autonome Nationalisten Wetzlar 105

Aydar, Zübeyir 68, 70

B
B & H 110, 111, 154

Badie, Muhammad 46, 47

Baitullah, Emir Mehsud 148

Bandidos MC 159, 160-162

BASH 142

Beltz, Michael 130

Berserker Kirtorf 108

Bin Ladin, Usama 29, 31, 40- 43, 148

Bisky, Lothar 121

Blitzkrieg 114

Block F. Die nationale Jugend aus Frankfurt 100

Blood & Honour 110, 111, 154

Blue Max 112

Borgfeldt, Wolfgang 49

Brainwash 114

Breininger, Eric 148

Bündnis antifaschistischer Gruppen Hessen 142
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C
campusAntifa 141, 142

Carpe Diem 115

CDK (Koordinasyona Civita 
Demokratik a Kurd) 69, 70, 72

Committee for a Workers’ International 132

Cuba Si 127

D
Demokratik Toplum Partisi, s. DTP 67, 73, 75

Deutsche Kommunistische Partei 118, 120, 
122-124, 127, 130-132, 156

Deutsche Stimme 88

Deutsche Taliban Mujahidin 31, 32

Devrimci Sol 76, 77

DHKC (Devrimci Halk – Kurtulus Cephesi) 76

DHKP (Devrimci Halk Kurtulus Partisi) 76

DHKP-C (Devrimci Halk Kurtulus 
Partisi-Cephesi) 67, 76-78, 134

DIE LINKE. 74, 118-133, 156

DIE LINKE.Hessen 126-128

Die Linke.PDS 121

DIE LINKE.Sozialistisch-Demokratischer 
Studierendenverband (DIE LINKE.SDS) 128, 129

Die Linkspartei. PDS 121

Die Lunikoff Verschwörung 111, 114

Direkte Aktion 134

DKP 118, 120, 122-124, 127, 130-132, 156

Donaldson, Ian Stuart 110-112

Döring, Osman 56, 58

DS 88

DTP (Partei für eine 
Demokratische Gesellschaft) 67, 73, 75

E
ECFR 48-50

Eifler, Ulrike 121

EMUG 49, 56, 58

Endstufe 111

Engel, Stefan 74, 131, 132

Engels, Friedrich 118, 122, 130, 131

Erbakan, Necmettin 27, 57, 58, 63, 64

ERNK (Eniya Rizgaiya Netewa Kurdistan) 72

Europäischer Rat für Fatwa und Islamstudien 48-50

Europäische Moscheebau- und 
Unterstützungsgemeinschaft e. V. 49, 56, 58

Europäischer Fatwa-Rat 48-50

European Brotherhood Radio 155

F
Faites votre jeu! 139

Fatih, Abdullah 44

FAU 119, 120, 134

Faust 107, 113

FIOE 48, 49

FKSE 87, 99, 101, 106, 107

Föderation Islamischer 
Organisationen in Europa 48, 49

Föderation Kurdischer Vereine 
in Deutschland e. V. 66, 72-74, 128

Freie Arbeiterinnen- und Arbeiter Union 119, 120, 134

Freie Kräfte 87, 98, 100-102

Freie Kräfte Schwalm-Eder 87, 99, 101, 106, 107

Freier Widerstand Kassel 106

Freiheits- und Demokratiekongress Kurdistans 68, 72

Freiheitsfalken Kurdistans 68

G
GD/SD 123

Gedik, Mehmet 61

Gegenschlag 107, 113

Gemeinschaft der 
Kommunen Kurdistans 69, 70, 72-74

Geraer Dialog/Sozialistischer Dialog 123

Gigi & Die Braunen Stadtmusikanten 111

Graswurzelbewegung 134, 135

Graswurzelrevolution 134, 135

Graue Wölfe 70, 71

Gremium MC 159

Groupe Salafiste pour la Prédication et le Combat 41

GSPC 41
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H
Hager, Nina 122

HAMAS 25, 26, 46, 47, 51-54

Haniya, Isma’il 51

Harrach, Bekkay 30, 31, 43, 148

Hauptkampflinie  107, 112, 114, 115

HDJ 100

Heimattreue Deutsche Jugend 100

Heise, Thorsten 110

Hells Angels MC 159, 160-162

Heß, Rudolf 98, 99, 103, 105, 112

Hilfsgemeinschaft für Nationale 
Politische Gefangene und deren Angehörige 99-101

Hitler, Adolf 85, 98

Hizb Allah 25, 53, 54, 55

HKL 107, 112, 114, 115

HNG 99-101

HPG 68, 150, 151

I
IAv 48

IBU 43, 44, 147

IGD 26, 46, 48, 49, 58, 149

IGMG 26, 27, 36, 49, 53, 56-64, 150

IHH 60

IJU 25, 26, 34-39, 44, 45, 147

Ilyas, Muhammed 55

IMU 43

Interim 135

Internationale Humanitäre Hilfsorganisation e. V. 60

Islamic Movement of Uzbekistan 43

Islamische Avantgarden 48

Islamische Bewegung Usbekistans 43, 44, 147

Islamische Gemeinschaft 
in Deutschland e. V. 26, 46, 48, 49, 58, 149

Islamische Gemeinschaft 
Milli Görüs e. V. 26, 27, 36, 49, 53, 56-64, 150
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J
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Jugendantifa Frankfurt/M 137, 138, 141, 142
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Junge Nationaldemokraten 88, 92, 96, 115

Junge Landsmannschaft Ostdeutschland 103
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Karatas, Dursun 77
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Rechtsextremismus 87, 88

KONGRA GEL 68, 69, 70, 72, 128
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kurdisch-demokratischen Gesellschaft 69, 70, 72

KOREX 87, 88

KPD 130, 133

KPF 119, 120, 122, 128

Krebs, Jörg 88-97

Kritische Nachrichten der Woche 152, 153

Kurdistan-Report 68

Kurtulmus, Numan 58, 62

Kurzschluss 112
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Landser 111
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Linksjugend [´solid] Hessen 129
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Marxistisch-Leninistische 
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MB 25, 46-48, 50, 51, 61, 62, 149
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MLPD 118, 120, 131, 132, 156
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